
  
 

 

 
 
 
 

Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses 
  
Sitzungstermin: Mittwoch, 05.06.2024, 19:00 Uhr 
Ort, Raum: Rathaus Sitzungssaal groß RL023, Belforter Platz 1, 71229 Leonberg 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Ergebnisse und Anfragen des Jugendausschusses 

 
 

2 Bekanntgaben 
 

 

3 Geschäftsordnung des Jugendausschusses der Stadt Leonberg - 
Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Jugendausschusses am 
04.06.2024 
 

 

4 Satzung zur Aufhebung der Gebührensatzung des Stadtarchivs  
und Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 
 

 

5 Betrieb der Mensa an der GS Höfingen 
 

 

6 Betrieb der Mensa an der Mörikeschule 
 

 

7 Bildungscampus Ezach - Erläuterung Kostensteigerung 
 

 

8 Umbau Ökumenisches Gemeindezentrum zur 2-gruppigen Kita -  
Überplanmäßige Auszahlung 
 

 

9 Abbruch Ezach und Schopflochkindergarten - Vergabe vom 
Schadstoffrückbau und Abbruch beider Gebäude 
 

 

10 Neugestaltung Spielplatz Karlstraße 
 

 

11 Anfragen 
 

 

12 Verschiedenes 
 

 

 
 





2024/065 
öffentlich 

 
  

Dezernat II 
Amt für Jugend, Familie und Schule 
  
 

 
 
Bezugsvorlagen: 
2017/179, 2019/042 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Jugendausschuss (Vorberatung) 04.06.2024 Ö 
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 05.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Entscheidung) 18.06.2024 Ö 

 
 
Geschäftsordnung des Jugendausschusses der Stadt Leonberg - 
Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Jugendausschusses am 
04.06.2024 
 
Beschlussvorschlag 
 
1.  Der Geschäftsordnung des Jugendausschusses der Stadt Leonberg wird mit den 

Änderungen des Jugendausschusses in § 3 Abs.4, § 7 Abs. 2 und Abs. 5 
zugestimmt. 

2. Die Geschäftsordnung wird mit den Änderungen beschlossen und tritt mit Wirkung 
zum 01.07.2024 in Kraft. Die Geschäftsordnung vom 01.01.2019 mit Änderungen 
zuletzt vom 28.01.2020 tritt zum 30.06.2024 außer Kraft. 

 
 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 

Über den Austausch mit den Jugendlichen des Jugendausschusses in den vergangenen 
Sitzungen hat sich der Bedarf abgeleitet, die Geschäftsordnung des Jugendausschusses an 
bestimmten Stellen zu überarbeiten. Die entsprechenden Abschnitte werden im Folgenden 
konkret aufgeführt: 
 
Passives Wahlrecht hinsichtlich der Aufgabe als geschäftsführende*r Sprecher*in des 
Jugendausschusses: 
Die Geschäftsordnung des Jugendausschusses bestimmt, dass die Geschäftsführung des 
Jugendausschusses drei aus den jugendlichen Mitgliedern gewählten geschäftsführenden 
Sprecher*innen in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendreferat obliegt. Weiterhin besagt die 
Geschäftsordnung, dass die drei geschäftsführenden Sprecher*innen ihren Erstwohnsitz in 
Leonberg haben müssen. 
 
In den Sitzungen des Jugendausschusses am 19.09.2023 und 20.02.2024 haben sich die 
Mitglieder des Jugendausschusses über diese Punkte der Geschäftsordnung ausgetauscht. 
Speziell von den jugendlichen Mitgliedern wurde der Wunsch geäußert, dass allen 
Jugendlichen, welche Teil des Jugendausschusses sind, auch die Möglichkeit offensteht, 
sich als Sprecher*in des Jugendausschusses aufstellen zu lassen.  
 
Dementsprechend wird empfohlen die Geschäftsordnung des Jugendausschusses in § 3 
Absatz 4 wie folgt zu ändern:  
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§ 3 Geschäftsordnung 

Absatz 4 alt Absatz 4 neu 
Die drei geschäftsführenden 
Sprecher*innen müssen ihren Erstwohnsitz 
in Leonberg haben. 

Wählbar als geschäftsführende 
Sprecher*innen sind alle jugendlichen 
Mitglieder des Jugendausschusses nach § 
2 Abs. 3 und § 2 Abs. 5. 

 

 
Überarbeitung organisatorischer Regelungen bezüglich der Sitzungen und 
Arbeitsformen: 
 
Darüber hinaus wurde in der Sitzung des Jugendausschusses vom 20.02.2024 empfohlen, 
Abschnitte innerhalb der Geschäftsordnung zu ändern, sofern sie nicht mehr der aktuellen 
Handhabe entsprechen. Dies betreffen die folgenden Paragrafen: 
 
 

§ 7 Sitzungen und Arbeitsformen 

Absatz 2 alt Absatz 2 neu 
 
Spätestens vier Wochen nach dem 
Jugendforum im Frühjahr werden die 
Aufgabenbereiche innerhalb des 
Jugendausschusses im Rahmen der 
konstituierenden Sitzung festgelegt.  
 

 
Die Aufgabenbereiche innerhalb des 
Jugendausschusses werden im Rahmen 
der konstituierenden Sitzung nach dem 
Jugendforum festgelegt. 
  

 

Absatz 5 alt Absatz 5 neu 
Die Sitzungen finden im kleinen 
Sitzungssaal des Rathauses statt, für 
Vorberatungen ist der Raum RL 022 
vorgesehen.  
 

Die Sitzungen finden in der Regel im 
großen Sitzungssaal des Rathauses statt, 
für Vorberatungen ist in der Regel der 
kleine Sitzungssaal vorgesehen.  
 

 
 
 
Anlage/n 
 

 

1 Geschäftsordung des Jugendausschusses (öffentlich) 
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Geschäftsordnung des Jugendausschusses der Stadt Leonberg 

vom 01.01.2019 mit Änderungen vom 28.01.2020, zuletzt vom 18.06.2024 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1  Zweck des Ausschusses 

§ 2 Zusammensetzung 

§ 3 Geschäftsführung 

§ 4 Rechte 

§ 5 Aufgaben 

§ 6 Mittel 

§ 7 Sitzungen und Arbeitsformen 

§ 8  Protokoll 

§ 9 Allgemeine Anträge, Abstimmung und Änderungen der Geschäftsordnung 

§ 10 Sitzungsgeld 

§ 11 Inkrafttreten 

§ 1  Zweck des Ausschusses 

1. Der Jugendausschuss ist neben dem jährlichen Jugendforum und den daraus 
entstehenden Projektgruppen Teil des Leonberger Jugendbeteiligungskonzepts 
„mach mit³“ gem. § 41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). 

 
2. Der Jugendausschuss ermöglicht den Jugendlichen eine bessere Anbindung an 

die gemeinderätlichen Gremien und einen engeren Austausch mit den Fraktionen.  
 

3. Die Themen aus den Projektgruppen des Jugendforums werden im 
Jugendausschuss gebündelt, priorisiert und in den Sozial- und Kultusausschuss 
eingebracht. 

 
4. Er ermöglicht die Beteiligung von Jugendlichen seitens der Stadt bei der Beratung 

und Entscheidung jugendrelevanter bzw. Jugendliche betreffender Themen. 

§ 2 Zusammensetzung 

Der Jugendausschuss setzt sich zusammen aus 

• den jugendlichen Vertreter*innen der im Jugendforum gebildeten Projektgruppen, 

• drei jugendlichen Sprecher*innen nach § 3 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung, 

• jeweils einem Mitglied der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat (so 
genannte jugendpolitische Vertretung), 

• dem Oberbürgermeister oder dem Sozialdezernenten als Vorsitzendem, 

• dem/der Stadtjugendreferent*in. 
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1. Die beim Jugendforum entstehenden Projektgruppen wählen aus dem Kreis der 
jugendlichen Projektgruppenteilnehmer*innen jeweils eine*n Vertreter*in, der*die 
sich damit für ein Jahr zur Teilnahme am Jugendausschuss verpflichtet.  

 
2. Ab dem Tag des Jugendforums bis 14 Tage danach können sich weitere 

interessierte Jugendliche zu einer Projektgruppe zusammenfinden und eine*n 
Vertreter*in für den Jugendausschuss benennen, die sich ebenfalls für ein Jahr 
zur Teilnahme am Jugendausschuss verpflichten. 

 
3. Die jugendlichen Mitglieder müssen 

• ihren Erstwohnsitz in Leonberg haben oder 

• eine Schule in Leonberg besuchen oder 

• einen Ausbildungs-/Arbeitsplatz in Leonberg haben. 
 

4. Zu den Beratungen können sachkundige Jugendliche (unabhängig von Wohnort, 
Schule oder Arbeitsplatz) hinzugezogen werden. 

 
5. Die Altersbeschränkung der jugendlichen Mitglieder des Jugendausschusses liegt 

bei 13 bis 21 Jahren (ab der 8. Klasse). Die Zahl der jugendlichen Mitglieder 
richtet sich nach der Anzahl der Projektgruppen aus dem Jugendforum plus drei 
Sprecher*innen, diese haben jeweils eine*n persönliche*n Vertreter*innen. Die 
maximale Anzahl der Mitglieder sollte mindestens 10 und höchstens 20 Personen 
betragen. 
 

6. Die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen bzw. Gruppierungen benennen 
jeweils eine Person als jugendpolitische Vertretung und als ständiges Mitglied des 
Jugendausschusses. 

 
7. Seitens der Stadtverwaltung sind der Oberbürgermeister oder sein Stellvertreter 

und der Stadtjugendreferent Mitglieder im Jugendausschuss. 
 
 

§ 3 Geschäftsführung 
 

1. Die Geschäftsführung des Jugendausschusses obliegt drei aus den jugendlichen 
Mitgliedern gewählten geschäftsführenden Sprecher*innen in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtjugendreferat. 

 
2. Die drei jugendlichen geschäftsführenden Sprecher*innen werden jeweils in der 

letzten regulären Sitzung des Jugendausschusses vor dem Jugendforum mit 
relativer Mehrheit durch die jugendlichen Mitglieder gewählt. 

 
3. Wenn ein*e Sprecher*in sein/ihr Amt als Sprecher*in niederlegt, wird bei der 

nächsten Sitzung ein*e neue*r Sprecher*in gewählt. 
 

4. Wählbar als geschäftsführende Sprecher*innen sind alle jugendlichen Mitglieder 
des Jugendausschusses nach § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 5. 
 

5. Ein*e geschäftsführende*r Sprecher*in und der Oberbürgermeister, bzw. sein 
Stellvertreter moderieren die Sitzungen gemeinsam. 

 

6. Der Oberbürgermeister lädt zu den 4 öffentlichen Sitzungen bzw. den zusätzlich 
einberufenen Sondersitzungen ein. Die entsprechenden Tagesordnungen werden 
im Stadtjugendreferat zusammengeführt. 
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§ 4 Rechte 

1. Der Jugendausschuss hat ein Anhörungs- und Rederecht im Sozial- und 
Kultusausschuss (S-Ausschuss), das von den geschäftsführenden 
Sprecher*innen wahrgenommen wird. 

 
2. Am Anfang jeder Sitzung des S-Ausschusses können jugendliche Vertreter*innen  

des Jugendausschusses die in der vorbereitenden Sitzung diskutierten Themen 
einbringen. Themen größeren Umfangs müssen hierzu 3 Wochen im Voraus 
durch die geschäftsführenden Sprecher*innen oder fachkundigen Jugendlichen 
termingerecht in Form eines Berichts und einer Gemeinderatsvorlage 
angemeldet werden. Sie werden dabei vom Stadtjugendreferat unterstützt. 

 

 

§ 5 Aufgaben 

1. Der Jugendausschuss berät den S-Ausschuss in jugendrelevanten Themen. 
 

2. Der S-Ausschuss kann Themen des Jugendausschusses in andere Ausschüsse 
verweisen. 
 

3. Ein jugendliches Mitglied des Jugendausschusses ist Mitglied im Beirat der 
Jugendmusikschule 

 
4. Des Weiteren wird der S-Ausschuss durch die jugendlichen Mitglieder des 

Jugendausschusses über die Ergebnisse aus den Projektgruppen des 
Jugendforums informiert. 

 
5. Das Antrags- und Anhörungsrechts im S-Ausschuss wird durch die 

geschäftsführenden Sprecher*innen oder fachkundigen Jugendlichen 
wahrgenommen. 
 

6. In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendreferat bereiten die jugendlichen 
Vertreter*innen des Jugendausschusses die Durchführung des Jugendforums vor.  

 

 

§ 6 Mittel 

1. Mittel für Geschäftsausgaben des Jugendausschusses werden durch das 
Stadtjugendreferat verwaltet und bewirtschaftet. 
 

2. Die im jeweiligen Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellten Sachmittel 
werden vom Jugendausschuss verwaltet und im Rahmen der 
Zuständigkeitsordnung der Stadt Leonberg bewirtschaftet. 
 

§ 7  Sitzungen und Arbeitsformen 

1. Im Kalenderjahr finden vier i. d. R. öffentliche Sitzungen des Jugendausschusses  
statt. Sondersitzungen sind möglich. 
 

2. Die Aufgabenbereiche innerhalb des Jugendausschusses werden im Rahmen der 
konstituierenden Sitzung nach dem Jugendforum festgelegt. 
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3. Der Jugendausschuss bestimmt selbst über die Organisation seiner 
Arbeitsformen. 

 
4. Zwischen den 4 Sitzungen des Jugendausschusses treffen sich die jugendlichen 

Mitglieder bei Bedarf zu Vor- bzw. Nachbesprechungen. 
 

5. Die Sitzungen finden im großen Sitzungssaal des Rathauses statt, für 

Vorberatungen ist der kleine Sitzungssaal vorgesehen. 

 

§ 8  Protokoll 

1. Jede Sitzung des Jugendausschusses wird protokolliert. 
  

2. Ein anwesendes Mitglied des Jugendausschusses wird zu Beginn der Sitzung als 
Protokollant*in bestimmt. 

 

 

§ 9 Allgemeine Anträge, Abstimmung und Änderungen der Geschäftsordnung 

1. Abstimmungsberechtigt sind die jugendlichen Vertreter*innen der im Jugendforum 
gebildeten Projektgruppen, die drei jugendlichen Sprecher*innen nach § 3 Abs. 2 
dieser Geschäftsordnung, jeweils ein Mitglied der Fraktionen und Gruppierungen 
im Gemeinderat sowie der Oberbürgermeister bzw. deren Stellvertreter*innen. 
 

2. Für allgemeine Anträge reicht eine einfache Mehrheit aus. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 
 

3. Änderungen der Geschäftsordnung müssen im Einklang mit den Vorgaben des 
Ortsrechts der Stadt Leonberg und der Vorlage  2017/179 (bzw. evtl. erfolgter 
Nachträge)  stehen. Sie werden von den Mitgliedern des Jugendausschusses mit 
einfacher Mehrheit verabschiedet. Die Änderungen sind vom Gemeinderat zu 
beschließen. 
 

§ 10 Sitzungsgeld 

1. In Anlehnung an die Satzung der Stadt Leonberg über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die jugendlichen Mitglieder des 
Jugendausschusses bzw. im Vertretungsfall ihre benannten Stellvertreter*innen 
für die Teilnahme an den 4 öffentlichen Sitzungen sowie an ggf. zusätzlich durch 
den Oberbürgermeister einberufenen Sondersitzungen des Jugendausschusses 
ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils 50 Euro. 

 
2. Für die Teilnahme an den Sitzungen des S-Ausschusses erhalten die 

Sprecher*innen des Jugendausschusses jeweils 25 Euro. 
 

 

§ 11 Inkrafttreten 

 Diese Geschäftsordnung tritt zum 01.07.2024 in Kraft. 
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2024/121 
öffentlich 

 
  

Dezernat II 
Kämmereiamt 
  
 

Amt für Kultur und Sport 
 
Bezugsvorlagen: 
S 38/2003, V 46/2006, V 55/2007, 
V 61/2008, V93/2010, V 85/2011, 
2021/137, 2022/421 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 05.06.2024 Ö 
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Entscheidung) 18.06.2024 Ö 

 
 
Satzung zur Aufhebung der Gebührensatzung des Stadtarchivs  
und Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung) 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 

 und 11 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in 
 der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.06.2024 
folgende Satzung beschlossen:  

 
§ 1 Aufhebung der Satzung 

 
 Die Gebührensatzung des Stadtarchivs vom 01.07.2003 wird aufgehoben.  
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.08.2024 in Kraft.  
 
 
2. Die Gebührenkalkulation (Anlage 2) wird zur Kenntnis genommen und beschlossen. 
 
3. Das Gebührenverzeichnis (Anlage 3) wird zur Kenntnis genommen, beschlossen und 
 ist ab dem 01.08.2024 gültig.  
 
4. Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), §§ 2, 11 
 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) und § 4 Abs. 3 des 
 Landesgebührengesetzes (LGebG), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
 Gemeinderat der Stadt Leonberg in seiner Sitzung am 18.06.2024 folgende Änderung
 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
 (Verwaltungsgebührensatzung) beschlossen: 
 

§ 1  
 
§ 4 Abs. 1, 4, 5, 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung 
 beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der 
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 Satzung. Für öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis weder eine 
 Verwaltungsgebühr noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, können Gebühren in Höhe
 von 67,00 EUR pro Stunde erhoben werden.  
 
(4) Wird die Verwaltungsgebühr auf Basis einer Zeitgebühr ermittelt, wird, soweit 
 hierüber nichts bestimmt ist, je angefangene Viertelstunde der Inanspruchnahme 
 der öffentlichen Leistung ein 25%-iger Stundensatz festgesetzt.  
 
(5) Wird der Antrag auf Einbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine 
 Verwaltungsgebühr in Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr, 
 mindestens jedoch 12,00 EUR, erhoben. Wird der Antrag ausschließlich wegen 
 Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Eine Gebühr kann in den 
 Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Einbringung der öffentlichen 
 Leistungen nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgt.  
 
(6) Wird der Antrag auf Einbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher 
 Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen 
 oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen, vom Schuldner zu 
 vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis 
 zum vollen Betrag der Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 12,00 EUR. Eine 
 Gebühr kann in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der 
 öffentlichen Leistungen nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgt.  
 
(7) Zu den ausgewiesenen Gebühren kommen gegebenenfalls die gesetzlichen  
 Umsatzsteuerbeträge hinzu, falls eine entsprechende Umsatzsteuerpflicht besteht. 
 

§ 2 
 
§ 8 erhält folgende Fassung:  
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2024 in Kraft.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x  NEIN  

 
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich je nach Gebührenerhebung. Die Verwaltung 
geht davon aus, dass sich eine Steigerung von 2 % ergibt, die in die Haushaltplanung 2025 
ff. eingeplant sind.  
 
Kontierung HH- 

Jahr 
Haushaltsplan 

2024 
Finanzbedarf Bemerkung 

     Diverse Kostenstellen  
Sachkonto 33110000 
Verwaltungsgebühren 
 

2024 1.652.400 EUR 1.685.400 EUR Steigerung der 
Verwaltungsgebühren 
um rd. 33.000 EUR 

 
 
Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 
 
1.  Aufhebung der Gebührensatzung des Stadtarchivs Leonberg 
 
Die mit Vorlage S 38/2003 beschlossene Satzung vom 01.07.2003 (Anlage 1) wird zum 
01.08.2024 aufgehoben und die Leistungen in die Verwaltungsgebührensatzung integriert. 
So ist gewährleistet, dass die Leistungen und Gebühren in regelmäßigen Abständen 
überprüft und angepasst werden. In der untenstehenden Tabelle ist die Entwicklung der 

TOP 4 Ö



Seite 3 
 
Gebührenerträge der letzten Jahre aufgeführt. 
 
HH-Jahr  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Erträge 
in EUR 1.185,70  575,90 1.660,50  463,00  1.030,55  962,25  491,85  

 
 
2.  Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
 
2.1 Allgemeines 
 
In Baden-Württemberg ist die Festsetzung der Gebührentatbestände und die Höhe der 
Gebührensätze der Unteren Verwaltungsbehörden in eigener Verantwortung übertragen. Die 
Städte regeln die Erhebung der Verwaltungsgebühren durch Satzung.  
 
Der Gemeinderat der Stadt Leonberg hat zuletzt in seiner Sitzung vom 27.07.2021 mit 
Inkrafttreten zum 01.09.2021 eine Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung 
beschlossen (Vorlage 2021/137). Davor waren zum größten Teil die zum 01.01.2007 
(Vorlage V 46/2006) in Kraft getretenen Leistungen und Gebührensätze gültig. 
 
2.2 Kalkulation 
 
Aufgrund gestiegenen Personal- und Sachkosten (u.a. Tarifsteigerungen, 
Besoldungserhöhungen, Inflation) und Änderungen in der Personalstruktur wurden die 
Leistungen und Gebührenhöhen flächendeckend, federführend durch die Abteilung Steuern 
und Abgaben unter Einbeziehung der Gebührenerhebenden Stellen der Stadtverwaltung, 
neu berechnet und den aktuellen Anforderungen angepasst.  
Als Kalkulationsgrundlage sind grundsätzlich die tatsächlichen Kosten der Stadt 
anzuwenden. Liegt keine detailierte Kosten- und Leistungsrechnung vor oder kann auch auf 
keine eigenen detailierten Kostengrundlagen zurückgegriffen werden, können die jeweils 
aktuellen Pauschalsätze der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) herangezogen werden. Zur Ermittlung des Stundensatzes eines beteiligten 
Mitarbeiters wurden die Personalkosten, die Sachkostenpauschale in Höhe von 9.700 EUR 
sowie ein Gemeinkostenzuschlag von 25 % angesetzt. Die jährlichen Gesamtkosten wurden 
durch die Jahresstundenzahl des jeweiligen Mitarbeiters dividiert. Bei Arbeitnehmern mit 
einer 39-Stunden-Woche sind die jährlichen Gesamtkosten durch die Stundenzahl von 1.590 
zu dividieren. Bei Beamten mit einer 41-Stunden-Woche sind 1.671 Stunden anzusetzen.  
 
Neben einigen kleineren redaktionellen Änderungen haben sich in den einzelnen 
Produktgruppen erwähnenswerte Änderungen ergeben.  
 
2.3 Allgemeine öffentliche Leistungen  
 
Aufgrund den Berechnungen ergibt sich ein allgemeiner Stundensatz in Höhe von 
67,00 EUR zu bisher 59,00 EUR. 
 
2.4 Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen 
 
Im Bereich 12.20.03 Fischereiwesen wurden einzelne Leistungen konkretisiert. Zwei neue 
Tatbestände wurden im Bereich 12.20.03.10 Waffenrecht hinzugefügt. Im Bereich 12.20.07 
Spielrecht wurden alle Leistungen von Zeitgebühr auf Rahmengebühr wegen 
wirtschaftlichem Vorteil. Dies entspricht auch der Vorgehensweise von Städten wie z.B. 
Pforzheim oder Stuttgart.   
 
2.5 Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen 
 
Durch die Ausdifferenzierung der bisher aufgeführten Leistungen in Meldeangelegenheiten 
entstehen neue Einzelleistungen. 
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2.6 Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen 
 
Es wurden die Gebühren für eine Trauung außerhalb der Diensträume im Engelbergturm 
und Stadtmuseum neu aufgenommen. Gleichzeitig sind zwei Leistungen wegen 
landeseinheitlicher Regelung weggefallen.  
 
2.7 Produktgruppe 25.21 Archiv 
 
Die Leistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst und die Gebühren neu 
kalkuliert.  
 
2.8 Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und 
 Grundlagen 
 
Die Leistungen und Gebührensätze orientieren sich an der Handlungsempfehlung des 
Städtetags Baden-Württemberg vom 04.12.2022.  
 
2.9 Produktgruppe 52.10 Bauordnung 
 
Bei den Baugenehmigungsgebühren werden in allen Kommunen analog dem Landkreis 
Böblingen seit 2007 auf 6 v. T. der Baukosten festgelegt. Der Vergleich mit den Großen 
Kreisstädten Sindelfingen, Böblingen, Herrenberg und dem Landkreis Böblingen ergeben, 
dass bei den Promilleangaben keine Änderungen vorzunehmen sind.  
 
2.10 Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /  
 Wasserbauliche Anlagen 
 
Es entfallen zwei Leistungen, da die Zuständigkeit beim Landkreis Böblingen liegt, bzw.  
die Leistung nicht anfällt.  
 
2.11 Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 
 
Die Leistung „Erteilung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 2 der 32. BlmSchV (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung) entfällt, die Zuständigkeit liegt beim Landkreis Böblingen. 
 
 
3.  Gebührenvergleich im Landkreis Böblingen 
 
Ein Gebührenvergleich zu den am häufigsten vorkommenden Verwaltungsleistungen ist in 
Anlage 4 beigefügt.  
 
 
4.  Geänderte Gebührensatzung für öffentliche Leistungen der Stadt 
 Leonberg 
 
Eine Gegenüberstellung des alten und des geänderten Gebührenverzeichnisses ist als 
Anlage 5 beigefügt.  
 
Im Zuge der Änderung des Gebührenverzeichnisses wurde auch der Textteil der Satzung in 
einigen Punkten überarbeitet. In § 4 (Gebührenhöhe) Abs. 4 wurde die Ermittlung der 
Zeitgebühr geregelt.  
Durch die bei der Stadt Leonberg eingeführte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
nach § 2b Umsatzsteuergesetz entsteht im Zusammenhang mit der Erbringung 
verschiedener Leistungen ein möglicher Wettbewerb zu Dritten und somit eine 
Umsatzsteuerpflicht. Deshalb sind die den jeweiligen Leistungen zugrunde liegenden 
umsatzsteuerlichen Risiken im Kontext der seit 01.01.2023 geltenden Regelung (Vorlage 
2022/421) abzufangen. Im § 4 (Gebührenhöhe) wurde daher der Absatz 7 neu in diese 
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Satzung aufgenommen.  
 
In der Anlage 6 ist der Textteil der aktuellen Satzung beigefügt.  
 
 
Anlage/n 
 

 

1 Gebührensatzung Stadtarchiv Leonberg (öffentlich) 
 
 

2 Gebührenkalkulation (öffentlich) 
 
 

3 Gebührenvergleich (öffentlich) 
 
 

4 Gebührenverzeichnis (öffentlich) 
 
 

5 Synopse (öffentlich) 
 
 

6 Text Verwaltungsgebührensatzung-aktuell (öffentlich) 
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      Anlage 1 

 

Gebührensatzung des Stadtarchivs Leonberg 

vom 1. Juli 2003 
 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Das Stadtarchiv Leonberg erhebt für die von ihm erbrachten Leistungen Gebühren und Ausla- 
gen nach dieser Satzung. 

(2) Die Gebühren werden nach den Sätzen des anliegenden Gebührenverzeichnisses erhoben. 
Für Leistungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, wird eine Benutzungsgebühr 
nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben. 

(3) Die Benutzung der im Stadtarchiv verwahrten Archivalien durch Einsichtnahme im Benutzer- 
raum des Stadtarchivs ist gebührenfrei. 

 
§ 2 

Gebührenbefreiung, Gebührenermäßigung 

(1) In den Fällen der Nummern 1 und 2 des Gebührenverzeichnisses werden Gebühren nicht er- 
hoben, wenn die Inanspruchnahme des Stadtarchivs wissenschaftlichen oder heimatkundli- 
chen Zwecken dient und nicht in überwiegend gewerblichem Interesse liegt. 

(2) Bei Inanspruchnahme des Stadtarchivs zu privaten oder familienkundlichen Zwecken, die nicht 
in gewerblichem Interesse liegen, kann in den Fällen der Nummer 1 des Gebührenverzeich- 
nisses die Gebühr auf die Hälfte ermäßigt oder bei geringfügigem Aufwand von weniger als 30 
Minuten auf deren Erhebung verzichtet werden. 

(3) In den Fällen der Nummern 4, 5 und 6 des Gebührenverzeichnisses kann die Gebühr auf die 
Hälfte ermäßigt oder von einer Erhebung abgesehen werden, wenn die Inanspruchnahme des 
Stadtarchivs wissenschaftlichen, heimatkundlichen oder familienkundlichen Zwecken dient und 
nicht in überwiegend gewerblichem Interesse liegt. Die Gebührenbefreiung- oder ermäßigung 
bezieht sich nicht auf die Auslagen. 

(4) Das Teilnehmerentgelt in den Fällen der Nr. 8.1 des Gebührenverzeichnisses wird für Schüler, 
Vollzeitstudenten, Wehr- und Zivildienstleistende, Auszubildende, Schwerbeschädigte (über 
50 %) und Arbeitslose um 1,00 EUR ermäßigt. 

(5) In den Fällen der Nummer 8.2 und 8.3 des Gebührenverzeichnisses sind Schulklassen im 
Rahmen des Unterrichts von der Gebühr befreit. 

 
§ 3 

Ersatz von Auslagen 

Auslagen für die vom Benutzer beantragten oder sonst verursachten Sonderleistungen, insbeson- 
dere für Verpackung, Wertversicherung, Einschreib- oder Eilsendungen, sind zu erstatten. 

 
§ 4 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage zu § 1 Absatz 2 
 

 
Gebührenverzeichnis 

 
Nr. Gegenstand Gebühr 

 

1 Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu erforderlichen 
Ermittlungen für jede angefangene Viertelstunde 8,00 EUR 

2 Ermittlungen bestimmter Archivalien oder sonstiger Samm- 
lungsgegenstände in den Archivbeständen für jede angefan- 
gene Viertelstunde 8,00 EUR 

3 Abschrift von Archivalien für jede angefangene Viertelstunde 8,00 EUR 

4 Reproduktionen 

4.1 Anfertigung von Fotokopien 
DIN A4 0,25 EUR 
DIN A3 0,50 EUR 

4.2 Scannen von Archivalien, Bilder usw. bis DIN A4, pro Stück 2,50 EUR 

4.3 Reproduktionen mit der digitalen Kamera, pro Aufnahme 2,50 EUR 

4.4 Bereitstellung digitalisierter Archivalien, Bilder usw. 

4.4.1 per E-mail 2,50 EUR 

4.4.2 auf Datenträger pro Medium 5,00 EUR 
zuzüglich Versandkosten 

4.5 Reproduktion auf Fotopapier, Diapositive usw., auch Abzüge 5,00 EUR Grund- 
bereits vorhandener Negative  gebühr zuzüglich 
Bearbeitungsgebühr je Fotoauftrag  Bearbeitungsgebühr 
zuzüglich die der Stadt vom Fotogeschäft in Rechnung ge- 0,50 EUR pro Ab- 
stellten Kosten  bildung 

5 Einmalige Nutzung einer Reproduktion von Archivalien, 
Bildern usw. 

5.1 in Büchern, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; Verviel- 
fältigungen durch CD-Rom, Videokassetten usw. 30,00 EUR 

5.2 Erhöhte Sätze 

5.2.1 bei Abdruck der Reproduktion auf Titelseite, Vorsatzblatt, das 1,5-fache der Ge- 
Schutzumschlag bühr nach Nr. 5.1 

5.2.2 in Kalendern, auf Plakaten, Ansichtskarten, Glückwunsch- das 2-fache der Ge- 
Karten  bühr nach Nr. 5.1 

5.2.3 zu Werbezwecken das 3- bis 10-fache der 
Gebühr nach Nr. 5.1 
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Nr. Gegenstand Gebühr 

6 Wiedergabe von Archivalien (auch Fotos, Bilder, Karten, 
Pläne, Filme und Tondokumente) in Filmen, Fernseh- und 

 
25,00 EUR bis 

 Tonaufzeichnungen, je angefangene Wiedergabeminute 250,00 EUR 

7 Internetnutzung von Archivalien (auch Fotos usw., s.o), 
je Stück 

 

7.1 3 Monate 51,00 EUR 

7.2 6 Monate 77,00 EUR 

7.3 12 Monate 102,00 EUR 

 
7.4 Zuschlag für Homepage das 0,5-fache der Ge- 

bühr nach Nr. 7.1 - 7.3 

8 Vermittlung örtlicher Geschichte 

8.1 Teilnahme an Veranstaltungen wie z. B. in der Reihe 4,00 EUR bis 
„Kennen Sie Leonberg?“ pro Person 6,00 EUR 

8.2 Vorträge durch Archivpersonal  75,00 EUR bis 
150,00 EUR 

8.3 Stadtführungen durch Archivpersonal richtet sich nach den 
Honoraren des Stadt- 
marketings 
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Anlage 2

Gebührenarten:

Gebührenverzeichnis Allgemeiner Teil  F:  fester, einheitlicher Gebührensatz

Z:  Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R:  Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche Zeitaufwand sowie der

     wirtschaftliche oder sonstigeVorteil wird in der Satzung mit einem Gebühren-

     rahmen geregelt. 

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschlagene neue

Gebühren- Leistungen mind. Gebührenart Gebühr Gebührenart Gebühr

Nr. in Minuten

10.00.00-01 Allgemeine Verwaltungsgebühr individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)

10.00.01 Anträge

10.00.01-01 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

Erklärungen, Gesuchen und dergleichen, die von der 

Stadt nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, 

soweit die Mitwirkung der Stadt nicht vorgeschrieben

oder angeordnet ist

10.00.01-02 Ablehnung eines Antrags usw. 10 Z 1/10 bis Z 1/10 bis

(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): volle Gebühr volle Gebühr

bei Unzuständigkeit gebührenfrei mind. 10,00 € mind. 12,00 €

10.00.01-03 Zurücknahme eines Antrags 10 Z 1/10 bis Z 1/10 bis 

(§ 4 Abs. 5 der Satzung) volle Gebühr, volle Gebühr,

mind. 10,00 € mind. 12,00 €

10.00.01-04 Öffentliche Leistung, die durch den Antragsteller zweckwidrig 15 Z 10 % -  50 % Z 10 % -  50 %

beantragt oder erschwert worden ist, sofern dadurch ein der vollen der vollen 

besonderer Verwaltungsaufwand verursacht wird. Diese Gebühr Gebühr, Gebühr, 

fällt auch bei solchen öffentlichen Leistungen an, für die eine mind. 10,00 € mind. 12,00 €

Gebühr nicht zu erheben wäre. Bei gebührenpflichtigen 

öffentlichen Leistungen wird die Gebühr neben der für die 

Amtshandlung vorgesehenen Gebühr erhoben.

10.00.02 Auskünfte individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

10.00.02-01 insbesondere aus Akten und Büchern oder 

Einsichtnahme in solche

(mündliche Auskünfte sind gebührenfrei)

Kosten verwaltungsweit pro Stunde                                                                          67,00 €
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschlagene neue

Gebühren- Leistungen mind. Gebührenart Gebühr Gebührenart Gebühr

Nr. in Minuten

10.00.02-02 Abgabe / Bereitstellung von digitalen Bauakten, individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

einschließlich der erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen,

auf Datenträger oder Übermittlung der Daten als Anhang einer E-Mail

10.00.03-01 Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen

Beglaubigungen, Bestätigungen (einschl. Schreibgebühren)

10.00.04-01 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und 10 F 10,00 € F 12,00 €

Siegeln. Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer

Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehr-

fach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleich-

zeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste

Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für

die erste erhobene Gebühr zum Ansatz

10.00.04-02 Amtliche Beglaubigungen der Übereinstimmung von Abschriften, 3 F erste Seite 3,00 €, F erste Seite 3,00 €,

Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus jede weitere jede weitere 

amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift Seite 1,50 € Seite 1,50 €

je Seite (inkl. der Kosten für die Kopie)

10.00.04-03 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 3 F erste Seite 3,00 €, F erste Seite 3,00 €,

Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen jede weitere jede weitere 

Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite Seite 1,50 € Seite 1,50 €

(inkl. der Kosten für die Kopie)

10.00.04-04 Beglaubigung von ausländischen Urkunden je Seite 10 F 5,00 € F 6,00 €

10.00.04-05 In den Ziffern 10.00.04-01 bis 10.00.04-04 sind in den 

Gebührensätzen die Schreibgebühren enthalten.

10.00.05 Bescheinigungen

10.00.05-01 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch 10 F 10,00 € F 12,00 €

Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)

10.00.05-02 Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang

und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte

Zwecke im Sinne des Einkommens- und Körperschaftssteuer-

rechts (z.B. §§ 10 b EStG, § 9 Nr. 3 KStG) ausstellt

(Spendenbescheinigungen)
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschlagene neue

Gebühren- Leistungen mind. Gebührenart Gebühr Gebührenart Gebühr

Nr. in Minuten

10.00.06-01 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nichts anderes

bestimmt ist

10.00.07-01 Gutachten (Augenscheine) individuell Z 29,50 € Z 33,50 €

nach dem Wert des Gegenstandes 1 bis 5 %, mindestens jedoch

je angefangene halbe Stunde der Inanspruchnahme

pro Zeiteinheit

10.00.08 Rechtsbehelfe

(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren,

Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)

10.00.08-01 wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzulässig oder un- individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

begründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem

Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung

oder Entscheidung beantragt hat

10.00.08-02 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, Z 1/10 bis volle Z 1/10 bis volle 

von einem Gebührenansatz abzusehen Gebühr von Gebühr von 

(§ 4 Abs. 5 der Satzung) 10.00.08-01 10.00.08-01

mind. 10,00 € mind. 12,00 €

10.00.09 Schreibgebühren

Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Proto-

kollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Regi-

stern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden),

die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der

Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet)

10.00.09-01 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind 10 F 10,00 € F 12,00 €

10.00.09-02 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind 15 F 20,00 € F 24,00 €

10.00.09-03 für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen,

Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die

Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstel-

lung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde: F 14,75 € F 16,75 €

pro Zeiteinheit:

Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Datenverarbeitung

erstellte Mehrstücke werden erhoben

bei einem Format bis DIN A 4

10.00.09-04 - für die erste Seite F 1,00 € F 1,00 €

10.00.09-05 - für jede weitere Seite F 0,50 € F 0,50 €
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschlagene neue

Gebühren- Leistungen mind. Gebührenart Gebühr Gebührenart Gebühr

Nr. in Minuten

bei einem Format bis zu DIN A 3

10.00.09-06 - für die erste Seite F 1,50 € F 1,50 €

10.00.09-07 - für jede weitere Seite F 1,00 € F 1,00 €

10.00.09-08 Auszug aus digitalen Bauakten bis DIN A3 individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

(größer als DIN A 3 durch Copy Shop) 

Werden diese von der Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die 

Schreibgebühren (Nr. 10.00.09) hinzu

10.00.09-09 Beaufsichtigung,  Einsichtnahme und Vervielfältigung in analoge Statik-Akten 60 F 59,00 € F 67,00 €

Zurverfügstellen von Informationen in sonstiger Weise z.B.

Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese von der 

Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die Schreibgebühren 

(Nr. 10.00.09) hinzu

10.00.10 Landesinformationsfreiheitsgesetz

Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich Vorbereitungs-

arbeiten) durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem

Wege bei:

10.00.10-01 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) individuell gebührenfrei gebührenfrei

10.00.10.02 mehr als 3 Stunden individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

10.00.10-03 Zurverfügungstellen von Informationen in sonstiger Weise z.B.

Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese von der 

Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die Schreibgebühren 

(Nr. 10.00.09) hinzu

10.00.11 Umweltinformationen (UVwG)

Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich Vorbereitungs-

arbeiten) durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem

Wege bei:

10.00.11-01 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) individuell gebührenfrei gebührenfrei

10.00.11-02 mehr als 3 Stunden individuell Z 59,00 € / Std. Z 67,00 € / Std.

10.00.11-03 Zurverfügungstellen von Informationen in sonstiger Weise z.B.

Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese von der 

Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die Schreibgebühren 

(Nr. 10.00.09) hinzu
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Gebührenverzeichnis Bürgeramt/Ortschaftsverwaltungen

Produkt 12.10.03 Wahlen und Abstimmung / Produkt 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere / Produkt 12.20.03 Jagd- und Fischereiwesen hier: Fischereiwesen

Kosten MA 1-14 (Mittelwert) Gebührenarten:

pro volle Stunde 57,30 € F: fester, einheitlicher Gebührensatz

Z: Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R: Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche

Zeitaufwand wird in der Satzung mit einem

Gebührenrahmen geregelt.

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro neue

Gebühren- Leistungen aktuell in Gebühren- Gebühr Gebühren- Fall Gebühr

Nr. Minuten art art (kalkulierte 
(gerundet auf volle 5 Minuten)

Gebührenober-
grenze)

12.10 Statistik und Wahlen
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

12.10.03-01 Wählbarkeitsbescheinigung nach 15 F + W 25,00 € F + W 14,33 € 25,00 €

§ 10 Abs. 4 KomWG

(Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl)

12.20 Ordnungswesen
12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Entgegennahme, Aufbewahrung,

Aushändigung, Verwertung

12.20.01-01 bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert 25 R 3 % des Wertes, mindestens 

jedoch 5,00 €

R Finderlohn gemäß          

§ 971 BGB

3 % des Wertes, mindestens 

jedoch 5,00 €

12.20.01-02 bei Sachen über 500,00 EUR Wert 25 Finderlohn gemäß          

§ 971 BGB§ 971 BGB

12.20.01-03 Verwaltung von Fundschlüsseln 20 F 5,00 € F 19,10 € 8,00 €

12.20.03 Fischereiwesen

12.20.03 Fischerei

12.20.03-01 Erstausstellung Fischereischein auf 25 F + W 25,00 € F + W 14,33 € 35,00 €

Lebenszeit

12.20.03-02 Verlängerung eines Fischereischeines 25 F + W entfällt F + W 14,33 € 16,00 €

auf Lebenszeit

12.20.03-03 Jugendfischereischein 22 F + W 12,00 € F + W 21,01 € 21,00 €

12.20.03-04 Separate Erhebung der Fischereiabgabe pro Kalenderjahr  15 F + W 10,00 € F + W entfällt 12,00 €

(entweder für 1, 5 oder 10 Jahre) (Gebühr vorgeschrieben)

3 % von 500,00 € und 1 % des 

Mehrwertes

R 3 % von 500,00 € und 1 % des 

Mehrwertes

R 
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Gebührenverzeichnis Bürgeramt/Ortsverwaltungen

Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen 

Gebührenarten:

Kosten MA 1-12 (Mittelwert) F:    Fester, einheitlicher Gebührensatz

pro Stunde 57,30 € Z:    Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R:    Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche

        Zeitaufwand sowie der wirtschaftliche oder sonstige Vorteil wird in der

        Satzung mit einem Gebührenrahmen geregelt.

W:    Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Produkt-/ durchschn. aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro neue 

Gebühren- Zeitaufwand Gebühren- Gebühr Gebühren- Fall Gebühr

Nr. in art (Empfehl. art (kalkulierte

Minuten Gemeindetag) Gebühren-

obergrenze)

12.22 Einwohnerwesen
12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.01-01 einfache Meldeauskünfte (§ 44 BMG) 9,5 F 7,50 € F 9,03 € 7,50 €

12.22.01-02 elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal entfällt F 8,09 € F entfällt 8,09 €

(§ 49 Abs. 3 BMG i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) (von GT (von GT 

vorgegeben) vorgegeben)

12.22.01-03 erweiterte Meldeauskünfte (§ 45 BMG) 15 F + W 15,00 € F + W 14,33 € 15,00 €

12.22.01-04 Erteilung einer Archivauskunft über Eintragung im Melderegister 

je Fall

20 F + W 19,00 € 20,00 €

12.22.01-05 Gruppenauskunft (§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG), 3,5 F 2,50 € F 3,33 € 3,00 €

jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt

12.22.01-06 Gruppenauskunft nach 12.22.01-05 individuell Z 49,00 € / Std. Z 57,00 € / Std. 57,00 € / Std.

die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben 

gegeben wird

12.22.01-07 9,5 F 7,50 € F 9,03 € 7,50 €

12.22.01-08 Ausstellung von einer erweiterten oder internationalen 

Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 2 BMG)

15 F + W 14,25 € 15,00 €

Leistungen

Ausstellung von einer einfachen Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 

1 BMG)
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Produkt-/ durchschn. aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro neue 

Gebühren- Zeitaufwand Gebühren- Gebühr Gebühren- Fall Gebühr

Nr. in art (Empfehl. art (kalkulierte

Minuten Gemeindetag) Gebühren-

obergrenze)

Leistungen

Gebührenfrei sind insbesondere:

12.22.01-09 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die 

Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG)

12.22.01-10 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)

12.22.01-11 die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters 

(§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 BMG)

12.22.01-12 die Löschung von Daten und Hinweisen 

(§§ 14 und 15 BMG)

12.22.01-13 die Unterrichtung des Betroffenen über die 

zu seiner Person erteilten erweiterten

Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)

12.22.01-14 die Ausstellung einer elektronischen Meldebescheinigung 

(§ 18 Abs. 3 BMG)

12.22.01-15 die Einrichtung von Übermittlungssperren nach § 36 Abs. 2, 

§ 42 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG) sowie von

Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingten Sperr-

vermerken nach § 52 BMG

12.22.01-16 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 3 Satz 2 BMG

12.22.01-17 Datenübermittlungen und Auskünfte zwischen den Melde-

behörden nach § 33 BMG

12.22.01-18 Datenübermittlungen und Auskünfte an andere öffentliche

Stellen im Inland nach § 34 BMG

12.22.01-19 die Auskunft an den Wohnungsgeber nach § 50 Abs. 4 

BMG

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und

Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen

für andere Behörden

12.22.04-01 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je 9,5 F 7,50 € F 9,03 € 9,00 €

Bescheinigung

(werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen 

gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für 

jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte):

12.22.04-02 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde individuell Z 49,00 € / Std. Z 57,00 € / Std. 57,00 € / Std.
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Gebührenverzeichnis SG Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkte: 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr / 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 

12.23.09 Behördliche Namensänderungen / 56.10.05 Umweltschutzmaßnahmen

Kosten MA 15 Gebührenarten:

pro Stunde 79,79 € F:    Fester, einheitlicher Gebührensatz

Z:    Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R:    Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche

Kosten MA 16           Zeitaufwand sowie der wirtschaftliche oder sonstige Vorteil wird in der

pro Stunde 88,76 €           Satzung mit einem Gebührenrahmen geregelt.

W:    Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Produkt-/ Leistungen Aufwand akt. aktuelle vorgeschl. Kosten pro neue

Gebühren- aktuell MA 15 MA 16 Geb.- Gebühr Geb.- Fall Gebühr

Nr. art art (kalkulierte

in Anteil Anteil Gebühren-

Minuten in in obergrenze)

% %

12.20 Ordnungswesen

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahren-

abwehr

12.20.02-01 Verfügungen zur Herstellung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung individuell 50 50 Z 65,00 € / Std. Z 84,28 € 84,00 € / Std.

12.20.02-02 Beschlagnahmeverfügung/ individuell 50 50 Z 65,00 € / Std. Z 84,28 € 84,00 € / Std.

Einziehungsverfügung

12.20.02-03 Erlaubnis nach § 18 Abs. 3 30 100 F 26,00 € F 39,89 € 39,00 €

Polizeiliche Umweltschutzverordnung

der Ortspolizeibehörde Leonberg

12.20.02-04 Vorführungen zum Schulunterricht 90 100 F 116,00 € F 133,15 € 133,00 €

Beteiligte
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Produkt-/ Leistungen Aufwand akt. aktuelle vorgeschl. Kosten pro neue

Gebühren- aktuell MA 15 MA 16 Geb.- Gebühr Geb.- Fall Gebühr

Nr. art art (kalkulierte

in Anteil Anteil Gebühren-

Minuten in in obergrenze)

% %

Beteiligte

12.23 Personenstandswesen

12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

12.23.08-01 Kostenerstattungsbescheid nach 

Anordnung der Bestattung durch die individuell 100 Z 77,00 € / Std. Z 88,76 € 88,00 € / Std.

Ortspolizeibehörde

12.23.08-02 Durchführung einer Nachlasssicherung individuell 100 Z 77,00 € / Std. Z 79,79 € 79,00 € / Std.

durch die Ortspolizeibehörde

12.23.08-03 Aufbewahrung von Gegenständen, Dokumenten

etc. pro Fall und pro angefangener Monat 60 100 F 77,00 € F 79,79 € 79,00 € / Std.

durch die Ortspolizeibehörde

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

12.23.09-01 Änderung oder Feststellung eines Familiennamens individuell 100 R + W 120,00 - 1.000,00 € R + W 79,79 € 120,00 - 1.000,00 €

oder Vornamens
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Gebührenverzeichnis Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 

Produkt: 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Kosten MA 17 Gebührenarten:

pro Stunde 86,65 €

F: fester, einheitlicher Gebührensatz

Z: Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R: Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche

Zeitaufwand wird in der Satzung mit einem

Gebührenrahmen geregelt.

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro Fall Gebühren-

Gebühren- Leistungen in Gebühren- Gebühr Gebühren- (kalkulierte vorschlag

Nr. Minuten art art Gebühren-

obergrenze)

12.20 Ordnungswesen

12.20.03.10 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Ausstellung von Erlaubnissen zum Waffenbesitz

Ausstellung von Waffenbesitzkarten

12.20.03.10-01 Waffenbesitzkarte allgemein (grün) (§ 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG) 70 F 89,00 € F 101,10 € 100,00 €

12.20.03.10-02 Waffenbesitzkarte für Sportschützen (gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 70 F + W 100,00 € F + W 101,10 € 110,00 €

12.20.03.10-03 Waffenbesitzkarte einer fortfolgenden Waffenbesitzkarte (gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

12.20.03.10-04 Waffenbesitzkarte für Jagdscheininhaber (§ 13 WaffG) 60 F 76,00 € F 86,65 € 86,00 €

12.20.03.10-05 Waffenbesitzkarte infolge Erbfall (§ 20 WaffG) 120 F 153,00 € F 173,31 € 173,00 €

12.20.03.10-06 Waffenbesitzkarte über vereinseigene Schusswaffen oder für Waffen einer 80 F 102,00 € F 115,54 € 115,00 €

einer jagdlichen Vereinigung (§ 10 Abs. 2 Satz 2 WaffG)

12.20.03.10-07 Waffenbesitzkarte für Brauchtumsschützen (§ 16 Abs.1 WaffG) 80 F 102,00 € F 115,54 € 115,00 €

12.20.03.10-08 Waffenbesitzkarte für Waffensammler oder Munitionssammler (§ 17 Abs. 2 WaffG) 360 F 459,00 € F 519,93 € 519,00 €

12.20.03.10-09 Waffenbesitzkarte für Waffensachverständige oder Munitionssachverständige 260 F 331,00 € F 375,50 € 375,00 €

(§ 18 Abs. 2 Satz 2 WaffG)

12.20.03.10-10 Verlängerung einer befristeten Waffenbesitzkarte für Personen in der 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

Ausbildung zum Jäger

12.20.03.10-11 Änderung und Erweiterung einer Waffenbesitzkarte nach 12.20.03.10-06, individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-07, 12.30.03.10-08 und 12.20.03.10-09, Erteilung von Auflagen

12.20.03.10-12 Mitnutzungserlaubnis (gemeinsame Waffenbesitzkarte) 30 F Zuschlag von F 43,33 € Zuschlag von 

38,00 € zu den 43,00 € zu den Gebühren

Gebühren Gebühren

von 12.20.03.10-01 von 12.20.03.10-01

bis 12.20.03.10-05 bis 12.20.03.10-05

pro pro

Waffenbesitzkarte Waffenbesitzkarte
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Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro Fall Gebühren-

Gebühren- Leistungen in Gebühren- Gebühr Gebühren- (kalkulierte vorschlag

Nr. Minuten art art Gebühren-

obergrenze)

Ein-, Aus- und Durchfuhrerlaubnis von Waffen / Waffenteilen und erlaubnis-

pflichtiger Munition

12.20.03.10-13 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/Waffenteilen oder 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

erlaubnispflichtiger Munition aus einem Drittstaat in die Bundesrepublik Deutschland

(§ 29 Abs.1 WaffG)

12.20.03.10-14 Zustimmung zur Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/ 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition aus einem anderen Mitgliedstaat

der Europäischen Gemeinschaft in die Bundesrepublik Deutschland 

(§ 29 Abs.1 WaffG)

12.20.03.10-15 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen / Waffenteilen oder 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

oder erlaubnispflichtiger Munition durch die Bundesrepublik Deutschland 

(§ 29 Abs.1 WaffG)  und aus einem Drittstaat in einen anderen Mitgliedstaat

(§ 29 Abs. 2 Satz 2 WaffG)

12.20.03.10-16 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/Waffenteilen oder 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

erlaubnispflichtiger Munititon in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen

Gemeinschaften (§ 29 Abs. 2 WaffG)

12.20.03.10-17 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/ 45 F + W 150,00 € F + W 64,99 € 165,00 €

Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition zu Waffenherstellern/- händlern in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften durch Inhaber

einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 30 WaffG)

12.20.03.10-18 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/ 45 F + W 150,00 € F + W 64,99 € 165,00 €

Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition von Waffenherstellern/- händlern 

in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften zu Inhabern

einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 30 WaffG i.V. m. § 29 Abs.3 AWaffV)

12.20.03.10-19 Einwilligung zur Mitnahme von erlaubnispflichtigen Schusswaffen/Waffenteilen und 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

dafür bestimmter Munition in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 

des Gesetzes durch Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der Europäischen

Gemeinschaften ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpasses

(§ 32 WaffG, § 32 Abs.1 WaffG)

Waffenschein

Ausstellung oder Verlängerung des Waffenscheins

12.20.03.10-20 nach § 10 Abs. 4 WaffG 300 F 382,00 € F 433,27 € 433,00 €

12.20.03.10-21 in den Fällen des § 28 Abs. 1 WaffG (Bewachungsunternehmen) 300 F 382,00 € F 433,27 € 433,00 €

12.20.03.10-22 Zustimmung nach § 28 Abs. 3 Satz 2 WaffG 50 F 63,00 € F 72,21 € 72,00 €

12.20.03.10-23 Ausstellung Kleiner Waffenschein (§ 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG) 60 F 76,00 € F 86,65 € 86,00 €

Europäischer Feuerwaffenpass

12.20.03.10-24 Ausstellung (§ 32 Abs. 6 WaffG) 60 F 76,00 € F 86,65 € 86,00 €

12.20.03.10-25 Verlängerung 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

12.20.03.10-26 Eintragungen oder Austragungen von Schusswaffen oder 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

relevanten / wesentlichen Waffenteilen je Waffe / Waffenteil

12.20.03.10-27 Änderungen von sonstigen Eintragungen 15 F 19,00 € F 21,66 € 21,00 €
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Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro Fall Gebühren-

Gebühren- Leistungen in Gebühren- Gebühr Gebühren- (kalkulierte vorschlag

Nr. Minuten art art Gebühren-

obergrenze)

Munitionserwerbschein

12.20.03.10-28 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins (§ 10 Abs.3 Satz 2 WaffG) 80 F 102,00 € F 115,54 € 115,00 €

Ein- und Austragungen

12.20.03.10-29 Voreintrag einer Erwerbsberechtigung für eine oder mehrere Waffen / Waffenteile, 60 F 76,00 € F 86,65 € 86,00 €

pro Waffenbesitzkarte 

12.20.03.10-30 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

pro Schusswaffe / Waffenteil

12.20.03.10-31 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb in die Waffenbesitzkarte 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

(§ 10 Abs.3 Satz 1 WaffG)

12.20.03.10-32 Eintrag eines Blockiersystems in die Waffenbesitzkarte (§ 20 Abs.6 WaffG) 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

Überprüfungen

12.20.03.10-33 Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit und persönlicher Eignung (§ 4 Abs.3 WaffG) 25 F 31,00 € F 36,11 € 36,00 €

12.20.03.10-34 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen/Waffenteilen/ individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,00 € 86,00 € / Std.

Munition bei Waffenbesitzern nach § 36 WaffG

12.20.03.10-35 Bedürfniswiederholungsprüfung bei Inhabern von waffenrechtlichen 30 F 38,00 € F 43,33 € 43,00 €

Erlaubnissen nach § 4 Abs.4 WaffG

12.20.03.10-36 Erteilung einer Erlaubnis zum Handel, zur Herstellung, Bearbeitung oder individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

Instandsetzungen von Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs. 1 WaffG)

12.20.03.10-37 Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer Schießstätte individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

(§ 27 Abs. 1 WaffG)

12.20.03.10-38 Erteilung einer Erlaubnis zum  Schießen außerhalb von Schießstätten individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

(§ 10 Abs. 5 WaffG)

Behördliche Einlagerung / Aufbewahrung von Waffen, Waffenteilen, 

Munititon etc. 

12.20.03.10-39 Gebühr pro Waffe / Waffenteil und Monat einschließlich Munition 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

12.20.03.10-40 Gebühr nur Munition pro Fall und Monat 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

12.20.03.10-41 Versagung, Ablehnung, Widerruf, Rücknahme von waffenrechtlichen individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

Erlaubnissen  

12.20.03.10-42 Sonstige waffenrechtliche Amtshandlungen im Interesse oder auf individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

Veranlassung des Gebührenschuldners

12.20.03.10-43 Untersagung des Waffen-und Munitionsbesitzes (Waffen- und individuell Z 76,00 € / Std Z 86,65 € 86,00 € / Std.

Munitionsbesitzverbot )

Eintragungen und Austragungen von Schusswaffen oder relevanten / wesentlichen 

Waffenteilen bei Erlaubnissen von 12.20.03.10-01 bis 12.20.03.10-11
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Produkt-/ Aufwand aktuelle aktuelle vorgeschl. Kosten pro Fall Gebühren-

Gebühren- Leistungen in Gebühren- Gebühr Gebühren- (kalkulierte vorschlag

Nr. Minuten art art Gebühren-

obergrenze)

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

Erlaubnisse im   g e w e r b l i c h e n    Bereich

12.20.03.10-60 Erlaubnis zum Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

(§§ 7, 14 SprengG)

12.20.03.10-61 Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 2. Ausfertigung) 20 F 25,00 € F 28,88 € 28,00 €

12.20.03.10-62 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 SprengG individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-63 Einholung von Erkundigungen im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung nach individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

§ 8 Abs. 4, § 8a Abs. 5 i.V.m. § 8b Abs. 1 Satz 4 und § 14 SprengG

12.20.03.10-64 Bewilligung der Fristverlängerung vor Erlöschen der Erlaubnis oder eines individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

Befähigungsscheines (§ 11 Satz 2 SprengG) 

12.20.03.10-65 Ausstellung eines Befähigungsscheines nach § 20 Abs.1 SprengG 120 F 153,00 € F 173,31 € 173,00 €

12.20.03.10-66 Wesentliche Änderung eines Befähigungsscheines nach § 20 Abs.1 SprengG individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-67 Verlängerung der Geltungsdauer eines Befähigungsscheines nach individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

§ 20 Abs.1 SprenG

12.20.03.10-68 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im gewerbl. Bereich 45 F 64,99 € 64,00 €

(§ 21 Abs.3 SprengG, § 32 der 1.SprengV, usw.)

Erlaubnisse im   n i c h t    g e w e r  b  l i c h e n    Bereich

12.20.03.10-69 Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 120 F 153,00 € F 173,31 € 173,00 €

12.20.03.10-70 Verlängerung der Geltungsdauer einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

12.20.03.10-71 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 27 Abs.1 SprengG individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-72 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer Erlaubnis, einer Ausfertigung oder eines 80 F 102,00 € F 115,54 € 115,00 €

Befähigungsscheines (§ 35 Abs.2 SprengG) zuzügl. Kosten zuzügl. Kosten

der Bekannt- der Bekannt-

machung machung

(Bundesanzeiger) (Bundesanzeiger)

12.20.03.10-73 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene Erlaubnisse und Befähigungsscheine individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-74 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 der 1.SprengV 45 F 57,00 € F 64,99 € 64,00 €

12.20.03.10-75 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 €

(§ 34 SprengG)

Erlaubnisse im pyrotechnischen Bereich

12.20.03.10-76 Genehmigung von Kleinstfeuerwerken / Klassen 1 + 2 25 F 31,00 € F 36,11 € 36,00 €

12.20.03.10-77 Genehmigung von Großfeuerwerken (je nach Aufwand) individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

12.20.03.10-78 Genehmigung für die Aufstellung eines Containers zur Lagerung individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.

pyrotechnischer Gegenstände

12.20.03.10-79 Sonstige sprengstoffrechtliche Amtshandlungen im Interesse oder auf individuell Z 76,00 € / Std. Z 86,65 € 86,00 € / Std.
des Gebührenschuldners 
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Gebührenverzeichnis Gewerbewesen

Produkt: 12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Kosten MA 1 - 6 und 18-20 (Mittelwert) Gebührenart:

pro Stunde 55,00 € F: Fester, einheitlicher Gebührensatz

Produkt-/ aktuelle aktuelle vorgeschlagene neue 

Gebühren- Geb.- Gebühr Gebühren- Gebühr

Nr. art art

gering hoch von bis

12.20 Ordnungswesen

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

12.20.04-01 Bearbeitung einer Gewerbeanmeldung 20 240 F 45,00 € F 18,33 € 219,99 € 50,00 €

12.20.04-02 Bearbeitung einer Gewerbeummeldung 15 180 F 30,00 € F 13,75 € 164,99 € 35,00 €

12.20.04-03 Bearbeitung einer Gewerbeabmeldung 15 180 F 30,00 € F 13,75 € 0,00 € 35,00 €

12.20.04-04 Bestätigung aus dem Gewerberegister 10 20 F 12,00 € F 9,17 € 18,33 € 13,00 €

12.20.04-05 Gewerbeauskunft aus dem 15 45 F 20,00 € F 13,75 € 41,25 € 25,00 €

Gewerberegister 
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Minuten
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Verwaltungsgebührenkalkulation 2024

Gebührenverzeichnis Gewerbe- und Marktwesen

Produkte: 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen / 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse / 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen / 28.10.02 Eigene Projekte (Pferdemarkt)

57.30.06 Wochenmärkte / 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kosten MA 18 Gebührenarten:

pro Stunde 54,68 € F: fester, einheitlicher Gebührensatz

Z: Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R: Rahmengebühr

Kosten MA 19 --> Der im Einzelfall unterschiedliche Zeitaufwand sowie der

pro Stunde 62,39 € wirtschaftliche oder sonstige Vorteil wird in der Satzung mit einem

Gebührenrahmen geregelt.

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor.

Kosten MA 20

pro Stunde 76,93 €

Produkt-/ akt. aktuelle vorgeschl. Stundensatz neue

Gebühren- MA 18 MA 19 MA 20 Geb.- Gebühr Geb.- bzw. Gebühr

Nr. art art Kosten/Fall

Anteil Anteil Anteil (Gebühren-

obergrenze)

in in in

gering hoch % % %

12.20 Ordnungswesen

12.20.05 Bearbeitung von Gaststätten-

erlaubnissen

12.20.05-01 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-02 Befristete Gaststättenerlaubnis bis zu einem Jahr (§ 3 II 

GastG)

100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-03 Vorläufige Gaststättenerlaubnis   100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-04 Vorläufige Gaststättenerlaubnis express 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-05 Außenbewirtschaftung neu 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-06 Stellvertretererlaubnis          100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-07 Vorläufige Stellvertretererlaubnis 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.05-08 Zurückziehung eines gaststätten- oder jugend- 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

schutzrechtlichen Antrags durch den Antragsteller

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

Beteiligte

Leistungen

Aufwand

aktuell in 

Minuten
(gerundet auf volle 5 Minuten)

individuell
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Produkt-/ akt. aktuelle vorgeschl. Stundensatz neue

Gebühren- MA 18 MA 19 MA 20 Geb.- Gebühr Geb.- bzw. Gebühr

Nr. art art Kosten/Fall

Anteil Anteil Anteil (Gebühren-

obergrenze)

in in in

gering hoch % % %

Beteiligte

Leistungen

Aufwand

aktuell in 

Minuten
(gerundet auf volle 5 Minuten)

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen

gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

12.20.06-01 Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.06-02 Regelmäßige Sperrzeitverkürzung (pro Monat) 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.06-03 Sperrzeitverkürzung Jahresgebühr 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.06-04 Gestattung (§ 12 GastG) 50 240 90 10 R + W 45,00 - 1.000,00 € R + W 46,79 € 45,00 - 1.000,00 €

5,20 €

12.20.06-05 Bestätigung Besenwirtschaft 100 F 38,00 € F 41,59 € 41,00 €

12.20.06-06 Befreiung vom Tanzverbot nach § 5 JuSchG 100 F 38,00 € F 41,59 € 41,00 €

12.20.06-07 100 Z 62,39 €

12.20.06-08 Versagung (Ablehnung) gaststätten- 100 Z 62,39 €

rechtlicher Anträge oder Anträge auf

Befreiungen nach dem Sonn- und 

Feiertagsgesetz oder Jugendschutzgesetz

12.20.06-09 Widerruf oder Rücknahme gaststätten- oder 100 Z 62,39 €

jugendschutzrechtlicher Erlaubnisse

(einschließlich Schließungsverfahren § 15 I GewO)

12.20.06-10 100 Z 57,00 € / Std. Z 62,39 €

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche 

Erlaubnisse

12.20.07-01 Erteilung einer Reisegewerbekarte 100 Z 49,00 € / Std. Z 54,68 € 54,00 € / Std.

12.20.07-02 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte    100 Z 49,00 € / Std. Z 54,68 € 54,00 € / Std.

12.20.07-03 100 Z 54,68 €

12.20.07-04 Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht 100 Z 49,00 € / Std. Z 54,68 € 54,00 € / Std.

12.20.07-05 Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte 100 Z 57,00 € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.07-06 Befreiung / Ausnahmegenehmigung 100 Z 62,39 €

nach dem Ladenöffnungsgesetz (LadÖG)

12.20.07-07 Wiedergestattung (§ 35 VI GewO) 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

62,00  € / Std.

62,00  € / Std.

54,00 € / Std.

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

Z

Weitere gaststätten- und jugendschutzrechtliche 

Entscheidungen und Verfügungen

individuell

Anordnung von gaststätten- oder jugendschutzrechtlicher 

Auflagen

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

40

40

individuell
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57,00  € / Std.

57,00  € / Std.

57,00 € / Std.

62,00  € / Std.

62,00  € / Std.
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Z

Z

Z

49,00 € / Std.

57,00  € / Std. Z

Ergänzung/Erweiterung/Verlängerung

einer Reisegewerbekarte

individuell
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Produkt-/ akt. aktuelle vorgeschl. Stundensatz neue

Gebühren- MA 18 MA 19 MA 20 Geb.- Gebühr Geb.- bzw. Gebühr

Nr. art art Kosten/Fall

Anteil Anteil Anteil (Gebühren-

obergrenze)

in in in

gering hoch % % %

Beteiligte

Leistungen

Aufwand

aktuell in 

Minuten
(gerundet auf volle 5 Minuten)

Bewachungsgewerbe

12.20.07-08 Bewachungserlaubnis               100 Z Z 76,93 €

Versteigerung

12.20.07-09 Versteigerererlaubnis 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

12.20.07-10 Öffentliche Bestellung von Versteigerern 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

Pfandleiher

12.20.07-11 Pfandleiher-Erlaubnis 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

Spielrecht

12.20.07-12 Spielhallenerlaubnis 100 Z 57,00  € / Std. R + W 62,39 € 500,00 - 2.000,00 €

12.20.07-13 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten 100 Z 57,00  € / Std. R + W 62,39 € 500,00 - 2.000,00 €

mit Gewinnmöglichkeit 

12.20.07-14 Bestätigung der Geeignetheit des 100 Z 57,00  € / Std. R + W 62,39 € 62,00 - 500,00 €

Aufstellungsortes von Spielgeräten mit

Gewinnmöglichkeit 

12.20.07-15 100 Z 57,00  € / Std. R + W 62,39 € 500,00 - 2.000,00 €

Prostitutionsgewerbe

12.20.07-16 Erlaubnis nach dem Prostitutions- 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

schutzgesetz (ProstSchG)

12.20.07-17 Personendarbietungserlaubnis 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

(§ 33 a GewO)

12.20.07-18 Zurückziehung eines gewerbe-, spiel- 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

oder prostituiertenschutzrechtlichen

Antrags durch den Antragsteller

57,00  € / Std.individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit 

Gewinnmöglichkeit (§ 33d GewO)

individuell

individuell

individuell

individuell

Seite 17 von 31

76,00  € / Std.
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Produkt-/ akt. aktuelle vorgeschl. Stundensatz neue

Gebühren- MA 18 MA 19 MA 20 Geb.- Gebühr Geb.- bzw. Gebühr

Nr. art art Kosten/Fall

Anteil Anteil Anteil (Gebühren-

obergrenze)

in in in

gering hoch % % %

Beteiligte

Leistungen

Aufwand

aktuell in 

Minuten
(gerundet auf volle 5 Minuten)

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

und Veranstaltungen

12.20.08-01 Kostenbescheid für die Nachschau 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

im Betrieb nach dem ProstSchG

12.20.08-02 Zuverlässigkeitsprüfung nach dem 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

ProstSchG (außerhalb Erlaubnisverfahren)

12.20.08-03 Überprüfung von 100 F 38,00 € F 51,28 € 51,00 €

Bewachungspersonal (Beschäftigten)

12.20.08-04 Beschäftigungsverbote einschl. 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

vorheriger Überprüfung

12.20.08-05 Anordnungen von gewerbe-, spiel- und 100 62,39 €

prostituiertenschutzrechtlichen Auflagen

(Untersagungen, Beschäftigungsverbote, etc.)

12.20.08-06 Versagung (Ablehnung) gewerbe-, 100 62,39 €

spiel- oder prostituiertenschutzrechtlicher Anträge

12.20.08-07 Widerruf oder Rücknahme gewerbe-, spiel 100 Z Z 62,39 €

oder prostituiertenschutzrechtlicher Erlaubnisse            

12.20.08-08 Weitere gewerbe-, spiel- und prostiutuionsschutz- 100 Z Z 62,39 €

rechtliche Entscheidungen und Verfügungen

12.20.08-09 Gewerbeuntersagung 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 €

12.20.08-10 Betriebsuntersagung nach der 100 Z Z 62,39 €

Handwerksordnung

62,00  € / Std.

40

individuell

57,00  € / Std.

Z

57,00  € / Std.

57,00  € / Std.

57,00  € / Std.

57,00  € / Std.

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

Z

individuell

individuell

individuell

62,00  € / Std.
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Produkt-/ akt. aktuelle vorgeschl. Stundensatz neue

Gebühren- MA 18 MA 19 MA 20 Geb.- Gebühr Geb.- bzw. Gebühr

Nr. art art Kosten/Fall

Anteil Anteil Anteil (Gebühren-

obergrenze)

in in in

gering hoch % % %

Beteiligte

Leistungen

Aufwand

aktuell in 

Minuten
(gerundet auf volle 5 Minuten)

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.02 Eigene Projekte (Pferdemarkt)

28.10.02-01 Festsetzung Jahrmarkt 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

28.10.02-02 Festsetzung Volksfest 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.06-01 Festsetzung Wochenmarkt 100 Z 57,00  € / Std. Z 76,93 € 76,00  € / Std.

57.30.06-02 Befreiung von Bestimmungen des 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

Gesetzes über Sonn- und Feiertage

(§ 12 FTG)

57.30.06-03 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung 50 50 Z 57,00  € / Std. Z 69,66 € 69,00  € / Std.

einer Marktfestsetzung

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.07-01 Festsetzung Spezialmarkt 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

57.30.07-02 Festsetzung Ausstellung und Messe 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

57.30.07-03 Befreiung von Bestimmungen des 100 Z 57,00  € / Std. Z 62,39 € 62,00  € / Std.

Gesetzes über Sonn- und Feiertage

(§ 12 FTG)

57.30.07-04 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung 50 50 Z 57,00  € / Std. Z 69,66 € 69,00  € / Std.

einer Marktfestsetzung

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell
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Gebührenverzeichnis Straßenverkehrsbehörde

Produkgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Kosten MA 21-29 (Mittelwert) Gebührenart:

pro Stunde 61,73 €

Z: Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

Produkt-/ Zeit- akt. aktuelle vorgeschl. Kosten/Fall neue 

Gebühren- aufwand Geb.- Gebühr Gebühren- (mind.) Gebühr

Nr. aktuell art art

mind.

in Minuten

12.21 Verkehrswesen

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

12.21.03-01 Entfernung von abgemeldeten und 60 Z 61,00 € / Std. Z 61,73 € 61,00 € / Std.

ordnungswidrig geparkten Fahrzeugen zzgl. der zzgl. der

tats. Kosten tats. Kosten

des des 

Abschlepp- Abschlepp-

unternehmens unternehmens
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Gebührenverzeichnis Standesamt

Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Kosten MA 30-35 (Mittelwert) Gebührenarten:

pro Stunde 62,18 € F: fester, einheitlicher Gebührensatz

W: Sonstiger oder wirtschaftlicher Vorteil liegt vor.

Kosten MA 30, 33-34 (Mittelwert)

pro Stunde 61,91 €

Produkt-/ Beteiligte Auf- akt. aktuelle vorgeschl. Kosten neue 

Gebühren- Mit- wand Geb.- Gebühr Gebühren- pro Gebühr

Nr. arbeiter aktuell art art Fall

in (kalkulierte

Minuten Gebühren-

obergrenze)

12.23 Personenstandswesen

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

12.23.02-01 Trauung außerhalb der Diensträume - Engelbergturm 30-35 60 - - F + W 62,18 € 100,00 €

12.23.02-02 Trauung außerhalb der Diensträume - Stadtmusuem 30-35 30 - - F + W 31,09 € 40,00 €

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

einschl. Testamentsverzeichnis

12.23.05-01 Kirchenaustritt 30 - 35 20 F + W 35,00 € F + W 20,73 € 40,00 €

12.23.07 Andere Beurkundungen,

öffentliche Beglaubigungen

12.23.07-01 Ausstellung eines Leichenpasses 30, 33-34 30 F 25,00 € F 30,95 € 30,00 €

(§§ 44 und 25 Bestattungsgesetz)
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Gebührenverzeichnis Stadtarchiv

Produktgruppe: 25.21 Archiv 

Kosten MA 1 (Mittelwert) Gebührenarten:

pro Stunde 68,14 € F: fester, einheitlicher Gebührensatz

Z:   Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R:    Rahmengebühr --> Der im Einzelfall unterschiedliche

         Zeitaufwand sowie der wirtschaftliche oder sonstige Vorteil wird in der

Kosten MA 2 Satzung mit einem Gebührenrahmen geregelt.

pro Stunde 84,23 € W: Sonstiger oder wirtschaftlicher Vorteil liegt vor.

aktuelle Produkt-/ MA 1 MA 2 Auf- akt. aktuelle vorgeschl. Kosten neue 

Nr. Gebühren- Anteil Anteil wand Geb.- Gebühr Gebühren- pro Gebühr

Archiv- Nr. aktuell art art Fall

gebühren in (kalkulierte

satzung in % in % Minuten Gebühren-

obergrenze)

25.21 Archiv

neu 25.21.02 Benutzerdienst

1 25.21.02-01 Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu erforderlichen

Ermittlungen für jede angefangene Viertelstunde 50 50 individuell Z 8,00 € Z 19,05 € 19,00 €

2 25.21.02-02 Ermittlungen bestimmter Archivalien oder sonstiger 

Sammlungsgegenstände in den Archivbeständen für 

jede angefangene Viertelstunde 50 50 individuell Z 8,00 € Z 19,05 € 19,00 €

3 25.21.02-03 Abschrift von Archivalien für jede angefangene Viertelstunde 50 50 individuell Z 8,00 € Z 19,05 € 19,00 €

4.2 25.21.02-04 Reproduktion/ Scannen von Archivalien, Bildern usw. 100 individuell F + W 2,50 € F + W 5,00 € erste 

Ausfertigung 5,00 €,

jede weitere

Ausfertigung 0,50 €

4.4.1 25.21.02-05 Bereitstellung digitaler Archivalien per E-Mail 100 individuell F + W 2,50 € F + W 5,00 € 5,00 €

Einmalige Nutzung einer Reproduktion von Archivalien, Bildern 

Bildern usw.

5.1 25.21.02-06 in Büchern, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; F + W 30,00 € F + W 60,00 €

Leistungen
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aktuelle Produkt-/ MA 1 MA 2 Auf- akt. aktuelle vorgeschl. Kosten neue 

Nr. Gebühren- Anteil Anteil wand Geb.- Gebühr Gebühren- pro Gebühr

Archiv- Nr. aktuell art art Fall

gebühren in (kalkulierte

satzung in % in % Minuten Gebühren-

obergrenze)

Leistungen

5.2 Erhöhte Sätze

5.2.1 25.21.02-07 bei Abdruck der Reproduktion auf Titelseite, Vorsatzblatt, das 1,5-fache das 1,5-fache 

Schutzumschlag F + W der Gebühr nach F + W der Gebühr nach

5.1 25.21.02-06

5.2.2 25.21.02-08 in Kalendern, auf Plakaten, Ansichtskarten F + W das 2-fache der F + W das 2-fache der 

Gebühr nach Gebühr nach

5.1 25.21.02-06

5.2.3 25.21.02-09 zu Werbezewcken F + W das 3-fache der F + W das 3-fache der

Gebühr nach Gebühr nach

5.1 25.21.02-06

6 25.21.02-10 Wiedergabe von Archivalien

(auch Fotos, Bilder, Karten, Pläne, Filme, Ton-

dokumente) in Filmen, Fernseh- und Tonauf-

zeichnungen, je angefangene Wiedergabeminute 100 R + W 25,00 € - 250,00 € R + W 50,00 € - 500,00 €

7 Internetnutzung von Archivalien 

(auch Fotos, Bilder, Karten, Pläne, Filme, Ton-

dokumente) 

7.1 25.21.02-11 3 Monate 100 60 F + W 51,00 € F + W 56,79 € 56,00 €

7.2 25.21.02-12 6 Monate 100 60 F + W 77,00 € F + W 102,22 € 84,00 €

7.3 25.21.02-13 12 Monate 100 60 F + W 102,00 € F + W 136,29 € 112,00 €

7.4 25.21.02-14 Zuschlag für Homepage 100 F + W das 0,5-fache der F + W das 0,5-fache der 

Gebühr nach Gebühr nach 

7.1 bis 7.3 25.21.02-11 bis

25.21.02-14
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Gebührenverzeichnis Stadtplanungsamt
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kosten MA Stadtplanung

pro Stunde 84,67 €

Kosten MA Assistenz F: fester, einheitlicher Gebührensatz

pro Stunde 65,58 € Z: Zeitgebühr (Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor. 

Kosten MA Vermessung (Mittelwert)

pro Stunde 87,15 €

Produkt-/ Aufwand MA MA MA akt. aktuelle vorg. Empf. neue

Gebühren- aktuell in Stadt- Assistenz Ver- Geb.- Gebühr Geb.- Städtetag Gebühr

Nr. Minuten planung Anteil messung art art BW vom

in in Anteil in 04.12.2022

% % % obergrenze

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und

Stadterneuerung

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.11-01 siehe Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

51.10.11-02 Rechtsverfahren und Gebote nach BauGB individuell 100 F 60,00 € /Std. F 84,67 € 84,00 € / Std.
(§§ 175-179 BauGB)

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Abgabe unbeglaubigter analoger Pläne als PDF oder in gedruckter Form 

(Bebauungspläne Auszüge aus Gewerken des Geoinformationssystems 

u.ä.)

51.11.07-01 - Format DIN A 4 20 100,00% F + W 25,00 € F + W 21,86 € 25,00 € 25,00 €

51.11.07-02 - Format DIN A 3 25 100,00% F + W 30,00 € F + W 21,86 € 30,00 € 30,00 €

51.11.07-03 - Format DIN A 2 30 100,00% F + W 40,00 € F + W 32,79 € 40,00 € 40,00 €

51.11.07-04 - Format DIN A 1 30 100,00% F + W 50,00 € F + W 32,79 € 50,00 € 50,00 €

51.11.07-05 - Format DIN A 0 30 100,00% F + W 70,00 € F + W 32,23 € 70,00 € 70,00 €

51.11.07-06 Textteil des Bebauungsplanes als PDF oder in gedruckter Form 10 100,00% F 10,00 € F 10,93 € 10,00 € 10,00 €

(je Ausfertigung)

Kosten          

pro Fall 

(kalk. 

Gebühren-

Leistungen
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Produkt-/ Aufwand MA MA MA akt. aktuelle vorg. Empf. neue

Gebühren- aktuell in Stadt- Assistenz Ver- Geb.- Gebühr Geb.- Städtetag Gebühr

Nr. Minuten planung Anteil messung art art BW vom

in in Anteil in 04.12.2022

% % % obergrenze

Kosten          

pro Fall 

(kalk. 

Gebühren-

Leistungen

51.11.07-07 Abgabe digitaler Daten aus dem Geoinformationssystem der Stadt Leonberg 20 100,00% F + W 30,00 € F + W 29,05 € 30,00 € 30,00 €

im Format DWG- bzw. DXF

51.11.07-08 bei genordetem rechteckigem Datenabruf pro angefange 40.000 m² 

je Gewerk

Die Mindestgebühr beträgt pro Auftrag: 40 100,00% F + W 50,00 € F 58,10 € 50,00 € 50,00 €

51.11.07-09 bei Sonderwünschen (selektive Auswertung, Sonderkarten u.ä.)

erhöht sich die Mindestgebühr um den erforderlichen Zeitaufwand. individuell 100,00% Z 75,00 € / Std. Z 87,15 € - 87,00 € / Std.

Gebühren- und auslagenfrei sind:

51.11.07-10 - der Abruf von Daten, die über das Geoportal LeoMAPS bzw. den Planungs-

   informations- und -beteiligungsserver Bauleitplanverfahren zu Verfügung 

   gestellt werden.

51.11.07-11 - die Abgabe von Daten für städtische Auftragnehmer

51.11.07-12 - die Abgabe von Daten sofern ein städtisches Interesse an der Weitergabe 

  besteht
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Gebührenverzeichnis Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

Gebührenarten:

F: fester, einheitlicher Gebührensatz

Z: Zeitgebühr ( Stundensatz nach tatsächlichem Aufwand)

R: Rahmengebühr

--> Der im Einzelfall unterschiedliche Zeitaufwand sowie der wirtschaftliche  oder sonstige Vorteil wird in der Satzung mit einem Gebührenrahmen geregelt.

W: Wirtschaftlicher oder sonstiger Vorteil liegt vor. 

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.11-01 Vorkaufsrechte - Negativzeugnisse Bearbeitung 3 75 F 50,00 € F 70,25 € 70,00 €

(§ 28 Abs. 1 BauGB) Assistenz 16

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

51.11.10-01 Auskunft aus der Kaufpreissammlung Bearbeitung 20, 21, 22 60 F 72,00 € F 84,33 € 84,00 €

51.11.10-02 Auskunft über Bodenrichtwerte Bearbeitung 20, 21, 22 60 F 72,00 € F 84,33 € 84,00 €

52.10 Bauordnung

52.10.01 Bauvoranfrage

52.10.01-01 Erteilung eines Bauvorbescheids inkl. Auskunft Assistenz 14-17 100 R + W 0,3 % R + W 486,02 € 0,3 %

und Beratung (§ 57 LBO) Baurecht 2-8, 23 330 der Baukosten, der Baukosten,

Amtsleitung 1 15 mind. 200,00 € mind. 200,00 €

52.10.01-02 wie 52.10.01-01, wenn keine Baukosten Assistenz 14-17 100 R + W 200,00 - 6.000,00 € R + W 486,02 € 200,00 - 6.000,00 €

zugrunde gelegt werden können Baurecht 2-8, 23 330 

Amtsleitung 1 15 

vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue Gebühr
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Produkt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA
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vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue GebührProdukt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Baugenehmigung (§ 58 LBO)

52.10.02-01 Erteilung einer Baugenehmigung von Anlagen Assistenz 14-17 100 R + W 0,6 % R + W 702,80 € 0,6 %

und Einrichtungen, Abbruchgenehmigungen Baurecht 2-8, 23 180  der Bau-/Abbruchkosten,  der Bau-/Abbruchkosten,

Bauverständiger 9-11 240 mind. 200,00 € mind. 200,00 €

Amtsleitung 1 15 

52.10.02-02 wie 52.10.02.01, wenn keine R + W 200,00 - 6.000,00 € R + W 702,80 € 200,00 - 6.000,00 €

Bau- / Abbruchkosten zugrunde 

gelegt werden können

52.10.02-03 Erteilung einer Genehmigung von Werbeanlagen Assistenz 14-17 100 R + W 100,00 - 2.500,00 € R + W 485,70 € 100,00 - 2.500,00 €

pro Ansichtsfläche Baurecht 2-8, 23 150

Bauverständige 9-11 120

Amtsleitung 1 15 

Vereinfachte Baugenehmigung (§ 52 LBO)

52.10.02-04 Genehmigung von Anlagen und Assistenz 14-17 100 R + W 0,5 % R + W 485,70 € 0,5 %

Einrichtungen Baurecht 2-8, 23 150 der Baukosten, der Baukosten, 

Bauverständige 9-11 120 mind. 200,00 € mind. 200,00 €

Amtsleitung 1 15

52.10.02-05 wie 52.10.02-04, wenn keine R + W 200,00 - 6.000,00 € R + W 485,70 € 200,00 - 6.000,00 €

Baukosten zugrunde gelegt werden können

52.10.02-06 Teilbaugenehmigung (§ 61 LBO) Assistenz 14-17 100 R + W 0,15 % R + W 702,80 € 0,15 %

Baurecht 2-8, 23 180 der Teilbaukosten der Teilbaukosten

Bauverständige 9-11 240 mind. 200,00 € mind. 200,00 €

Amtsleitung 1 15 

52.10.02-07 Erteilung der Zustimmung (§ 70 LBO) Assistenz 14-17 100 R + W 0,6 % R + W 702,80 € 0,6 %

Baurecht 2-8, 23 180 der Baukosten, der Baukosten,

Bauverständige 9-11 240 mind. 200,00 € mind. 200,00 €

Amtsleitung 1 15 

52.10.02-08 Teilbaufreigabe Assistenz 14-17 60 R + W 100,00 - 300,00 € R + W 135,26 € 130,00 - 500,00 €

(halber Roter Punkt) Bauverständige 9-11 30

Baukontrolle 12 30

52.10.02-09 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung Assistenz 14-17 12 R + W R + W

Baurecht 2-8, 23 12

Beratung 2-8, 23, 13 12

Bauverständige 9-11 12

Baukontrolle 12 12
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vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue GebührProdukt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

52.10.03-01 Mitteilung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO Assistenz 14-17 55 R + W 0,2 % der R + W 124,50 € 0,2 % der 

Bauverständige 9-11 50 Baukosten, Baukosten,

mind. 200,00 € mind. 200,00 €

52.10.03-02 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO Assistenz 14-17 55 R + W 0,1 % der R + W 124,50 € 0,1 % der 

Bauverständige 9-11 50 Baukosten, Baukosten,

mind. 200,00 € mind. 200,00 €

Allgemein

52.10.01-03 Angrenzerermittlung im *geschätzt 6x je Antrag Bearbeitung 19 20 F + W Grundgebühr 20,00 € F + W 20,00 € Grundgebühr 20,00 €

52.10.02-10 Genehmigungsverfahren zzgl. 5,00 € je zzgl. 5,00 € je 

52.10.03-03 (§ 55 LBO) Eigentümer bzw. Eigentümer bzw. 

WEG-Verwaltung WEG-Verwaltung

52.10.01-04 Verlängerung von Bescheiden nach Assistenz 14-17 25 R + W 1/3 der Gebühr R + W entfällt 1/3 der Gebühr

52.10.02-11 52.10.01, 52.10.02 und 52.10.03 Baurecht 2-8, 23 30 des Ausgangs- des Ausgangs-

52.10.03-04 Bauverständiger 9-11 30 bescheides bescheides

52.10.01-05 Zurückweisung von Anträgen nach Assistenz 14-17 25 R + W 150,00 - 10.000,00 € R + W 200,00 - 10.000,00 €

52.10.02-12 52.10.01, 52.10.02 und 52.10.03 Baurecht 2-8, 23 30

52.10.03-05 - Baukosten zugrunde gelegt werden können Bauverständige 9-11 80

- Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können Amtsleitung 1 10

52.10.01-05 Rücknahme von Anträgen nach Assistenz 14-17 25 R + W 150,00 - 10.000,00 € R + W 200,00 - 10.000,00 €

52.10.02-12 52.10.01, 52.10.02 und 52.10.03 Baurecht 2-8, 23 30

52.10.03-05 - Baukosten zugrunde gelegt werden können Bauverständige 9-11 80

- Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können Amtsleitung 1 10

52.10.01-05 Ablehnung von Anträgen nach Assistenz 14-17 25 R + W 150,00 - 10.000,00 € R + W 195,90 € 200,00 - 10.000,00 €

52.10.02-12 52.10.01, 52.10.02 und 52.10.03 Baurecht 2-8, 23 30

52.10.03-05 - Baukosten zugrunde gelegt werden können Beratung 2-8, 23, 13 30

- Baukosten nicht zugrunde gelegt werden Bauverständige 9-11 30

können Baukontrolle 12 30

Amtsleitung 1 10
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vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue GebührProdukt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Abgeschlossenheitsbescheinigung (§ 7 IV Nr. 2, Bearbeitung 12 180 R + W 57,00 € pro R + W 215,40 € 71,00 € pro 

§ 32 II S. 2 Nr. 2 Wohnungseigentumsgesetz) angefangener Stunde, angefangener Stunde,

mindestens aber mindestens aber

Die Gebühren für die Nrn. 1 - 7 gelten für 3 h Grundgebühr 3 h Grundgebühr

die Ausfertigung von drei Planunterlagen 171,00 € 213,00 €

12 zuzügl. pro Einheit zuzügl. pro Einheit

52.10.04-01 bei 2 - 3 Einheiten 150,00 € 180,00 €

52.10.04-02 bei 4 - 8 Einheiten 130,00 € 150,00 €

52.10.04-03 bei 9 - 15 Einheiten 120,00 € 140,00 €

52.10.04-04 bei 16 - 25 Einheiten 105,00 € 125,00 €

52.10.04-05 bei 26 - 50 Einheiten 90,00 € 105,00 €

52.10.04-06 ab 51 Einheiten 70,00 € 80,00 €

52.10.04-07 Änderungsbescheinigungen  nach Zeitaufwand nach Zeitaufwand

57,00 € pro 71,00 € pro 

angefangener Stunde angefangener Stunde

52.10.04-08 nachträgliche Mehrfertigungen je Planheft

-für die 1. Planfertigung 100,00 € 120,00 €

-für jede weitere Planfertigung wird eine

zusätzliche Gebühr erhoben 50,00 € 60,00 €

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

52.10.07-01 Baukontrollen Baukontrolle 12

Brandschutzkontr. 11

Bauabnahme und Erteilung von

Abnahmebescheinigungen:

52.10.07-02 für die Bauüberwachung (§ 66 LBO) und Baukontrolle 12 240 R + W 0,15 % der R + W 287,20 € 0,15 % der 

bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO) Baukosten, Baukosten,

mind. 180,00 € mind. 200,00 €

52.10.07-03 Siehe 52.10.07-02, für jede weitere Bauab- Baukontrolle 12 60 Z 57,00 € / Std. Z entfällt 71,00 € / Std.

nahme / sonstige Bauüberwachung

52.10.07-04 Abnahme fliegender Bauten Bauverständige 9-11 60 Z 71,00 € / Std. Z entfällt 89,00 € / Std.

ZZ
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vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue GebührProdukt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

52.10.08-01 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Bauverständiger 9-11 30

Baukontrolle 12 30

52.10.08-02 Brandverhütungsschau vor Ort einschließlich Baukontrolle  12 30

Vor- und Nachbereitung; sowie Nachschau Assistenz 16 30

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

52.10.09-01 Anordnungen und sonstige Entscheidungen, rechtl. Bearbeitung 2-8, 23 12

Leistungen (z.B. baurechtliche Zulassungen, Baurecht 2-8, 23 12

Erstellung eines öffentlich-rechtl. Vertrages Beratung 2-8, 23 12

als Ersatz für eine bauordnungsrechtliche Bauverständiger 9-11 12

Verfügung) im Rahmen des Baurechts (inkl. Baukontrolle 12 12

Maßnahmen des Kenntnisgabeverfahrens)

52.10.09-02 Bearbeitung von Anträgen und Anfragen rechtl. Bearbeitung 2-8, 23 30

Baukontrolle 12 30

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

52.10.10-01 Aufgaben nach der 1. BImSchV (Verordnung Bauverständiger 9-11 30

über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) Bearbeitung 19 30

52.10.11 Baulastenverzeichnis

52.10.11-01 Bearbeitung der Baulasterklärung Baurecht 2-8, 23 60

(§ 71 LBO) Bauverständige 9-11 30

Ausarbeitung 19 30

52.10.11-02 Auskunft aus dem Baulastenbuch Ausarbeitung 19 23

mündlich entfällt entfällt

schriftlich F  20,00 € Grundgebühr F 20,36 €  20,00 € Grundgebühr

- Fehlanzeige - in d. Grundgebühr enthalten - in d. Grundgebühr enthalten

- pro Baulast - zzgl. 5,00 € - zzgl. 5,00 €

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

52.10.12-01 Beratungen im Baurecht außerhalb Baurecht 2-8, 23, 13 30

von Genehmigungsverfahren Beratung 2-8, 23, 13 30

58,00 € / Std.

78,56 €

148,91 €

Z

Z

63,00 € / Std.Z

Z

100,00 - 500,00 € je Baulast

63,00 € / Std.

R + W

Z Z
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vorgeschl. 

Gebühren-

art

Kosten pro Fall 

(mind.)

aktuelle GebührAufwand 

mind. in 

Minuten

aktuelle 

Gebühren-

art

neue GebührProdukt- / 

Gebühren-

Nr.

Leistungen

Funktionen der 

beteiligten Mitarbeiter

Nr. MA

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.10.13-01 Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz

(EEWärmeG)

52.10.13-02 Befreiung nach § 19 Abs. 2 

Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)

52.30 Denkmalschutz

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

52.30.02-01 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, rechtliche 18 individuell Z 60,00 € / Std. Z entfällt 80,00 € / Std.

10f, 10g, 11b Einkommensteuergesetz zur Bearbeitung

Inanspruchnahme einer Steuerbegünstigung

zu Herstellungs- und Anschaffungskosten

sowie zur Absetzung von Erhaltungsaufwand

bei Baudenkmalen

52.30.02-02 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung rechtliche 18 individuell Z 60,00 € / Std. Z entfällt 80,00 € / Std.

(§ 3 Abs. 3 DSchG) Bearbeitung

52.30.02-03 Auskunft über die Denkmaleigenschaft Ausarbeitung 18 40 F 30,00 € F 53,41 € 53,00 €

53.30 Wasserversorgung

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

53.30.01-01 Wasseranschlussgenehmigung Stadtwerke 24 individuell Z 67,00 € / Std. Z entfällt 74,00 € / Std.

53.80 Abwasserbeseitigung

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

53.80.06-01 Entwässerungsgenehmigung (§ 15 AbwS.) Tiefbauamt 25 individuell Z 71,00 € / Std. Z enfällt 73,00 € / Std.

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.02-01 Wasserrechtliche Genehmigung, Eignungs- rechtl. Bearbeitung 18 individuell Z 77,00 € / Std. Z entfällt 80,00 € / Std.

feststellung oder Befreiung von den 

Vorschriften einer Verordnung

nach §§ 95 und 96 WG, wenn für das 

Vorhabenauch baurechtliche Entscheidungen 

der Baurechtsbehörde notwendig sind  

(§ 84 II WG) 

55.20.02-02 Sonstige Entscheidungen im Rahmen des rechtl. Bearbeitung 18 individuell Z 77,00 € / Std. Z entfällt 80,00 € / Std.

Wasserrechts

rechtliche Bearbeitung

rechtliche Bearbeitung 3, 19

3, 19

60

60 Z 62,53 €

62,53 €

62,00 €  / Std.

Z

Z

58,00 € / Std.

58,00 € / Std.
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Anlage 3 

Verwaltungsgebührenkalkulation 2024              

 

 

Gebührenvergleich zu ausgewählten, häufig vorkommenden oder relevanten öffentlichen Leistungen 
 
 
 

Produkt-/ 
Gebühren- 

Nr. 

Leistung Große Kreisstadt 
Leonberg 

 

Große Kreisstadt 
Sindelfingen*) 

Große Kreisstadt 
Böblingen**) 

Große Kreisstadt 
Herrenberg***) 

Landkreis 
Böblingen****) 

       

10.00 Allgemeine öffentliche 
Leistungen 

     

10.00.00-01 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 

67,00 € / Std. 3,00 – 10.000,00 € 5,00 – 10.000,00 € 15,00 – 5.000,00 € 64,00 € 

12.20.03 Jagd- und Fischereiwesen      

12.20.03-01 Erstausstellung Fischereischein auf 
Lebenszeit 

35,00 € 
 

20,00 € max. für 10 Jahre 
100,00 € 

25,00 € --- 

12.20.03.10 Waffen- und Sprengstoff- 
angelegenheiten 

     

12.20.03.10-01 Waffenbesitzkarte allgemein (grün) 
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG) 

100,00 € 70,00 € 70,00 € 95,00 € 75,00 € 

12.20.03-10-02 Waffenbesitzkarte für Sportschützen 
(gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 

110,00 € 100,00 € 100,00 € 130,00 € 86,00 € 

12.20.03.10-04 Waffenbesitzkarte für 
Jagdscheininhaber (§ 13 WaffG) 

86,00 € 50,00 € 50,00 € 65,00 € 65,00 € 

12.20.03.10-23 Ausstellung Kleiner Waffenschein 
(§ 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG) 

86,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00 € 65,00 € 

12.20.03.10-34 Überprüfung der sicheren 
Aufbewahrung von Waffen / 
Waffenteilen / Munition bei  
Waffenbesitzern nach § 36 WaffG 
inkl. Vor-und Nachbereitung 

86,00 € / Std. 55,00 € 20,00 - 5.000,00 € 95,00 € 65,00 € / Std. 

12.20.04 Führung des Gewerberegisters      

12.20.04-01 Gewerbeanmeldung 50,00 € 30,00 € 20,00 - 30,00 € 45,00 € --- 

12.20.04-02 Gewerbeummeldung 35,00 € 20,00 € 20,00 - 30,00 € 30,00 € --- 

12.20.04-03 Gewerbeabmeldung 35,00 € 20,00 € 20,00 - 30,00 € 30,00 € --- 

12.20.05 Bearbeitung von 
Gaststättenerlaubnissen 

     

12.20.05-01 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 62,00 € / Std. 300,00 – 4.000,00 € 350,00 – 4.000,00 € 252,00 - 4.000,00 € 195,00 € 
(ohne bew. Fläche) 

520,00 €  
(mit bew. Fläche) 
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Produkt-/ 
Gebühren- 

Nr. 

Leistung Große Kreisstadt 
Leonberg 

 

Große Kreisstadt 
Sindelfingen*) 

Große Kreisstadt 
Böblingen**) 

Große Kreisstadt 
Herrenberg***) 

Landkreis 
Böblingen****) 

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen 
gaststättenrechtlichen 
Erlaubnissen 

     

12.20.06-01 Sperrzeitverkürzung für einzelne 
Tage 

62,00 € / Std. 25,00 – 250,00 € 35,00 – 250,00 € 25,00 – 500,00 € --- 

12.20.06-02 Gestattungen (§ 12 GastG) 45,00 - 1.000,00 € 25,00 – 450,00 € 30,00 – 1.000,00 € 35,00 – 1.000,00 € --- 

12.20.08 Überwachung von 
Gewerbebetrieben 
und Veranstaltungen 

     

12.20.08-03 Überprüfung von 
Bewachungspersonal 

51,00 € 30,00 € --- --- --- 

12.22.01 Meldeangelegenheiten      

12.22.01-01 einfache Meldeauskünfte 7,50 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € --- 

12.22.01-03 Erweiterte oder internationale 
Meldebescheinigung 

15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € --- 

12.23.05 Fortführung von 
Personenstandsregistern 
einschl. Testamentsverzeichnis 

     

12.23.05-01 Kirchenaustritt 
- Erwerbstätige 
- nicht Erwerbstätige 

 
40,00 € 

--- 

 
20,00 € 
15,00 € 

 
25,00 € 
20,00 € 

30,00 € 
 

--- 

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote      

51.10.11-01 Vorkaufsrechte – Negativzeugnis 
§ 28 Abs. 1 BauGB 

70,00 € 50,00 € 50,00 € 30,00 € --- 

51.11.10 Führung und Bereitstellung der 
Kaufpreissammlung, Markt- und 
Preisanalysen 
(Gutachterausschuss) 

     

51.10.10-02 Auskunft über Bodenrichtwerte 84,00 € 2,50 – 25,00 € 
 

Diverse lt. Satzung 
über die Erhebung von 
Gebühren für die 
Tätigkeit des 
Gutachterausschusses 
und seiner 
Geschäftsstelle 

25,00 € --- 

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren      

52.10.02-01 Erteilung einer Baugenehmigung 
von Anlagen und Einrichtungen, 
Abbruchgenehmigungen  
(§ 58 LBO) 

0,6 % 
der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

0,6 % der Baukosten, 
mind. 125,00 € 

0,6 % der Baukosten, 
mind. 

125,00  € 

0,65 % der 
Baukosten, mind. 

195,00 € 

0,6 % der 
Baukosten, mind. 

175,00 € 

52.10.02-02 wie 52.10.02-01, wenn 
keine Bau- / Abbruchkosten 
zugrunde gelegt werden können 

200,00 – 6.000,00 € 125,00 - 5.000,00 € 125,00 - 5.000,00 € 195,00 - 6.000,00 € 175,00 - 1.000,00 € 

52.10.02-03 Genehmigung von Werbeanlagen 
pro Ansichtsfläche 

100,00 - 2.500,00 € 125,00 - 2.500,00 € 125,00 - 5.000,00 € 195,00 - 6.000,00 € 175,00 - 1.000,00 € 

52.10.02-04 Erteilung einer Baugenehmigung 
von Anlagen und Einrichtungen im 
vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) 

0,5 % der 
Baukosten, 

mind. 200,00 € 

0,5 % der 
Baukosten, 

mind. 125,00 € 

0,5 % der 
Baukosten, 

mind. 125,00 € 

0,55 % der 
Baukosten, 

mind. 195,00 € 

0,5 % der 
Baukosten, 

mind. 175,00 € 
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Produkt-/ 
Gebühren- 

Nr. 

Leistung Große Kreisstadt 
Leonberg 

 

Große Kreisstadt 
Sindelfingen*) 

Große Kreisstadt 
Böblingen**) 

Große Kreisstadt 
Herrenberg***) 

Landkreis 
Böblingen****) 

52.10.02-05 wie 52.10.02-04, wenn 
keine Bau- / Abbruchkosten 
zugrunde gelegt werden können 

200,00 - 6.000,00 € 125,00 – 5.000,00 € 125,00 – 5.000,00 € 195,00 – 6.000,00 € 175,00 – 1.000,00 € 

52.10.02-09 Befreiung, Ausnahme oder 
Abweichung 

70,00 - 10.000,00 € 50,00 – 10.000,00 € 50,00 – 10.000,00 € 65,00 € je 
angefangene Stunde 

1/10 bis zum vollen 
Betrag der Gebühr, 

mind. 75,00 € 

52.10.02-10 Angrenzerermittlung im 
Baugenehmigungsverfahren 
geschätzt 6x je Antrag (§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. 
WEG-Verwaltung 

22,00 € je Angrenzer 25,00 € je Angrenzer Grundgebühr 25,00 € 
je Angrenzer, max. 

½ der 
Hauptentscheidung 

 

--- 

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren      

52.10.03-01 Mitteilung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 
LBO 

0,2 % der 
Baukosten, 

mind. 200,00 € 

0,1 % der 
Baukosten, 

mind. 75,00 € 

0,1 % der 
Baukosten, 

mind. 75,00 € 

0,1 % der 
Baukosten, 

mind.130,00 € 

75,00 € 
Grundgebühr 

52.10.03-02 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO 0,1 %. der 
Baukosten, 

mind. 200,00 € 

0,1 % der 
Baukosten, 

mind. 75,00 € 

0,1 % der 
Baukosten, 

mind. 75,00 € 

65,00 – 500,00 € 75,00 € 
Grundgebühr 

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von 
Sonderbauten 

     

52.10.08-02 Brandverhütungsschau vor Ort 
einschließlich Vor- und 
Nachbereitung; sowie Nachschau 

59,00 € / Std. Grundgebühr 125,00 
€, ab 2,5 Std. 50,00 € 
pro weiterer Stunde 

60,00 € / Std. 65,00 € je 
angefangene Stunde 
130,00 – 6.000,00 € 

225,00 € 
Grundgebühr, jede 

weitere Stunde 70 €. 

52.10.09 Bauordnungsbehördliche 
Maßnahmen 

     

52.10.09-01 Anordnungen und sonstige 
Entscheidungen, Leistungen (z.B. 
baurechtliche Zulassungen) im 
Rahmen des Baurechts (inkl. 
Maßnahmen des 
Kenntnisgabeverfahrens) 

78,00 € / Std. 125,00- 5.000,00 € 125,00 - 5.000,00 € 65,00 - 3.000,00 € 175,00 - 2.000,00 € 

52.10.11 Baulastenverzeichnis      

52.10.11-01 Bearbeitung der Baulasterklärung 
(§ 71 LBO) 

140,00 – 500,00 € 75,00 – 750,00  € 75,00 – 750,00 € 130,00 € 
jeder zusätzl. 

Regelungspunkt 
65,00 € je 

angefangene Stunde 

125,00 – 500,00 € 

52.10.12 Allgemeine Bauberatung      

52.10.12-01 Beratungen im Baurecht außerhalb 
von Genehmigungsverfahren 

78,00 € / Std. 45,00 € / Std. 15,00 € / ¼ Std. 
(¼ Std. kostenlos) 

65,00 € / Std. 17,00 € / ¼ Std. 
(¼ Std. kostenlos) 

 
 
*) nach Verwaltungsgebührensatzung vom 24.07.2000 mit Änderung vom 18.05.2010 
**) nach Verwaltungsgebührensatzung vom 21.03.2018 (in Kraft getreten am 30.03.2018) 
***) nach Verwaltungsgebührensatzung vom 22.03.2016 mit Änderung vom 18.12.2018/18.05.2021 
****) nach Gebührenverordnung als untere Verwaltungs- und Baurechtsbehörde vom 01.01.2024 
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für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 
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Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 
Verkehrsplanung und Stadterneuerung 
 

12 

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten  
und Grundlagen 
 

12 - 13 

52.10 Bauordnung 
 

13 - 15 

52.30 Denkmalschutz 
 

15 

53.30 Wasserversorgung 
 

15 

53.80 Abwasserbeseitigung 
 

15 

55.20 Gewässerschutz/ 
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 
 

16 

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
 

16 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

10.00 

Allgemeine öffentliche Leistungen 
(Diese Gebühren gelten nur, soweit nicht unter den nachfolgenden Produkt-Nrn. etwas anderes 
bestimmt ist)        

10.00.00-01 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 

67,00 € pro Stunde 

10.00.01 Anträge 

10.00.01-01 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, 
Erklärungen, Gesuchen und dergleichen, die von der Stadt nicht in 
eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung 
der Stadt nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist 

67,00 € pro Stunde 
 

10.00.01-02 Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) 
(bei Unzuständigkeit gebührenfrei) 

1/10 bis volle Gebühr, 
mind. 12,00 € 

10.00.01-03 Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 der Satzung) 1/10 bis volle Gebühr, 
mind. 12,00 € 

10.00.01-04 Öffentliche Leistung, die durch den Antragsteller zweckwidrig 
beantragt oder erschwert worden ist, sofern dadurch ein 
besonderer Verwaltungsaufwand verursacht wird. Diese Gebühr 
fällt auch bei solchen öffentlichen Leistungen an, für die eine 
Gebühr nicht zu erheben wäre. Bei gebührenpflichtigen 
öffentlichen Leistungen wird die Gebühr neben der für die 
Amtshandlung vorgesehenen Gebühr erhoben. 

10 % - 50 % der vollen Gebühr, 
mind. 12,00 € 

10.00.02 Auskünfte 

10.00.02-01 insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in 
solche (mündliche Auskünfte sind gebührenfrei) 

67,00 € pro Stunde 

10.00.02-02 Abgabe / Bereitstellung von digitalen Bauakten, einschließlich der 
erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen, auf Datenträger oder 
Übermittlung der Daten als Anhang einer E-Mail 

67,00 € pro Stunde 

10.00.03-01 
 

Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen 
Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen 

67,00 € pro Stunde 

10.00.04 Beglaubigungen, Bestätigungen (einschl. Schreibgebühren) 

10.00.04-01 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und 
Siegeln. Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer 
Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person 
mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines 
gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die 
erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der 
für die erste erhobene Gebühr zum Ansatz 

12,00 € 

10.00.04-02 Amtliche Beglaubigungen der Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je 
Seite (inkl. der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere 
Seite 1,50 € 

10.00.04-03 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 
Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen 
Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite (inkl. 
der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere 
Seite 1,50 € 

10.00.04-04 Beglaubigung von ausländischen Urkunden je Seite 6,00 € 

10.00.04-05 In den Ziffern 10.00.04-01 bis 10.00.04-04 sind in den 
Gebührensätzen die Schreibgebühren enthalten. 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

10.00.05 Bescheinigungen 

10.00.05-01 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch 
Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist) 

12,00 € 

10.00.05-02 Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang und die Verwendung von 
Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommens- und 
Körperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b EStG, § 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spendenbescheinigungen) 

10.00.06-01 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nichts anderes 
bestimmt ist 

67,00 € pro Stunde 

10.00.07-01 Gutachten (Augenscheine)nach dem Wert des Gegenstandes 1 
bis 5 %, mindestens jedoch je angefangene halbe Stunde der 
Inanspruchnahme 

33,50 € 

10.00.08 Rechtsbehelfe 
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, 
Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 

10.00.08-01 wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder 
unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr 
einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene 
Verfügung oder Entscheidung beantragt hat 

67,00 € pro Stunde 

10.00.08-02 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, 
von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 5 der Satzung) 

1/10 bis volle Gebühr von 
10.00.08-01, mind. 12,00 € 

10.00.09 Schreibgebühren  

 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, 
Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, 
Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt 
wurden) die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite  
DIN A 4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird 
mitgerechnet) 

 

10.00.09-01 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind 12,00 € 

10.00.09-02 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind 24,00 € 

10.00.09-03 für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, 
Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die 
Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur 
Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene 
Viertelstunde: 
pro Zeiteinheit: 

 
 
 
 
 

16,75 € 

 Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Datenverarbeitung 
erstellte Mehrstücke werden erhoben 

 

 
10.00.09-04 
10.00.09-05 

bei einem Format bis zu DIN A 4 
- für die erste Seite 
- für jede weitere Seite 

 
1,00 € 
0,50 € 

 
10.00.09-06 
10.00.09-07 

bei einem Format bis zu DIN A 3 
- für die erste Seite 
- für jede weitere Seite 

 
1,50 € 
1,00 € 

10.00.09-08 
 

Auszüge aus digitaler Bauakten bis DIN A3 
 (größer als DIN A 3 durch Copy-Shop) 

67,00 € pro Stunde 
zuzügl. Schreibgebühren 

nach 10.00.09 

10.00.09-09 

 

Beaufsichtigung, Einsichtnahme und Vervielfältigung in analoge 
Statik-Akten. Zurverfügenstellen von Informationen in sonstiger 
Weise z.B. Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese 
von der Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die 
Schreibgebühren (Nr. 10.00.09) hinzu. 

67,00 €  
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

10.00.10 Landesinformationsfreiheitsgesetz  
Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche 
Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei: 

10.00.10-01 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) gebührenfrei 

10.00.10.02 mehr als 3 Stunden 67,00 € pro Stunde 

10.00.10-03 Zurverfügungstellen von Informationen in sonstiger Weise z.B. 
Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese von der 
Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die Schreibgebühren  
(Nr. 10.00.09) hinzu. 

 

10.00.11 Umweltinformationen (UVwG) 
Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche 
Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei: 

10.00.11-01 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) gebührenfrei 

10.00.11.02 mehr als 3 Stunden 67,00 € pro Stunde 

10.00.11-03 Zurverfügungstellen von Informationen in sonstiger Weise z.B. 
Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden diese von der 
Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. die Schreibgebühren  
(Nr. 10.00.09) hinzu. 

 

   

12.10 Statistik und Wahlen 

12.10.03 Wahlen und Abstimmung 

10.00.11-03 Wählbarkeitsbescheinigungen nach § 10 Abs. 4 KomWG 
(Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl) 

25,00 € 

  

12.20 Ordnungswesen 

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 

12.20.01-01 
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Verwertung bei 
Sachen bis zu 500,00 EUR Wert 

3 % des Wertes, 
mindestens jedoch 5,00 € 

12.20.01-02 
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Verwertung bei 
Sachen über 500,00 EUR Wert 

3 % von 500,00 € und 
1 % des Mehrwertes 

12.20.01-03 Verwaltung von Fundschlüsseln 8,00 € 

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 

12.20.02-01 
Verfügungen zur Herstellung der  
öffentlichen Sicherheit und Ordnung  

84,00 € pro Stunde 

12.20.02-02 Beschlagnahmeverfügung/Einziehungsverfügung 84,00 € pro Stunde 

12.20.02-03 Erlaubnis nach § 18 Abs. 3 Polizeiliche Umweltschutzverordnung 
der Ortspolizeibehörde Leonberg 

39,00 € 

12.20.02-04 Vorführungen zum Schulunterricht 133,00 € 

12.20.03 
Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und 
Fischereiwesen 

 Fischereiwesen 

12.20.03-01 Erstausstellung Fischereischein auf Lebenszeit  35,00 € 

12.20.03-02 Verlängerung eines Fischereischeines auf Lebenszeit  16,00 € 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.20.03-03 Jugendfischereischein 21,00 € 

12.20.03-04 Separate Erhebung der Fischereiabgabe  
(entweder für 1, 5 oder 10 Jahre) 

12,00 € 

 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 

 Ausstellung von Waffenbesitzkarten 

12.20.03.10-01 Waffenbesitzkarte allgemein (grün) (§ 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG) 100,00 € 

12.20.03.10-02 Waffenbesitzkarte für Sportschützen (gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 110,00 € 

12.20.03.10-03 Waffenbesitzkarte einer fortfolgenden Waffenbesitzkarte (gelb) (§ 
14 Abs. 4 WaffG) 

28,00 € 

12.20.03.10-04 Waffenbesitzkarte für Jagdscheininhaber (§ 13 WaffG) 86,00 € 

12.20.03.10-05 Waffenbesitzkarte infolge Erbfall (§ 20 WaffG) 173,00 € 

12.20.03.10-06 Waffenbesitzkarte über vereinseigene Schusswaffen oder für 
Waffen einer jagdlichen Vereinigung (§ 10 Abs. 2 Satz 2 WaffG) 

115,00 € 

12.20.03.10-07 Waffenbesitzkarte für Brauchtumsschützen (§ 16 Abs. 1 WaffG) 115,00 € 

12.20.03.10-08 Waffenbesitzkarte für Waffensammler oder Munitionssammler 
(§ 17 Abs. 2 WaffG) 

519,00€ 

12.20.03.10-09 Waffenbesitzkarte für Waffensachverständige  
(§18 Abs. 2 Satz 2 WaffG) 

375,00 € 

12.20.03.10-10 Verlängerung einer befristeten Waffenbesitzkarte für Personen in 
der Ausbildung zum Jäger 

28,00 € 

12.20.03.10-11 Änderung und Erweiterung einer Waffenbesitzkarte nach 
12.20.03.10-06,12.20.3.10-07, 12.20.03.10-08 und  
12.20.03.10-09, Erteilung von Auflagen 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-12 Mitnutzungserlaubnis (gemeinsame Waffenbesitzkarte) Zuschlag von 43,00 € zu den 
Gebühren von 12.20.03.10-01 

bis 12.20.03.10-05 pro 
Waffenbesitzkarte 

 Ein-, Aus- und Durchfuhrerlaubnis von Waffen/Waffenteilen und erlaubnispflichtiger 
Munition 

12.20.03.10-13 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schuss-
waffen/Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition aus einem 
Drittstaat in die Bundesrepublik Deutschland (§ 29 Abs. 1 
WaffG) 

64,00 € 

12.20.03.10-14 Zustimmung zur Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / Waffenteilen oder 
erlaubnispflichtiger Munition aus einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft in die Bundesrepublik 
Deutschland (§ 29 Abs. 1 WaffG) 

64,00 € 

12.20.03.10-15 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen 
/ Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition durch die 
Bundesrepublik Deutschland (§ 29 Abs. 1 WaffG) und aus 
einem Drittstaat in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften (§ 29 Abs. 2 Satz 2 WaffG) 

64,00 € 

12.20.03.10-16 Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen 
/ Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition in einen anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften (§ 29 Abs. 2 
WaffG) 

64,00 € 

12.20.03.10-17 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen / Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition zu 
Waffenherstellern/- händlern in einem anderen Mitgliedstaat der 

165,00 € 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

Europäischen Gemeinschaften zu Inhabern einer Erlaubnis 
nach § 21 WaffG (§ 30 WaffG) 

12.20.03.10-18 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen / Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger Munition von 
Waffenherstellern/- händlern in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Gemeinschaften zu Inhabern einer Erlaubnis 
nach § 21 WaffG (§ 30 WaffG i.V. m. § 29 Abs.3 AWaffV) 

165,00 € 

12.20.03.10-19 Einwilligung zur Mitnahme von erlaubnispflichtigen Schusswaffen 
/ Waffenteilen und dafür bestimmter Munition in den, durch den 
und aus dem Geltungsbereich des Gesetzes durch Inhaber eines 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpasses 
(§ 32 WaffG, § 32 Abs.1 WaffG) 

64,00 € 

 Waffenschein  

12.20.03.10-20 Ausstellung oder Verlängerung des Waffenscheins 
nach § 10 Abs. 4 WaffG  

433,00 € 

12.20.03.10-21 Ausstellung oder Verlängerung des Waffenscheins in den Fällen 
des § 28 Abs. 1 WaffG (Bewachungsunternehmen) 

433,00 € 

12.20.03.10-22 Zustimmung nach § 28 Abs. 3 Satz 2 WaffG  72,00 € 

12.20.03.10-23 Ausstellung Kleiner Waffenschein (§ 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG)   86,00 € 

 Europäischer Feuerwaffenpass  

12.20.03.10-24 Ausstellung (§ 32 Abs. 6 WaffG)  86,00 € 

12.20.03.10-25 Verlängerung  28,00 € 

12.20.03.10-26 Eintragungen oder Austragungen von Schusswaffen oder 
relevanten / wesentlichen Waffenteilen je Waffe / Waffenteil  

28,00 € 

12.20.03.10-27 Änderung von sonstigen Eintragungen 21,00 € 

 Munitionserwerbschein 

12.20.03.10-28 Ausstellung eines Munitionswaffenscheins  
(§ 10 Abs. 3 Satz 2 WaffG) 

115,00 € 

 Ein- und Austragungen  

12.20.03.10-29 Voreintrag einer Erwerbsberechtigung für eine oder mehrere 
Waffen / Waffenteile, pro Waffenbesitzkarte 

86,00 € 

12.20.03.10-30 Eintragungen und Austragungen von Schusswaffen oder 
relevanten / wesentlichen Waffenteilen bei Erlaubnissen von 
12.20.03.10-01 bis 12.20.03.10-11 pro Schusswaffe / Waffenteil 

28,00 € 

12.20.03.10-31 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb in die 
Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG) 

28,00 € 

12.20.03.10-32 Eintrag eines Blockiersystems in die Waffenbesitzkarte  
(§20 Abs. 3 WaffG) 

28,00 € 

 Überprüfungen 

12.20.03.10-33 Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit und persönlicher Eignung  
(§ 4 Abs. 3 WaffG) 

36,00 € 

12.20.03.10-34 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen / 
Waffenteilen / Munition bei Waffenbesitzern nach § 36 WaffG 
inkl. Vor- und Nachbereitung 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-35 Bedürfniswiederholungsprüfung bei Inhabern von 
waffenrechtlichen Erlaubnissen nach § 4 Abs. 4 WaffG 

43,00 € 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.20.03.10-36 Erteilung einer Erlaubnis zum Handel, zur Herstellung, 
Bearbeitung oder Instandsetzungen von Schusswaffen oder 
Munition (§ 21 Abs. 1 WaffG) 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-37 Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer 
Schießstätte (§ 27 Abs. 1 WaffG) 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-38 Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen außerhalb von 
Schießstätten (§ 10 Abs. 5 WaffG) 

86,00 € pro Stunde 

 Behördliche Einlagerung / Aufbewahrung von Waffen, Waffenteilen, Munition etc. 

12.20.03.10-39 Gebühr pro Waffe / Waffenteil und Monat einschließlich Munition  28,00 € 

12.20.03.10-40 Gebühr nur Munition pro Fall und Monat 28,00 € 

12.20.03.10-41 Versagung, Ablehnung, Widerruf, Rücknahme von 
waffenrechtlichen Erlaubnissen  

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-42 Sonstige waffenrechtliche Amtshandlungen im Interesse oder 
auf Veranlassung des Gebührenschuldners 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-43 Untersagung des Waffen- und Munitionsbesitzes (Waffen- 
und Munitionsverbot) 

86,00 € pro Stunde 

 Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 

 Erlaubnisse im g e w e r b l i c h e n Bereich 

12.20.03.10-60 Erlaubnis zum Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen 
Stoffen (§ 7, 14 SprengG) 

86,00 € pro Stunde  

12.20.03.10-61 Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 2. Ausfertigung) 28,00 €  

12.20.03.10-62 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 SprengG 86,00 € pro Stunde  

12.20.03.10-63 Einholung von Erkundigungen im Rahmen der 
Zuverlässigkeitsprüfung nach § 8 Abs. 4, § 8a Abs. 5 i.V. m. § 8b 
Abs. 1 Satz 4 und § 14 SprengG 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-64 Bewilligung der Fristverlängerung vor Erlöschen der Erlaubnis 
oder eines Befähigungsscheines (§ 11 Satz 2 SprengG) 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-65 Ausstellung eines Befähigungsscheines nach § 20 Abs. 1 
SprengG 

173,00 € 

12.20.03.10-66 Wesentliche Änderung eines Befähigungsscheines nach  
§ 20 Abs. 1 SprengG 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-67 Verlängerung der Geltungsdauer eines Befähigungsscheines nach 
§ 20 Abs. 1 SprenG 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-68 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im 
gewerblichen Bereich (§ 21 Abs.  

86,00 € pro Stunde 

 Erlaubnisse im n i c h t    g e w e r b l i c h e n Bereich 

12.20.03.10-69 Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 173,00 € 

12.20.03.10-70 Verlängerung der Geltungsdauer einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 
1. SprengG 

64,00 € 

12.20.03.10-71 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-72 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer Erlaubnis, einer 
Ausfertigung oder eines Befähigungsscheines (§ 35 Abs. 2 
SprengG)  

115,00 € 
zuzügl. Kosten 

der Bekanntmachung 
(Bundesanzeiger) 

12.20.03.10-73 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene Erlaubnisse und 
Befähigungsscheine 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-74 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nach  
§ 34 der SprengV 

64,00 € 

TOP 4 Ö



Seite 8 von 16 

   

 

Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.20.03.10-75 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder eines 
Befähigungsscheines (§ 34 SprengG) 

86,00 € pro Stunde 

 Erlaubnisse im pyrotechnischen Bereich 

12.20.03.10-76 Genehmigung von Kleinstfeuerwerken / Klassen 1 + 2 36,00 € 

12.20.03.10-77 Genehmigung von Großfeuerwerken (je nach Aufwand) 86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-78 Genehmigung für die Aufstellung eines Containers zur Lagerung 
pyrotechnischer Gegenstände 

86,00 € pro Stunde 

12.20.03.10-79 Sonstige sprengstoffrechtliche Amtshandlungen im Interesse  
oder auf Veranlassung des Gebührenschuldners 

86,00 € pro Stunde 

12.20.04 Führung des Gewerberegisters 

12.20.04-01 Bearbeitung einer Gewerbeanmeldung 50,00 € 

12.20.04-02 Bearbeitung einer Gewerbeummeldung 35,00 € 

12.20.04-03 Bearbeitung einer Gewerbeabmeldung 35,00 € 

12.20.04-04 Bestätigung aus dem Gewerberegister 13,00 € 

12.20.04-05 Gewerbeauskunft aus dem Gewerberegister 25,00 € 

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen 

12.20.05-01 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-02 Befristete Gaststättenerlaubnis bis zu einem Jahr (§ 3 II GastG) 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-03 Vorläufige Gaststättenerlaubnis 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-04 Vorläufige Gaststättenerlaubnis express 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-05 Außenbewirtschaftung neu 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-06 Stellvertretererlaubnis 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-07 Vorläufige Stellvertretererlaubnis 62,00 € pro Stunde 

12.20.05-08 Zurückziehung eines gaststätten- oder jugendschutzrechtlichen 
Antrags durch den Antragsteller 

62,00 € pro Stunde 

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 

12.20.06-01 Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage 62,00 € pro Stunde 

12.20.06-02 Regelmäßige Sperrzeitverkürzung (pro Monat) 62,00 € pro Stunde 

12.20.06-03 Sperrzeitverkürzung Jahresgebühr 62,00 € pro Stunde 

12.20.06.04 Gestattungen 45,00 – 1.000,00 € 

12.20.06-05 Bestätigungen Besenwirtschaft  41,00 € 

12.20.06-06 Befreiung vom Tanzverbot nach § 5 JuSchG 41,00 € 

12.20.06-07 
Anordnung von gaststätten- oder jugendschutzrechtlicher 
Auflagen 

62,00 € pro Stunde 

12.20.06-08 
Versagung (Ablehnung) gaststättenrechtlicher Anträge oder 
Anträge auf Befreiungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz 
oder Jugendschutzgesetz 

62,00 € pro Stunde 

12.20.06-09 
Widerruf oder Rücknahme gaststätten- oder 
jugendschutzrechtlicher Erlaubnisse (einschließlich 
Schließungsverfahren § 15 I GewO) 

62,00 € pro Stunde 

12.20.06-10 
Weitere gaststätten- und jugendschutzrechtliche Entscheidungen 
und Verfügungen 

62,00 € pro Stunde 

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 

12.20.07-01 Erteilung einer Reisegewerbekarte 54,00 € pro Stunde 

12.20.07-02 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte 54,00 € pro Stunde 

TOP 4 Ö



Seite 9 von 16 

   

 

Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.20.07-03 Ergänzung/Erweiterung/Verlängerung einer Reisegewerbekarte 54,00 € pro Stunde 

12.20.07-04 Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht 54,00 € pro Stunde 

12.20.07-05 Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-06 Befreiung / Ausnahmegenehmigung nach dem 
Ladenöffnungsgesetz (LadÖG) 

62,00 € pro Stunde 

12.20.07-07 Wiedergestattung (§ 35 VI GewO) 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-08 Bewachungserlaubnis 76,00 € pro Stunde 

12.20.07-09 Versteigerungserlaubnis 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-10 Öffentliche Bestellung von Versteigerern 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-11 Pfandleiher-Erlaubnis 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-12 Spielhallenerlaubnis 500,00 – 2.000,00 €  

12.20.07-13 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 500,00 – 2.000,00 €  

12.20.07-14 Bestätigung der Geeignetheit des Aufstellungsortes von 
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit  

62,00 – 500,00 €  

12.20.07-15 Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit 
Gewinnmöglichkeit (§ 33d GewO)  

500,00 – 2.000,00 €  

12.20.07-16 Erlaubnis nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG) 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-17 Personendarbietungserlaubnis (§ 33a GewO) 62,00 € pro Stunde 

12.20.07-18 Zurückziehung eines gewerbe-, spiel- oder 
prostituiertenschutzrechtlichen Antrags durch den Antragsteller 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 

12.20.08-01 Kostenbescheid für die Nachschau im Betrieb nach dem 
ProstSchG 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-02 Zuverlässigkeitsprüfung nach dem ProstSchG (außerhalb 
Erlaubnisverfahren) 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-03 Überprüfung von Bewachungspersonal (Beschäftigten) 51,00 € 

12.20.08-04 Beschäftigungsverbote einschl. vorheriger Überprüfung 62,00 € pro Stunde 

12.20.08-05 Anordnungen von gewerbe- spiel- und 
prostituiertenschutzrechtlichen Auflagen (Untersagungen, 
Beschäftigungsverbote, etc.) 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-06 Versagung (Ablehnung) gewerbe-, spiel oder 
prostituiertenschutzrechtlicher Anträge 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-07 Widerruf oder Rücknahme gewerbe-, spiel oder  
prostituiertenschutzrechtlicher Erlaubnisse 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-08 Weitere gewerbe-, spiel und prostitutionsschutzrechtliche 
Entscheidungen und Verfügungen 

62,00 € pro Stunde 

12.20.08-09 Gewerbeuntersagung 62,00 € pro Stunde 

12.20.08-10 Betriebsuntersagung nach der Handwerksordnung 62,00 € pro Stunde 

 

12.21 Verkehrswesen 

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 

12.21.03-01 Entfernung von abgemeldeten und ordnungswidrig geparkten 
Fahrzeugen 

61,00 € pro Stunde 
zzgl. der tats. Kosten 

des Abschleppunternehmens 
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für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 
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Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.22 Einwohnerwesen 

12.22.01 Meldeangelegenheiten 

12.22.01-01 einfache Meldeauskünfte (§ 44 BMG) 7,50 € 

12.22.01-02 
elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 49 Abs. 3 
BMG i.V. m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) 

8,09 € 

12.22.01-03 erweiterte Meldeauskünfte (§ 45 BMG) 15,00 € 

12.22.01-04 Erteilung einer Archivauskunft über Eintragung im Melderegister 20,00 € 

12.22.01-05 
Gruppenauskunft (§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG), jeweils für jede 
Person, auf die sich die Auskunft erstreckt 

3,00 € 

12.22.01-06 
Gruppenauskunft nach 12.22.01-04 
die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben 

57,00 € pro Stunde 

12.22.01-07 
Ausstellung von einer einfachen Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 1 
BMG) 

7,50 € 

12.22.01-08 
Ausstellung von einer erweiterten oder internationalen 
Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 2 BMG) 

15,00 € 

 Gebührenfrei sind insbesondere:  

12.22.01-09 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die 
Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG) 

 

12.22.01-10 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)  

12.22.01-11 die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters (§§ 12 und 6 
Abs. 1 Satz 1 BMG) 

 

12.22.01-12 die Löschung von Daten und Hinweisen (§§ 14 und 15 BMG)  

12.22.01-13 die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person 
erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG) 

 

12.22.01-14 die Ausstellung einer elektronischen Meldebescheinigung 
(§ 18 Abs. 3 BMG) 

 

12.22.01-15 die Einrichtung von Übermittlungssperren nach § 36 Abs. 2, § 42 
Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 5 BMG) sowie von Auskunftssperren 
nach § 51 BMG und bedingten Sperr-vermerken nach § 52 BMG 

 

12.22.01-16 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 3 Satz 2 BMG  

12.22.01-17 
Datenübermittlungen und Auskünfte zwischen den Melde-
behörden nach § 33 BMG 

 

12.22.01-18 
Datenübermittlungen und Auskünfte an andere öffentliche Stellen 
im Inland nach § 34 BMG 

 

12.22.01-19 die Auskunft an den Wohnungsgeber nach § 50 Abs. 4 BMG  

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für 
andere Behörden 

12.22.04-01 

Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung 
(werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig 
beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere 
Bescheinigung auf die Hälfte):  

9,00 € 

12.22.04-02 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde  57,00 € pro Stunde 

 

12.23 Personenstandswesen 

12.23.02 Beurkundung von Sterbefällen 

12.23.02-01 Trauung außerhalb der Diensträume – Engelbergturm 100,00 € 

12.23.02-02 Trauung außerhalb der Diensträume – Stadtmuseum  40,00 € 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

12.23.05 
Fortführung von Personenstandsregistern einschl. 
Testamentsverzeichnis 

 

12.23.05-01 Kirchenaustritt  40,00 € 

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 

12.23.07-01 
Ausstellung eines Leichenpasses  
(§§ 44 und 25 Bestattungsgesetz) 

30,00 € 

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 

12.23.08-01 
Kostenerstattungsbescheid nach  
Anordnung der Bestattung durch die  
Ortspolizeibehörde 

86,00 € pro Stunde 

12.23.08-02 
Durchführung einer Nachlasssicherung 
durch die Ortspolizeibehörde 

64,00 € pro Stunde 

12.23.08-03 
Aufbewahrung von Gegenständen, Dokumenten 
etc. pro Fall und pro angefangener Monat 
durch die Ortspolizeibehörde 

64,00 € 

12.23.09 Behördliche Namensänderungen 

12.23.09-01 
Änderung oder Feststellung eines Familiennamens oder  
Vornamens 

120,00 – 1.000,00 € 

   

25.21 Archiv  

25.21.02 Benutzerdienst  

25.21.02-01 
Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu erforderlichen 
Ermittlungen für jede angefangene Viertelstunde 

19,00 € 

25.21.02-02 
Ermittlungen bestimmter Archivalien oder sonstiger 
Sammlungsgegenstände in den Archivbeständen für jede 
angefangene Viertelstunde 

19,00 € 

25.21.02-03 Abschrift von Archivalien für jede angefangene Viertelstunde 19,00 € 

25.21.02-04 Reproduktion / Scannen von Archivalien, Bildern usw. 
erste Ausfertigung 5,00 €, 

jede weitere Ausfertigung 0,50 € 

25.21.02-05 Bereitstellung digitaler Archivalien per E-Mail  5,00 € 

 
Einmalige Nutzung einer Reproduktion von Archivalien, Bildern 
usw. 

 

25.21.02-06 in Büchern, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; 60,00 € 

 Erhöhte Sätze   

25.21.02-07 
bei Abdruck der Reproduktion auf Titelseite, Vorsatzblatt,  
Schutzumschlag 

das 1,5-fache der Gebühr nach 
25.21.02-06 

25.21.02-08 in Kalendern, auf Plakaten, Ansichtskarten das 2-fache der Gebühr nach 
25.21.02-06 

25.21.02-09 zu Werbezwecken das 3-fache der Gebühr nach 
25.21.02-06 

25.21-02-10 
Wiedergabe von Archivalien (auch Fotos, Karten, Pläne, Filme, 
Tondokumente) in Filmen, Fernseh- und Tonaufzeichnungen, je 
angefangene Wiedergabeminute 

50,00 € - 500,00 € 

 
Internetnutzung von Archivalien (auch Fotos, Bilder, Karten, 
Pläne, Filme, Tondokumente) 

 

25.21.02-11 3 Monate 56,00 € 
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Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

25.21.02-12 6 Monate 84,00 € 

25.21.02-13 12 Monate 112,00 € 

25.21.02-14 Zuschlag für Homepage das 0,5-fache der Gebühr nach 
25.21.02-11 bis 25.21.02-14  

 

28.10 Sonstige Kulturpflege 

28.10.02 Eigene Projekte (Pferdemarkt) 

28.10.02-01 Festsetzung Jahrmarkt 62,00 € pro Stunde 

28.10.02-02 Festsetzung Volksfest 62,00 € pro Stunde 

 

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 
Stadterneuerung 

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote 

51.10.11-01 Vorkaufsrechte - Negativzeugnisse (§ 28 Abs. 1 BauGB) 70,00 € 

51.10.11-02 Rechtsverfahren und Gebote nach BauGB 
(§§ 175-179 BauGB) 

84,00 € pro Stunde 

 

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 

 Abgabe unbeglaubigter analoger Pläne als PDF oder in gedruckter Form (Bebauungspläne, 
Auszüge aus Gewerken des Geoinformationssystems u. ä.) 

51.11.07-01 - Format DIN A 4 25,00 € 

51.11.07-02 - Format DIN A 3 30,00 € 

51.11.07-03 - Format DIN A 2 40,00 € 

51.11.07-04 - Format DIN A 1 50,00 € 

51.11.07-05 - Format DIN A 0 70,00 € 

51.11.07-06 Textteil des Bebauungsplanes als PDF oder in gedruckter Form (je 
Ausfertigung) 

10,00 € 

51.11.07-07 Abgabe digitaler Daten aus dem Geoinformationssystem der Stadt 
Leonberg im Format DWG- bzw. DXF 

30,00 € 

51.11.07-08 bei genordetem rechteckigem Datenabruf pro angefangene 40.000 
m² je Gewerk 
Die Mindestgebühr beträgt pro Auftrag: 

 
 

50,00 € 

51.11.07-09 bei Sonderwünschen (selektive Auswertung, Sonderkarten   
u. ä.) erhöht sich die Mindestgebühr um den erforderlichen 
Zeitaufwand. 

87,00 € pro Stunde 

 Gebühren- und auslagenfrei sind:  

51.11.07-10 - der Abruf von Daten, die über das Geoportal LeoMAPS bzw.        
den Planungsinformations- und -beteiligungsserver 
Bauleitplanverfahren zu Verfügung gestellt werden. 

 

51.11.07-11 - die Abgabe von Daten für städtische Auftragnehmer  

51.11.07-12 - die Abgabe von Daten sofern ein städtisches Interesse an der 
Weitergabe besteht 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen 
(Gutachterausschuss) 

51.11.10-01 Auskunft aus der Kaufpreissammlung 84,00 € 

51.11.10-02 Auskunft über Bodenrichtwerte 84,00 € 

 

52.10 Bauordnung 
Die Baukosten (Bauwert) sind zu ermitteln nach DIN 276 (Kostengruppen 300 und 400) in der 
jeweils gültigen Fassung. Dabei sind die durchschnittlichen Kostenkennwerte (einschließlich 
Umsatzsteuer) nach Baukostenindex (BKI), veröffentlicht vom Baukosteninformationszentrum 
Deutscher Architektenkammern, zugrunde zu legen. 

52.10.01 Bauvoranfrage 

52.10.01-01 Erteilung eines Bauvorbescheids inklusive Auskunft und Beratung 
(§ 57 LBO)  

0,3 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.01-02 wie 52.10.01-01, wenn 
keine Baukosten zugrunde gelegt werden können 

200,00 – 6.000,00 € 

52.10.01-03 Angrenzerermittlung im Bauvoranfrageverfahren je Antrag  
(§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zuzügl. 5,00 €  
je Eigentümer 

bzw. WEG-Verwaltung 

52.10.01-04 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.01  1/3 der Gebühr des  
Ausgangsbescheides 

52.10.01-05 Zurückweisung, Rücknahme oder Ablehnung von Anträgen nach 
52.10.01  

200,00 - 10.000,00 € 

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 

52.10.02-01 Erteilung einer Baugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen, 
Abbruchgenehmigungen (§ 58 LBO) 

0,6 % der Bau-/Abbruchkosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-02 wie 52.10.02-01, wenn 
keine Bau- / Abbruchkosten zugrunde gelegt werden können 

200,00 - 6.000,00 € 

52.10.02-03 Erteilung einer Genehmigung von Werbeanlagen 
pro Ansichtsfläche 

100,00 - 2.500,00 € 

52.10.02-04 Erteilung einer Baugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen 
im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) 

0,5 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-05 wie 52.10.02-04, wenn 
keine Bau- / Abbruchkosten zugrunde gelegt werden können 

200,00 - 6.000,00 € 

52.10.02-06 Teilbaugenehmigung (§ 61 LBO) 0,15 % der Teilbaukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-07 Erteilung der Zustimmung (§ 70 LBO) 0,6 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-08 Teilbaufreigabe (halber Roter Punkt) 130,00 - 500,00 € 

52.10.02-09 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung 70,00 - 10.000,00 € 

52.10.02-10 Angrenzerermittlung im Baugenehmigungsverfahren je Antrag  
(§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je Eigentümer 

bzw. WEG-Verwaltung 

52.10.02-11 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.02 1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

52.10.02-12 Zurückweisung, Rücknahme oder Ablehnung von Anträgen nach 
52.10.02 

200,00 - 10.000,00 € 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 

52.10.03-01 Mitteilung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO 0,2 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.03-02 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO 0,1 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.03-03 Angrenzerermittlung im Kenntnisgabeverfahren je Antrag  
(§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zuzügl. 5,00 € je Eigentümer 

bzw. WEG-Verwaltung 

52.10.03-04 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.03 1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

52.10.03-05 Zurückweisung, Rücknahme oder Ablehnung von Anträgen nach 
52.10.03 

200,00 - 10.000,00 € 

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 

 Abgeschlossenheitsbescheinigung (§ 7 IV Nr. 2, 
§ 32 II S. 2 Nr. 2 Wohnungseigentumsgesetz) 

71,00 € pro Stunde, 
mindestens aber 

3 Stunden Grundgebühr:  
213,00 € 

 Die Gebühren für die Nrn. 1 - 7 gelten für  
die Ausfertigung von drei Planunterlagen 

 

  zuzügl. pro Einheit 

52.10.04-01 bei 2 - 3 Einheiten 180,00 € 

52.10.04-02 bei 4 - 8 Einheiten  150,00 € 

52.10.04-03 bei 9 - 15 Einheiten 140,00 € 

52.10.04-04 bei 16 - 25 Einheiten 125,00 € 

52.10.04-05 bei 26 - 50 Einheiten 105,00 € 

52.10.04-06 ab 51 Einheiten 80,00 € 

52.10.04-07 Änderungsbescheinigungen   71,00 € pro Stunde 

52.10.04-08 nachträgliche Mehrfertigungen je Planheft  

 -für die 1. Planfertigung 120,00 € 

 -für jede weitere Planfertigung wird eine 
  zusätzliche Gebühr erhoben 

60,00 € 

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 

52.10.07-01 Baukontrollen 78,00 € pro Stunde 

52.10.07-02 Bauabnahme und Erteilung von Abnahmebescheinigungen: 
für die Bauüberwachung (§ 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen  
(§ 67 LBO) 

0,15 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.07-03 Siehe 52.10.07-02, für jede weitere Bauabnahme / sonstige 
Bauüberwachung 

71,00 € pro Stunde 

52.10.07-04 Abnahme fliegender Bauten 89,00 € pro Stunde 

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 

52.10.08-01 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 80,00 € pro Stunde 

52.10.08-02 Brandverhütungsschau vor Ort einschließlich Vor- und 
Nachbereitung; sowie Nachschau 

59,00 € pro Stunde 

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 

52.10.09-01 Anordnungen und sonstige Entscheidungen, Leistungen (z.B. 
baurechtliche Zulassungen, Erstellung eines öffentlich-rechtl. 
Vertrages als Ersatz für eine bauordnungsrechtliche Verfügung) im 

78,00 € pro Stunde 
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Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

Rahmen des Baurechts (inkl. Maßnahmen des 
Kenntnisgabeverfahrens) 

52.10.09-02 Bearbeitung von Anträgen und Anfragen 74,00 € pro Stunde 

52.10.10 Schornsteinfegerwesen 

52.10.10-01 Aufgaben nach der 1. BImSchV (Verordnung  
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) 

71,00 € pro Stunde 

52.10.11 Baulastenverzeichnis 

52.10.11-01 Bearbeitung der Baulasterklärung  
(§ 71 LBO) 

140,00 - 500,00 € je Baulast 

52.10.11-02 Auskunft aus dem Baulastenbuch 

 Schriftlich 
- Fehlanzeige 
- pro Baulast 

20,00 € Grundgebühr 
- in der Grundgebühr enthalten 
- zuzügl. 5,00 € 

52.10.12 Allgemeine Bauberatung 

52.10.12-01 Beratungen im Baurecht außerhalb von Genehmigungsverfahren 78,00 € pro Stunde 

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende 

52.10.13-01 Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) 

62,00 € pro Stunde 

52.10.13-02 Befreiung nach § 19 Abs. 2  
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) 

62,00 € pro Stunde 

 

52.30 Denkmalschutz 

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung 

52.30.02-01 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7 i, 10 f, 10 g und 11 b 
Einkommensteuergesetz zur Inanspruchnahme einer 
Steuerbegünstigung für Herstellungs- u. Anschaffungskosten 
sowie zur Absetzung von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen 

80,00 € pro Stunde 

53.30.02-02 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung 
(§ 3 Abs. 3 DSchG) 

80,00 € pro Stunde 

53.30.02-03 Auskunft über die Denkmaleigenschaft 53,00 € 

 

53.30 Wasserversorgung 

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser  

53.30.01-01 Wasseranschlussgenehmigung 74,00 € pro Stunde 

  

53.80 Abwasserbeseitigung 

53.80.06 Fachtechnische Leistungen 

52.80.06-01 Entwässerungsgenehmigung 73,00 € pro Stunde 

 

 

 

TOP 4 Ö



Seite 16 von 16 

   

 

Gebührenverzeichnis 
für öffentliche Leistungen der Stadt Leonberg 

Bei der Berechnung einer Zeitgebühr wird der Stundensatz des jeweiligen 

Produktes zugrunde gelegt. 

Produkt-/ 

Gebühren- Nr. 
Leistung Gebühr ab 01.08.2024 

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 

55.20.02-01 Wasserrechtliche Genehmigung, Eignungsfeststellung oder 
Befreiung von den Vorschriften einer Verordnung nach §§ 95 und 
96 WG, wenn für das Vorhaben auch baurechtliche 
Entscheidungen der Baurechtsbehörde notwendig sind (§ 84 II 
WG) 

80,00 € pro Stunde 

55.20.02-02 Sonstige Entscheidungen im Rahmen des Wasserrechts 80,00 € pro Stunde 

  

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

57.30.06 Wochenmärkte 

57.30.06-01 Festsetzung Wochenmarkt 76,00 € pro Stunde 

57.30.06-02 
Befreiung von Bestimmungen des Gesetzes über Sonn- und 
Feiertage (§ 12 FTG) 

62,00 € pro Stunde 

57.30.06-03 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung einer Marktfestsetzung 69,00 € pro Stunde 

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 

57.30.07-01 Festsetzung Spezialmarkt 62,00 € pro Stunde 

57.30.07-02 Festsetzung Ausstellung und Messe 62,00 € pro Stunde 

57.30.07-03 
Befreiung von Bestimmungen des Gesetzes über Sonn- und 
Feiertage (§ 12 FTG) 

62,00 € pro Stunde 

57.30.07-04 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung einer Marktfestsetzung 69,00 € pro Stunde 
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                          Anlage 5 

Gegenüberstellung des bisherigen Gebührenverzeichnisses mit dem neuen Gebührenverzeichnis    
 
 

Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

10.00.00-01 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 

59,00 € / Std. 10.00.00-01 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.01 Anträge  10.00.01 Anträge 

10.00.01-01 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen 
Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und 
dergleichen, die von der  
Stadt nicht in eigener Zuständigkeit zu 
bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der 
Stadt nicht vorgeschrieben 
oder angeordnet ist 

59,00 € / Std. 10.00.01-01 Bearbeitung von mündlichen und 
schriftlichen Anträgen, Erklärungen, 
Gesuchen und dergleichen, die von der  
Stadt nicht in eigener Zuständigkeit zu 
bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der 
Stadt nicht vorgeschrieben 
oder angeordnet ist 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.01-02 Ablehnung eines Antrags usw.  
(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): 
bei Unzuständigkeit gebührenfrei 

1/10 bis 
volle Gebühr, 
mind. 10,00 € 

10.00.01-02 Ablehnung eines Antrags usw.  
(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): 
bei Unzuständigkeit gebührenfrei 

1/10 bis 
volle Gebühr, 
mind. 10,00 € 

Gebührenerhöhung 

10.00.01-03 Zurücknahme eines Antrags 
(§ 4 Abs. 5 der Satzung) 

1/10 bis  
volle Gebühr, 
mind. 10,00 € 

10.00.01-03 Zurücknahme eines Antrags 
(§ 4 Abs. 5 der Satzung) 

1/10 bis  
volle Gebühr, 
mind. 10,00 € 

Gebührenerhöhung 

10.00.01-04 Öffentliche Leistung, die durch den 
Antragsteller zweckwidrig beantragt oder 
erschwert worden ist, sofern dadurch ein 
besonderer Verwaltungsaufwand verursacht 
wird. Diese Gebühr fällt auch bei solchen 
öffentlichen Leistungen an, für die eine 
Gebühr nicht zu erheben wäre. Bei 
gebührenpflichtigen öffentlichen Leistungen 
wird die Gebühr neben der für die 
Amtshandlung vorgesehenen Gebühr 
erhoben. 

10 % -  50 % 
der vollen  
Gebühr,  

mind. 10,00 € 

10.00.01-04 Öffentliche Leistung, die durch den 
Antragsteller zweckwidrig beantragt oder 
erschwert worden ist, sofern dadurch ein 
besonderer Verwaltungsaufwand 
verursacht wird. Diese Gebühr fällt auch 
bei solchen öffentlichen Leistungen an, für 
die eine Gebühr nicht zu erheben wäre. 
Bei gebührenpflichtigen öffentlichen 
Leistungen wird die Gebühr neben der für 
die Amtshandlung vorgesehenen Gebühr 
erhoben. 

10 % - 50 % 
der vollen  
Gebühr,  

mind. 10,00 € 

Gebührenerhöhung 

10.00.02 Auskünfte 10.00.02 Auskünfte 

10.00.02-01 Auskünfte insbesondere aus Akten und 
Büchern oder Einsichtnahme in solche 
(mündliche Auskünfte sind gebührenfrei) 

59,00 € / Std. 10.00.02-01 Auskünfte insbesondere aus Akten und 
Büchern oder Einsichtnahme in solche 
(mündliche Auskünfte sind gebührenfrei) 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.02-02 Abgabe / Bereitstellung von digitalen 
Bauakten, einschließlich der erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen,auf Datenträger 
oder Übermittlung der Daten als Anhang 
einer E-Mail 

59,00 € / Std. 10.00.02-02 Abgabe / Bereitstellung von digitalen 
Bauakten, einschließlich der erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen,auf 
Datenträger oder Übermittlung der Daten 
als Anhang einer E-Mail 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.03-01 Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) 
von gesetzlichenVorschriften oder 
gemeindlichen Bestimmungen 

59,00 € / Std. 10.00.03-01 Befreiung (Ausnahmebewilligung, 
Dispens) von gesetzlichenVorschriften 
oder gemeindlichen Bestimmungen 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.04 Beglaubigungen, Bestätigungen (einschl. Schreibgebühren) 10.00.04 Beglaubigungen, Bestätigungen (einschl. Schreibgebühren) 

10.00.04-01 

 
 
 

Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, 
Handzeichen und Siegeln. Werden mehrere 
Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde 
beglaubigt oder wird die Unterschrift einer 
Person mehrfach auf verschiedenen 
Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig 

10,00 € 10.00.04-01 

 
 
 

Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, 
Handzeichen und Siegeln. Werden 
mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer 
Urkunde beglaubigt oder wird die 
Unterschrift einer Person mehrfach auf 
verschiedenen Urkunden, aber aufgrund 

12,00 € Gebührenerhöhung 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

 
 

gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur 
für die erste 
Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere 
die Hälfte der für die erste erhobene Gebühr 
zum Ansatz 

 
 

eines gleichzeitig gestellten Antrags 
beglaubigt, so kommt nur für die erste 
Unterschrift die volle Gebühr, für jede 
weitere die Hälfte der für die erste 
erhobene Gebühr zum Ansatz 

10.00.04-02 Amtliche Beglaubigungen der 
Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, 
Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken 
mit der Urschrift 
je Seite (inkl. der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere  
Seite 1,50 € 

10.00.04-02 Amtliche Beglaubigungen der 
Übereinstimmung von Abschriften, 
Auszügen, Niederschriften, 
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten 
Schriftstücken mit der Urschrift 
je Seite (inkl. der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere  
Seite 1,50 € 

Keine Änderung 

10.00.04-03 Bestätigung der Übereinstimmung von 
Abschriften, Auszügen, Niederschriften, 
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken 
mit der Urschrift je Seite 
(inkl. der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere  
Seite 1,50 € 

10.00.04-03 Bestätigung der Übereinstimmung von 
Abschriften, Auszügen, Niederschriften, 
Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus 
amtlichen Akten oder privaten 
Schriftstücken mit der Urschrift je Seite 
(inkl. der Kosten für die Kopie) 

erste Seite 3,00 €, 
jede weitere  
Seite 1,50 € 

Keine Änderung 

10.00.04-04 Beglaubigung von ausländischen Urkunden 
je Seite 

5,00 € 10.00.04-04 Beglaubigung von ausländischen 
Urkunden je Seite 

6,00 € Gebührenerhöhung 

10.00.04-05 In den Ziffern 10.00.04-01 bis 10.00.04-04 
sind in den Gebührensätzen die 
Schreibgebühren enthalten. 

 10.00.04-05 In den Ziffern 10.00.04-01 bis 10.00.04-04 
sind in den Gebührensätzen die 
Schreibgebühren enthalten. 

  

10.00.05 Bescheinigungen 10.00.05 Bescheinigungen 

10.00.05-01 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise 
aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist) 

10,00 € 10.00.05-01 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, 
Ausweise aller Art (auch Zweit- und 
Mehrfertigungen, soweit nichts anderes 
bestimmt ist) 

12,00 € Gebührenerhöhung 

10.00.05-02 Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die 
Stadt für den Empfang und die Verwendung 
von Zuwendungen für steuerbegünstigte 
Zwecke im Sinne des Einkommens- und 
Körperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b 
EStG, § 9 Nr. 3 KStG) ausstellt 
(Spendenbescheinigungen) 

 10.00.05-02 Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die 
Stadt für den Empfang und die 
Verwendung von Zuwendungen für 
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des 
Einkommens- und 
Körperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b 
EStG, § 9 Nr. 3 KStG) ausstellt 
(Spendenbescheinigungen) 

  

10.00.06-01 Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, 
Konzessionen, Bewilligungen und 
dergleichen aller Art, soweit nichts anderes 
bestimmt ist 

59,00 € / Std. 10.00.06-01 Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Zulassungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und dergleichen aller Art, 
soweit nichts anderes bestimmt ist 

67,00 € / Std. Erhöhung 
Stundensatz 

10.00.07.01 Gutachten (Augenscheine)nach dem Wert 
des Gegenstandes 1 bis 5 %, mindestens 
jedoch je angefangene halbe Stunde der 
Inanspruchnahme 
pro Zeiteinheit 

 
 
 
 

29,50 € 

10.00.07.01 Gutachten (Augenscheine)nach dem Wert 
des Gegenstandes 1 bis 5 %, mindestens 
jedoch je angefangene halbe Stunde der 
Inanspruchnahme 
pro Zeiteinheit 

 
 
 
 

33,50 € 

Erhöhung 
Halbstundensatz 

10.00.08 Rechtsbehelfe 
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 

10.00.08 Rechtsbehelfe 
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 

10.00.08-01 wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als 
unzulässig oder unbegründet 
zurückgewiesen werden oder wenn die 
Gebühr einem Gegner auferlegt werden 

59,00 € / Std. 10.00.08-01 wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen 
als unzulässig oder unbegründet 
zurückgewiesen werden oder wenn die 
Gebühr einem Gegner auferlegt werden 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

kann, der die angefochtene Verfügung oder 
Entscheidung beantragt hat 

kann, der die angefochtene Verfügung 
oder Entscheidung beantragt hat 

10.00.08-02 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn 
kein Grund vorliegt, von einem 
Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 5 der 
Satzung) 

1/10 bis volle Gebühr 
von 10.00.08-01, 

mind. 10,00 € 

10.00.08-02 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, 
wenn kein Grund vorliegt, von einem 
Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 5 
der Satzung) 

1/10 bis volle Gebühr 
von 10.00.08-01, 

mind. 12,00 € 

Gebührenerhöhung 

10.00.09 Schreibgebühren 10.00.09 Schreibgebühren 

 Ausfertigungen und Abschriften oder 
Auszüge aus Akten, Protokollen von 
öffentlichen Verhandlungen, amtlichen 
Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht 
durch Ablichtung hergestellt wurden),die auf 
Antrag erteilt werden, je angefangene Seite 
DIN A 4 (der Ausfertigungs- und 
Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet) 

  Ausfertigungen und Abschriften oder 
Auszüge aus Akten, Protokollen von 
öffentlichen Verhandlungen, amtlichen 
Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht 
durch Ablichtung hergestellt wurden),die 
auf Antrag erteilt werden, je angefangene 
Seite DIN A 4 (der Ausfertigungs- und 
Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet) 

  

10.00.09-01 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache 
abgefasst sind 

10,00 € 10.00.09-01 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache 
abgefasst sind 

12,00 € Gebührenerhöhung 

10.00.09-02 für Schriftstücke, die in fremder Sprache 
abgefasst sind 

20,00 € 10.00.09-02 für Schriftstücke, die in fremder Sprache 
abgefasst sind 

24,00 € Gebührenerhöhung 

10.00.09-03 für Schriftstücke in tabellarischer Form, 
Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 
Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird 
die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand 
berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. 
Sie beträgt für jede angefangene 
Viertelstunde: 
pro Zeiteinheit: 

 
 
 
 
 
 
 

14,75 € 

10.00.09-03 für Schriftstücke in tabellarischer Form, 
Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 
Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird 
die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand 
berechnet, der zur Herstellung benötigt 
wird. Sie beträgt für jede angefangene 
Viertelstunde: 
pro Zeiteinheit: 

 
 
 
 
 
 
 

16,75 € 

Erhöhung Stundensatz 

 Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels 
Datenverarbeitung erstellte Mehrstücke 
werden erhoben 

  Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels 
Datenverarbeitung erstellte Mehrstücke 
werden erhoben 

  

 
10.00.09-04 
10.00.09-05 

bei einem Format bis zu DIN A 4 
-für die erste Seite 
-für jede weitere Seite 
 

 
1,00 € 
0,50 € 

 

 
10.00.09-04 
10.00.09-05 

bei einem Format bis zu DIN A 4 
-für die erste Seite 
-für jede weitere Seite 
 

 
1,00 € 
0,50 € 

 

 
Keine Änderung 
 

 
10.00.09-06 
10.00.09-07 

bei einem Format bis zu DIN A 3 
- für die erste Seite 
- für jede weitere Seite 

 
1,50 € 
1,00 € 

 
10.00.09-06 
10.00.09-07 

bei einem Format bis zu DIN A 3 
- für die erste Seite 
- für jede weitere Seite 

 
1,50 € 
1,00 € 

 
Keine Änderung 

10.00.09-08 
 

Auszug aus digitaler Bauakten bis DIN A3 
(größer als DIN A 3 durch Copy Shop) 

59,00 € / Std. 10.00.09-08 
 

Auszug aus digitaler Bauakten  
bis DIN A3 
(größer als DIN A 3 durch Copy Shop) 

67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.09-09 Beaufsichtigung Einsichtnahme in analoge 
Statik-Akten. 
Zurverfügenstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, Ausfertigung, 
Fotokopie usw. Werden diese von der Stadt 
selbst hergestellt, so kommen ggf. die 
Schreibgebühren  
(Nr. 10.00.09) hinzu 

59,00 €  10.00.09-09 

 
Beaufsichtigung Einsichtnahme in analoge 
Statik-Akten. 
Zurverfügenstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, 
Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden 
diese von der Stadt selbst hergestellt, so 
kommen ggf. die Schreibgebühren  
(Nr. 10.00.09) hinzu 

67,00 € / Std.  Erhöhung Stundensatz 

10.00.10 Landesinformationsfreiheitsgesetz  
Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich 
Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem 
Wege bei: 

10.00.10 Landesinformationsfreiheitsgesetz  
Zurverfügungstellen von Informationen (einschließlich Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche 
Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei: 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

10.00.10-01 mehr als geringfügigem 
Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) 

gebührenfrei 10.00.10-01 mehr als geringfügigem 
Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) 

gebührenfrei analog Landkreis 
Böblingen 

10.00.10.02 mehr als 3 Stunden 59,00 € / Std. 10.00.10.02 mehr als 3 Stunden 67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.10-03 Zurverfügungstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, Ausfertigung, 
Fotokopie usw. Werden diese von der Stadt 
selbst hergestellt, so kommen ggf. die 
Schreibgebühren (Nr. 10.00.09) hinzu 

 10.00.10-03 Zurverfügungstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, 
Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden 
diese von der Stadt selbst hergestellt, so 
kommen ggf. die Schreibgebühren (Nr. 
10.00.09) hinzu 

  

10.00.11 Umweltinformationen (UVwG) 
Zurverfügungstellen von Informationen 
(einschließlich Vorbereitungsarbeiten) durch 
schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem 
Wege bei: 

 10.00.11 Umweltinformationen (UVwG) 
Zurverfügungstellen von Informationen 
(einschließlich Vorbereitungsarbeiten) 
durch schriftliche Auskünfte oder auf 
sonstigem Wege bei: 

  

10.00.11-01 mehr als geringfügigem 
Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) 

gebührenfrei 10.00.11-01 mehr als geringfügigem 
Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden) 

gebührenfrei analog Landkreis 
Böblingen 

10.00.11-02 mehr als 3 Stunden 59,00 € / Std. 10.00.11-02 mehr als 3 Stunden 67,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

10.00.11-03 Zurverfügungstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, Ausfertigung, 
Fotokopie usw. Werden diese von der Stadt 
selbst hergestellt, so kommen ggf. die 
Schreibgebühren (Nr. 10.00.09) hinzu 

 10.00.11-03 Zurverfügungstellen von Informationen in 
sonstiger Weise z.B. Abschrift, 
Ausfertigung, Fotokopie usw. Werden 
diese von der Stadt selbst hergestellt, so 
kommen ggf. die Schreibgebühren (Nr. 
10.00.09) hinzu 

  

12.10 Statistik und Wahlen 12.10 Statistik und Wahlen 

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen  12.10.03 Wahlen und Abstimmungen   

12.10.03-01 Wählbarkeitsbescheinigungen nach § 10 Abs. 
4 KomWG (Bewerbungen zur 
Bürgermeisterwahl) 

25,00 € 12.10.03-01 Wählbarkeitsbescheinigungen nach § 10 
Abs. 4 KomWG (Bewerbungen zur 
Bürgermeisterwahl) 

25,00 € Sonstiger Vorteil 

12.20 Ordnungswesen  12.20 Ordnungswesen   

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 

12.20.01-01 Entgegennahme, Aufbewahrung, 
Aushändigung, Verwertung 
bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 

3 % des Wertes, mind. 
jedoch 5,00 € 

12.20.01-01 Entgegennahme, Aufbewahrung, 
Aushändigung, Verwertung 
bei Sachen bis zu 500,00 € Wert 

3 % des Wertes, mind. 
jedoch 5,00 € 

Finderlohn gemäß 
§ 971 BGB 

12.20.01-02 Entgegennahme, Aufbewahrung, 
Aushändigung, Verwertung 
bei Sachen über 500,00 € Wert 

3 % von 500,00 € und 1% 
des Mehrwertes 

12.20.01-02 Entgegennahme, Aufbewahrung, 
Aushändigung, Verwertung 
bei Sachen über 500,00 € Wert 

3 % von 500,00 € und 
1% des Mehrwertes 

Finderlohn gemäß 
§ 971 BGB 

12.20.01-03 Verwaltung von Fundschlüsseln 5,00 € 12.20.01-03 Verwaltung von Fundschlüsseln 8,00 € Gebühr nicht 
kostendeckend aber 
vergleichbar mit anderen 
Kommunen 

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 

12.20.02-01 Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung 

65,00 € / Std. 12.20.02-01 Verfügungen zur Herstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

84,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.02-02 Beschlagnahmeverfügung / 
Einziehungsverfügung 

65,00 € / Std. 12.20.02-02 Beschlagnahmeverfügung / 
Einziehungsverfügung 

84,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.02-03 Erlaubnis nach § 18 Abs. 3 Polizeiliche 
Umweltschutzverordnung der 
Ortspolizeibehörde Leonberg 

26,00 € 12.20.02-03 Erlaubnis nach § 18 Abs. 3 Polizeiliche 
Umweltschutzverordnung der 
Ortspolizeibehörde Leonberg 

39,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.02-04 Vorführungen zum Schulunterricht 116,00 € 12.20.02-04 Vorführungen zum Schulunterricht 133,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03 Fischereiwesen 12.20.03 Fischereiwesen 

12.20.03-01 Fischereischein auf Lebenszeit 25,00 € 12.20.03-01 Erstausstellung Fischereischein auf 
Lebenszeit 

35,00 € Konkretisierung 
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Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
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Neue Gebühr Erläuterung  

12.20.03-02 Jahresfischereischein 25,00 € 12.20.03-02 Verlängerung eines 
Jahresfischereischeines auf Lebenszeit 

16,00 € Konkretisierung 

12.20.03-03 Jugendfischereischein 12,00 € 12.20.03-03 Jugendfischereischein 21,00 € Gebührenerhöhung 
und damit vergleichbar  

12.20.03-04 Nachträgliche Einziehung der 
Fischereiabgabe (für 1, 5 oder 10 Jahre) 

10,00 € 12.20.03-04 Separate Erhebung der Fischereiabgabe 
(entweder für 1, 5 oder 10 Jahre) 

12,00 € Gebühr landeseinheitlich 

12.20.03.10 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 12.20.03.10 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 

 Ausstellung von Waffenbesitzkarten  Ausstellung von Waffenbesitzkarten 

12.20.03.10-01 Waffenbesitzkarte allgemein (grün) (§ 10 
Abs. 1 Satz 1 WaffG) 

89,00 € 12.20.03.10-01 Waffenbesitzkarte allgemein (grün) (§ 10 
Abs. 1 Satz 1 WaffG) 

100,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-02 Waffenbesitzkarte für Sportschützen (gelb) 
(§ 14 Abs. 4 WaffG) 

100,00 € 12.20.03.10-02 Waffenbesitzkarte für Sportschützen 
(gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 

110,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-03 Waffenbesitzkarte einer fortfolgenden 
Waffenbesitzkarte (gelb) (§ 14 Abs. 4 WaffG) 

25,00 € 12.20.03.10-03 Waffenbesitzkarte einer fortfolgenden 
Waffenbesitzkarte (gelb) (§ 14 Abs. 4 
WaffG) 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-04 Waffenbesitzkarte für Jagdscheininhaber 
(§ 13 WaffG) 

76,00 € 12.20.03.10-04 Waffenbesitzkarte für Jagdscheininhaber 
(§ 13 WaffG) 

86,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-05 Waffenbesitzkarte infolge Erbfall (§ 20 
WaffG) 

153,00 € 12.20.03.10-05 Waffenbesitzkarte infolge Erbfall (§ 20 
WaffG) 

173,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-06 Waffenbesitzkarte über vereinseigene 
Schusswaffen oder für Waffen einer 
jagdlichen Vereinigung (§ 10 Abs. 2 Satz 2 
WaffG) 

102,00 € 12.20.03.10-06 Waffenbesitzkarte über vereinseigene 
Schusswaffen oder für Waffen einer 
jagdlichen Vereinigung (§ 10 Abs. 2 Satz 2 
WaffG) 

115,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-07 Waffenbesitzkarte für Brauchtumsschützen (§ 
16 Abs. 1 WaffG) 

102,00 € 12.20.03.10-07 Waffenbesitzkarte für 
Brauchtumsschützen (§ 16 Abs. 1 WaffG) 

115,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-08 Waffenbesitzkarte für Waffensammler (§ 17 
Abs. 2 WaffG) 

459,00 € 12.20.03.10-08 Waffenbesitzkarte für Waffensammler (§ 
17 Abs. 2 WaffG) 

519,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-09 Waffenbesitzkarte für Waffensachverständige  331,00 € 12.20.03.10-09 Waffenbesitzkarte für 
Waffensachverständige  

375,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-10 Verlängerung einer befristeten 
Waffenbesitzkarte für Personen in der 
Ausbildung zum Jäger 

25,00 € 12.20.03.10-10 Verlängerung einer befristeten 
Waffenbesitzkarte für Personen in der 
Ausbildung zum Jäger 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-11 Änderung und Erweiterung einer 
Waffenbesitzkarte nach 12.20.03-10-06, 
12.20.03-10-07, 12.20.03-10-08 
12.20.03-10-09 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-11 Änderung und Erweiterung einer 
Waffenbesitzkarte nach 12.20.03-10-06, 
12.20.03-10-07, 12.20.03-10-08 
12.20.03-10-09, Erteilung von Auflagen 

86,00 € / Std. 
 

Ergänzung 
und Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-12 Mitnutzungserlaubnis (gemeinsame 
Waffenbesitzkarte) 

Zuschlag von  
38,00 € zu den Gebühren 

Gebühren 
von 12.20.03.10-01 
bis 12.20.03.10-05 

pro Waffenbesitzkarte 

12.20.03.10-12 Mitnutzungserlaubnis (gemeinsame 
Waffenbesitzkarte) 

Zuschlag von  
43,00 € zu den 

Gebühren 
von 12.20.03.10-01 
bis 12.20.03.10-05 

pro Waffenbesitzkarte 

Gebührenerhöhung 

 Ein-, Aus- und Durchfuhrerlaubnis von Waffen/Waffenteilen und 
erlaubnispflichtiger Munition 

 Ein-, Aus- und Durchfuhrerlaubnis von Waffen/Waffenteilen und erlaubnispflichtiger Munition 

12.20.03.10-13 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition aus einem Drittstaat in die 
Bundesrepublik Deutschland  
(§ 29 Abs. 1 WaffG) 

57,00 € 12.20.03.10-13 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition aus einem Drittstaat in die 
Bundesrepublik Deutschland  
(§ 29 Abs. 1 WaffG) 

64,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-14 Zustimmung zur Erlaubnis zum Verbringen 
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 

57,00 € 12.20.03.10-14 Zustimmung zur Erlaubnis zum 
Verbringen von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen / Waffenteilen oder 

64,00 € Gebührenerhöhung 
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Gebühren-Nr. 
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Gebühr 

 

Neue 
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Neue / geänderte  
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Neue Gebühr Erläuterung  

Munition aus einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft in die 
Bundesrepublik Deutschland (§ 29 Abs. 1 
WaffG) 

erlaubnispflichtiger Munition aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft in die Bundesrepublik 
Deutschland (§ 29 Abs. 1 WaffG) 

12.20.03.10-15 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition durch die Bundesrepublik 
Deutschland (§ 29 Abs. 1 WaffG) und aus 
einem Drittstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften(§ 29 Abs. 2 Satz 2 WaffG) 

57,00 € 12.20.03.10-15 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition durch die Bundesrepublik 
Deutschland (§ 29 Abs. 1 WaffG) und 
aus einem Drittstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften (§ 29 Abs. 2 Satz 2 
WaffG) 

64,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-16 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition in einen anderen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Gemeinschaften (§ 29 
Abs. 2 WaffG) 

57,00 € 12.20.03.10-16 Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition in einen anderen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Gemeinschaften (§ 
29 Abs. 2 WaffG) 

64,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-17 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition zu Waffenherstellern/- händlern in 
einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften zu Inhabern 
einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 30 

WaffG) 

150,00 € 12.20.03.10-17 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition zu Waffenherstellern/- händlern 
in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften zu 
Inhabern einer Erlaubnis nach § 21 

WaffG (§ 30 WaffG) 

165,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-18 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition von Waffenherstellern/- händlern in 
einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Gemeinschaften zu Inhabern 
einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 30 
WaffG i.V. m. § 29 Abs.3 AWaffV) 

150,00 € 12.20.03.10-18 Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen oder erlaubnispflichtiger 
Munition von Waffenherstellern/- händlern 
in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Gemeinschaften zu 
Inhabern einer Erlaubnis nach § 21 
WaffG (§ 30 WaffG i.V. m. § 29 Abs.3 
AWaffV) 

165,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-19 Einwilligung zur Mitnahme von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen und dafür bestimmter Munition 
in den, durch den und aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes durch Inhaber 
eines von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften ausgestellten 
Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 
WaffG, § 32 Abs.1 WaffG) 

57,00 € 12.20.03.10-19 Einwilligung zur Mitnahme von 
erlaubnispflichtigen Schusswaffen / 
Waffenteilen und dafür bestimmter 
Munition in den, durch den und aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes durch 
Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften 
ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses (§ 32 WaffG, § 32 
Abs.1 WaffG) 

64,00 € Gebührenerhöhung 

 Waffenschein  Waffenschein 

12.20.03.10-20 Ausstellung oder Verlängerung des 
Waffenscheins nach § 10 Abs. 4 WaffG 

382,00 € 12.20.03.10-20 Ausstellung oder Verlängerung des 
Waffenscheins nach § 10 Abs. 4 WaffG 

433,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-21 Ausstellung oder Verlängerung 
Waffenscheins in den Fällen des § 28 Abs. 1 
WaffG Bewachungsunternehmen) 

382,00 € 12.20.03.10-21 Ausstellung oder Verlängerung 
Waffenscheins in den Fällen des § 28 Abs. 
1 WaffG Bewachungsunternehmen) 

433,00 € Gebührenerhöhung 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

12.20.03.10-22 Zustimmung nach § 28 Abs. 3 Satz 2 WaffG 63,00 € 12.20.03.10-22 Zustimmung nach § 28 Abs. 3 Satz 2 
WaffG 

72,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-23 Ausstellung Kleiner Waffenschein (§ 10 Abs. 
4 Satz 4 WaffG) 

76,00 € 12.20.03.10-23 Ausstellung Kleiner Waffenschein (§ 10 
Abs. 4 Satz 4 WaffG) 

86,00 € Gebührenerhöhung 

 Europäischer Feuerwaffenpass  Europäischer Feuerwaffenpass 

12.20.03.10-24 Ausstellung (§ 32 Abs. 6 WaffG) 76,00 € 12.20.03.10-24 Ausstellung (§ 32 Abs. 6 WaffG) 86,00 € Gebührenerhöhung 
12.20.03.10-25 Verlängerung 25,00 € 12.20.03.10-25 Verlängerung 28,00 € Gebührenerhöhung 
12.20.03.10-26 Eintragungen oder Austragungen von 

Schusswaffen oder relevanten / wesentlichen 
Waffenteilen je Waffe/Waffenteil 

25,00 € 12.20.03.10-26 Eintragungen oder Austragungen von 
Schusswaffen oder relevanten / 
wesentlichen Waffenteilen je 
Waffe/Waffenteil 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-27 Änderungen von sonstigen Eintragungen 19,00 € 12.20.03.10-27 Änderungen von sonstigen Eintragungen 21,00 € Gebührenerhöhung 
 Munitionserbschein  Munitionserbschein 

12.20.03.10-28 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins 
(§ 10 Abs. 3 Satz 2 WaffG) 

102,00 € 12.20.03.10-28 Ausstellung eines 
Munitionserwerbsscheins (§ 10 Abs. 3 
Satz 2 WaffG) 

102,00 € Gebührenerhöhung 

 Ein- und Austragungen  Ein- und Austragungen 

12.20.03.10-29 Voreintrag einer Erwerbsberechtigung für 
eine oder mehrere Waffen/Waffenteile,  
pro Waffenbesitzkarte 

76,00 € 12.20.03.10-29 Voreintrag einer Erwerbsberechtigung für 
eine oder mehrere Waffen/Waffenteile,  
pro Waffenbesitzkarte 

86,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-30 Eintragungen und Austragungen von 
Schusswaffen oder relevanten / wesentlichen 
Waffenteilen bei Erlaubnissen von 
12.20.03.10-01 bis 12.20.03.10-11 
pro Schusswaffe / Waffenteil 

25,00 € 12.20.03.10-30 Eintragungen und Austragungen von 
Schusswaffen oder relevanten / 
wesentlichen Waffenteilen bei 
Erlaubnissen von 12.20.03.10-01 bis 
12.20.03.10-11 
pro Schusswaffe / Waffenteil 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-31 Eintragung der Berechtigung zum 
Munitionserwerb in die Waffenbesitzkarte 
(§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG) 

25,00 € 12.20.03.10-31 Eintragung der Berechtigung zum 
Munitionserwerb in die Waffenbesitzkarte 
(§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG) 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-32 Eintrag eines Blockiersystems in die 
Waffenbesitzkarte (§ 20 Abs. 6 WaffG) 

25,00 € 12.20.03.10-32 Eintrag eines Blockiersystems in die 
Waffenbesitzkarte (§ 20 Abs. 6 WaffG) 

28,00 € Gebührenerhöhung 

 Überprüfungen  Überprüfungen 

12.20.03.10-33 Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit und 
persönlicher Eignung (§ 4 Abs. 3 WaffG) 

31,00 € 12.20.03.10-33 Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit und 
persönlicher Eignung (§ 4 Abs. 3 WaffG) 

36,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-34 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von 
Waffen/Waffenteilen/Munition bei 
Waffenbesitzern nach § 36 WaffG 
inkl. Vor- und  

76,00 € / Std. 12.20.03.10-34 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung 
von Waffen/Waffenteilen/Munition bei 
Waffenbesitzern nach § 36 WaffG 
inkl. Vor- und  

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.03.10-35 Bedürfniswiederholungsprüfung bei Inhabern 
von waffenrechtlichen Erlaubnissen nach § 4 
Abs. 4 WaffG 

38,00 € 12.20.03.10-35 Bedürfniswiederholungsprüfung bei 
Inhabern von waffenrechtlichen 
Erlaubnissen nach § 4 Abs. 4 WaffG 

43,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-36 Erteilung einer Erlaubnis zum Handel, zur 
Herstellung, Bearbeitung oder 
Instandsetzungen von Schusswaffen oder 
Munition (§ 21 Abs. 1 WaffG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-36 Erteilung einer Erlaubnis zum Handel, 
zur Herstellung, Bearbeitung oder 
Instandsetzungen von Schusswaffen 
oder Munition (§ 21 Abs. 1 WaffG) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.03.10-37 Erlaubnis zum Betrieb oder zur 
wesentlichen Änderung einer Schießstätte 
(§ 27 Abs. 1 WaffG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-37 Erlaubnis zum Betrieb oder zur 
wesentlichen Änderung einer 
Schießstätte (§ 27 Abs. 1 WaffG) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.03.10-38 Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen 
außerhalb von Schießstätten 
(§ 10 Abs. 5 WaffG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-38 Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen 
außerhalb von Schießstätten 
(§ 10 Abs. 5 WaffG) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

 Behördliche Einlagerung / Aufbewahrung 
von Waffen, Waffenteilen, Munition etc. 

  Behördliche Einlagerung / 
Aufbewahrung von Waffen, 
Waffenteilen, Munition etc. 

  

12.20.03.10-39 Gebühr pro Waffe / Waffenteil und Monat 
einschließlich Munition 

25,00 € 12.20.03.10-39 Gebühr pro Waffe / Waffenteil und Monat 
einschließlich Munition 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-40 nur Munition pro Fall und Monat 25,00 € 12.20.03.10-40 nur Munition pro Fall und Monat 28,00 € Gebührenerhöhung 
12.20.03.10-41 Versagung, Ablehnung, Widerruf, 

Rücknahme von waffenrechtlichen 
Erlaubnissen nach § 4 Abs. 4 WaffG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-41 Versagung, Ablehnung, Widerruf, 
Rücknahme von waffenrechtlichen 
Erlaubnissen nach § 4 Abs. 4 WaffG 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.03.10-42 Sonstige waffenrechtliche 
Amtshandlungen im Interesse oder auf 
Veranlassung des Gebührenschuldners 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-42 Sonstige waffenrechtliche 
Amtshandlungen im Interesse oder auf 
Veranlassung des Gebührenschuldners 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

 12.20.03.10-43 Untersagung des Waffen- und 
Munitionsbesitzes (Waffen- und 
Munitionsbesitzverbot) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
Neuer Tatbestand 

 Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse   Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse 

 Erlaubnisse im gewerblichen Bereich  Erlaubnisse im gewerblichen Bereich 

12.20.03.10-60 Erlaubnis zum Umgang und Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoffen (§ 7, 14 
SprengG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-60 Erlaubnis zum Umgang und Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoffen (§ 7, 14 
SprengG) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.03.10-61 Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 2. 
Ausfertigung) 

25,00 € 12.20.03.10-61 Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 
2. Ausfertigung) 

28,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-62 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach 
§ 7 Abs. 1 SprengG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-62 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis 
nach § 7 Abs. 1 SprengG 

86,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-63 

 
Einholung von Erkundigungen im Rahmen 
der Zuverlässigkeitsprüfung nach § 8 Abs. 4, 
§ 8a Abs. 5 i.V.m. § 8b Abs. 1 Satz 4 und § 
14 SprengG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-63 

 
Einholung von Erkundigungen im Rahmen 
der Zuverlässigkeitsprüfung nach § 8 Abs. 
4, § 8a Abs. 5 i.V.m. § 8b Abs. 1 Satz 4 
und § 14 SprengG 

86,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-64 Bewilligung der Fristverlängerung vor 
Erlöschen der Erlaubnis oder eines 
Befähigungsscheines (§ 11 Satz 2 SprengG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-64 Bewilligung der Fristverlängerung vor 
Erlöschen der Erlaubnis oder eines 
Befähigungsscheines (§ 11 Satz 2 
SprengG) 

86,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-65 Ausstellung eines Befähigungsscheines nach 
§ 20 Abs. 1 SprengG 

153,00 € 12.20.03.10-65 Ausstellung eines Befähigungsscheines 
nach § 20 Abs. 1 SprengG 

173,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-66 Wesentliche Änderung eines 
Befähigungsscheines nach § 20 Abs. 1 
SprengG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-66 Wesentliche Änderung eines 
Befähigungsscheines nach § 20 Abs. 1 
SprengG 

86,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.20.03.10-67 Verlängerung der Geltungsdauer eines 
Befähigungsscheines nach  
§ 20 Abs. 1 SprenG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-67 Verlängerung der Geltungsdauer eines 
Befähigungsscheines nach  
§ 20 Abs. 1 SprenG 

86,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

   12.20.03.10-68 Ausstellung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im 
gewerbl. Bereich (§ 21 Abs.3 SprengG, § 
32 der 1.SprengV, usw.) 

64,00 € Neu aufgenommene 
Leistung 

 Erlaubnisse im nicht gewerblichen Bereich  Erlaubnisse im nicht gewerblichen Bereich 

12.20.03.10-68 Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 
SprengG 

153,00 € 12.20.03.10-69 Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 
SprengG 

173,00 € Gebührenerhöhung/ 
neue Nr. 

12.20.03.10-69 Verlängerung der Geltungsdauer einer 
Erlaubnis nach § 27 Abs. 1. SprengG 

57,00 € 12.20.03.10-70 Verlängerung der Geltungsdauer einer 
Erlaubnis nach § 27 Abs. 1. SprengG 

64,00 € Gebührenerhöhung/ 
neue Nr.  

12.20.03.10-70 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach 
§ 27 Abs. 1 SprengG 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-71 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis 
nach § 27 Abs. 1 SprengG 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr. 

12.20.03.10-71 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer 
Erlaubnis, einer Ausfertigung oder eines 

102,00 € 12.20.03.10-72 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer 
Erlaubnis, einer Ausfertigung oder eines 

115,00 € Gebührenerhöhung/ 
neue Nr.  
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

Befähigungsscheines (§ 35 Abs. 2 SprengG) zuzügl. der Kosten für 
die Bekanntmachung 

(Bundesanzeiger) 

Befähigungsscheines (§ 35 Abs. 2 
SprengG)  
 

zuzügl. der Kosten für 
die Bekanntmachung 

(Bundesanzeiger) 

12.20.03.10-72 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene 
Erlaubnisse und Befähigungsscheine 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-73 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene 
Erlaubnisse und Befähigungsscheine 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr. 

12.20.03.10-73 Ausstellung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 21 
Abs. 3 SprengG 

57,00 € 12.20.03.10-74 Ausstellung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 
21 Abs. 3 SprengG 

64,00 € Gebührenerhöhung/ 
neue Nr. 

12.20.03.10-74 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis 
oder eines Befähigungsscheines (§ 34 
SprengG) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-75 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis 
oder eines Befähigungsscheines (§ 34 
SprengG) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr. 

 Erlaubnisse im pyrotechnischen Bereich   Erlaubnisse im pyrotechnischen 
Bereich 

  

12.20.03.10-75 Genehmigung von Kleinstfeuerwerken / 
Klassen 1 + 2 

31,00 € 12.20.03.10-76 Genehmigung von Kleinstfeuerwerken / 
Klassen 1 + 2 

36,00 € Gebührenerhöhung/ 
neue Nr. 

12.20.03.10-76 Genehmigung von Großfeuerwerken (je nach 
Aufwand) 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-77 Genehmigung von Großfeuerwerken (je 
nach Aufwand) 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr.  

12.20.03.10-77 Genehmigung für die Aufstellung eines 
Containers zur Lagerung pyrotechnischer 
Gegenstände 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-78 Genehmigung für die Aufstellung eines 
Containers zur Lagerung pyrotechnischer 
Gegenstände 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr.  

12.20.03.10-78 Sonstige sprengstoffrechtliche 
Amtshandlungen im Interesse oder auf 
Veranlassung des Gebührenschuldners 

76,00 € / Std. 12.20.03.10-79 Sonstige sprengstoffrechtliche 
Amtshandlungen im Interesse oder auf 
Veranlassung des Gebührenschuldners 

86,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
neue Nr.  

12.20.04 Führung des Gewerberegisters 12.20.04 Führung des Gewerberegisters 

12.20.04-01 Bearbeitung einer Gewerbeanmeldung 45,00 € 12.20.04-01 Bearbeitung einer Gewerbeanmeldung 50,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.04-02 Bearbeitung einer Gewerbeummeldung 30,00 € 12.20.04-02 Bearbeitung einer Gewerbeummeldung 35,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.04-03 Bearbeitung einer Gewerbeabmeldung 30,00 € 12.20.04-03 Bearbeitung einer Gewerbeabmeldung 35,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.04-04 Bestätigung aus dem Gewerberegister 12,00 € 12.20.04-04 Bestätigung aus dem Gewerberegister 13,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.04-05 Gewerbeauskunft aus dem Gewerberegister  20,00 € 12.20.04-05 Gewerbeauskunft aus dem 
Gewerberegister  

25,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen 

12.20.05-01 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 57,00 € / Std. 12.20.05-01 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.05-02 Befristete Gaststättenerlaubnis bis zu einem 
Jahr (§ 3 II GastG) 

57,00 € / Std. 12.20.05-02 Befristete Gaststättenerlaubnis bis zu 
einem Jahr (§ 3 II GastG) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.05-03 Vorläufige Gaststättenerlaubnis 57,00 € / Std. 12.20.05-03 Vorläufige Gaststättenerlaubnis 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
12.20.05-04 Vorläufige Gaststättenerlaubnis express 57,00 € / Std. 12.20.05-04 Vorläufige Gaststättenerlaubnis express 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
12.20.05-05 Außenbewirtschaftung neu 57,00 € / Std. 12.20.05-05 Außenbewirtschaftung neu 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
12.20.05-06 Stellvertretererlaubnis  57,00 € / Std. 12.20.05-06 Stellvertretererlaubnis  62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
12.20.05-07 Vorläufige Stellvertretererlaubnis 57,00 € /Std. 12.20.05-07 Vorläufige Stellvertretererlaubnis 62,00 € /Std. Erhöhung Stundensatz 
12.20.05-08 Zurückziehung eines gaststätten- oder 

jugendschutzrechtlichen Antrags durch den 
Antragsteller 

57,00€ / Std. 12.20.05-08 Zurückziehung eines gaststätten- oder 
jugendschutzrechtlichen Antrags durch 
den Antragsteller 

62,00€ / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 

12.20.06-01 Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage 57,00 € / Std. 12.20.06-01 Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-02 Regelmäßige Sperrzeitverkürzung (pro 
Monat) 

57,00 € / Std. 12.20.06-02 Regelmäßige Sperrzeitverkürzung (pro 
Monat) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-03 Sperrzeitverkürzung Jahresgebühr 57,00 € / Std. 12.20.06-03 Sperrzeitverkürzung Jahresgebühr 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-04 Gestattungen (§ 12 GastG) 45,00 - 1.000,00 € 12.20.06-04 Gestattungen (§ 12 GastG) 45,00 - 1.000,00 € Gebührenrahmen 
gleichbleibend 

12.20.06-05 Bestätigungen Besenwirtschaft 38,00 € 12.20.06-05 Bestätigungen Besenwirtschaft 41,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.06-06 Befreiung vom Tanzverbot nach § 5 JuSchG 38,00 € 12.20.06-06 Befreiung vom Tanzverbot nach § 5 
JuSchG 

41,00 € Gebührenerhöhung 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

12.20.06-07 Anordnung von gaststätten- oder 
jugendschutzrechtlicher Auflagen 

57,00 € / Std. 12.20.06-07 Anordnung von gaststätten- oder 
jugendschutzrechtlicher Auflagen 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-08 Versagung (Ablehnung) gaststätten-
rechtlicher Anträge oder Anträge auf 
Befreiungen nach dem Sonn- und 
Feiertagsgesetz oder Jugendschutzgesetz 

57,00 € / Std. 

 
12.20.06-08 Versagung (Ablehnung) gaststätten-

rechtlicher Anträge oder Anträge auf 
Befreiungen nach dem Sonn- und 
Feiertagsgesetz oder Jugendschutzgesetz 

62,00 € / Std. 

 
Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-09 Widerruf oder Rücknahme gaststätten- oder 
jugendschutzrechtlicher Erlaubnisse 
(einschließlich Schließungsverfahren § 15 I 
GewO) 

57,00 € / Std. 

 
12.20.06-09 Widerruf oder Rücknahme gaststätten- 

oder jugendschutzrechtlicher Erlaubnisse 
(einschließlich Schließungsverfahren § 15 
I GewO) 

62,00 € / Std. 

 
Erhöhung Stundensatz 

12.20.06-10 Weitere gaststätten- oder 
jugendschutzrechtliche Entscheidungen und 
Verfügungen 

57,00 € / Std. 12.20.06-10 Weitere gaststätten- oder 
jugendschutzrechtliche Entscheidungen 
und Verfügungen 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 

12.20.07-01 Erteilung einer Reisegewerbekarte 49,00 € /Std. 12.20.07-01 Erteilung einer Reisegewerbekarte 54,00 € /Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-02 Erteilung einer Zweitschrift der 
Reisegewerbekarte 

49,00 € /Std. 12.20.07-02 Erteilung einer Zweitschrift der 
Reisegewerbekarte 

54,00 € /Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-03 Ergänzung/Erweiterung/Verlängerung 
einer Reisegewerbekarte 

49,00 € /Std. 12.20.07-03 Ergänzung/Erweiterung/Verlängerung 
einer Reisegewerbekarte 

54,00 € /Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-04 Befreiung von der Reisegewerbekarten- 
pflicht 

49,00 € /Std. 12.20.07-04 Befreiung von der Reisegewerbekarten- 
pflicht 

54,00 € /Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-05 Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte 57,00 € / Std. 12.20.07-05 Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-06 Befreiung / Ausnahmegenehmigung 
nach dem Ladenöffnungsgesetz (LadÖG) 

57,00 € / Std. 12.20.07-06 Befreiung / Ausnahmegenehmigung 
nach dem Ladenöffnungsgesetz (LadÖG) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-07 Wiedergestattung (§ 35 VI GewO) 57,00 € / Std. 12.20.07-07 Wiedergestattung (§ 35 VI GewO) 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-08 Bewachungserlaubnis 57,00 € / Std. 12.20.07-08 Bewachungserlaubnis 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-09 Versteigerererlaubnis  57,00 € / Std. 12.20.07-09 Versteigerererlaubnis  62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-10 Öffentliche Bestellung von  
Versteigerern 

57,00 € / Std. 12.20.07-10 Öffentliche Bestellung von  
Versteigerern 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-11 Pfandleiher-Erlaubnis 57,00 € / Std. 12.20.07-11 Pfandleiher-Erlaubnis 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-12 Spielhallenerlaubnis 57,00 € / Std. 12.20.07-12 Spielhallenerlaubnis 500,00 – 2.000,00 € Umstellung auf 
Rahmengebühr wegen 
wirtschaftlichem Vorteil 

12.20.07-13 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten  
mit Gewinnmöglichkeit 

57,00 € / Std. 12.20.07-13 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten  
mit Gewinnmöglichkeit 

500,00 – 2.000,00 € Umstellung auf 
Rahmengebühr wegen 
wirtschaftlichem Vorteil  

12.20.07-14 Bestätigung der Geeignetheit des 
Aufstellungsortes von Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit 

57,00 € / Std. 12.20.07-14 Bestätigung der Geeignetheit des 
Aufstellungsortes von Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit 

62,00 – 500,00 € Umstellung auf 
Rahmengebühr wegen 
wirtschaftlichem Vorteil  

12.20.07-15 Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen 
Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33d GewO) 

57,00 € / Std. 12.20.07-15 Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen 
Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33d 
GewO) 

500,00 – 2.000,00 € Umstellung auf 
Rahmengebühr wegen 
wirtschaftlichem Vorteil  

12.20.07-16 Erlaubnis nach dem Prostitutions- 
schutzgesetz (ProstSchG) 

57,00 € / Std. 12.20.07-16 Erlaubnis nach dem Prostitutions- 
schutzgesetz (ProstSchG) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-17 Personendarbietungserlaubnis  
(§ 33 a GewO) 

57,00 € / Std. 12.20.07-17 Personendarbietungserlaubnis  
(§ 33 a GewO) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.07-18 Zurückziehung eines gewerbe-, spiel- 
oder prostituiertenschutzrechtlichen 
Antrags durch den Antragsteller 

57,00 € / Std. 12.20.07-18 Zurückziehung eines gewerbe-, spiel- 
oder prostituiertenschutzrechtlichen 
Antrags durch den Antragsteller 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 

12.20.08-01 Kostenbescheid für die Nachschau im Betrieb 
nach dem ProstSchG 

57,00 € / Std. 12.20.08-01 Kostenbescheid für die Nachschau im 
Betrieb nach dem ProstSchG 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

12.20.08-02 Zuverlässigkeitsprüfung nach dem 
ProstSchG (außerhalb Erlaubnisverfahren) 

57,00 € / Std. 12.20.08-02 Zuverlässigkeitsprüfung nach dem 
ProstSchG (außerhalb Erlaubnisverfahren) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-03 Überprüfung von Bewachungspersonal 
(Beschäftigten) 

38,00 € 12.20.08-03 Überprüfung von Bewachungspersonal 
(Beschäftigten) 

51,00 € Gebührenerhöhung 

12.20.08-04 Beschäftigungsverbote einschl. vorheriger 
Überprüfung 

57,00 € / Std. 12.20.08-04 Beschäftigungsverbote einschl. vorheriger 
Überprüfung 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-05 Anordnungen von gewerbe-, spiel und 
prostitutionsschutzrechtlichen Auflagen 
(Untersagungen, Beschäftigungsverbote, 
etc.) 

57,00 € / Std. 12.20.08-05 Anordnungen von gewerbe-, spiel und 
prostitutionsschutzrechtlichen Auflagen 
(Untersagungen, Beschäftigungsverbote, 
etc.) 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-06 Versagung (Ablehnung) gewerbe-, spiel oder 
prostituiertenschutzrechtlicher Anträge 

57,00 € / Std. 12.20.08-06 Versagung (Ablehnung) gewerbe-, spiel 
oder prostituiertenschutzrechtlicher 
Anträge 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-07 Widerruf oder Rücknahme gewerbe-, spiel 
oder prostituiertenschutzrechtlicher Anträge 

57,00 € / Std. 12.20.08-07 Widerruf oder Rücknahme gewerbe-, spiel 
oder prostituiertenschutzrechtlicher 
Anträge 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-08 Weitere gewerbe-, spiel und 
prostituiertenschutzrechtliche 
Entscheidungen und Verfügungen 

57,00 € / Std. 12.20.08-08 Weitere gewerbe-, spiel und 
prostituiertenschutzrechtliche 
Entscheidungen und Verfügungen 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-09 Gewerbeuntersagung 57,00 € / Std. 12.20.08-09 Gewerbeuntersagung 57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.20.08-10 Betriebsuntersagung nach der 
Handwerksordnung 

57,00 € / Std. 12.20.08-10 Betriebsuntersagung nach der 
Handwerksordnung 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.21 Verkehrswesen 12.21 Verkehrswesen 

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 

12.21.03-01 Entfernung von abgemeldeten und 
ordnungswidrig geparkten Fahrzeugen 

61,00 € / Std. 
zuzügl. der 

tatsächlichen Kosten 
des Abschlepp-
unternehmens 

12.21.03-01 Entfernung von abgemeldeten und 
ordnungswidrig geparkten Fahrzeugen 

61,00 € / Std. 
zuzügl. der 

tatsächlichen Kosten 
des Abschlepp-
unternehmens 

Keine Änderung 

12.22 Einwohnerwesen 12.22 Einwohnerwesen 

12.22.01 Meldeangelegenheiten  12.22.01 Meldeangelegenheiten   

12.22.01-01 einfache Meldeauskunft (§ 44 BMG) 7,50 € 12.22.01-01 einfache Meldeauskunft (§ 44 BMG) 7,50 € Keine Änderung 

12.22.01-02 elektronische einfache Auskunft über das 
Meldeportal (§ 49 Abs. 3 BMG i.V. m.  
§ 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) 

8,09 € 12.22.01-02 elektronische einfache Auskunft über das 
Meldeportal (§ 49 Abs. 3 BMG i.V. m.  
§ 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) 

8,09 € Gebühr einheitlich 
geregelt 

12.22.01-03 erweiterte Meldeauskunft (§ 45 BMG) 15,00 € 12.22.01-03 erweiterte Meldeauskunft (§ 45 BMG) 15,00 € Gebühr gleichbleibend,  
lt. Bürgeramt angemessen  

12.22.01-04 Gruppenauskunft (§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 
BMG), jeweils für jede Person, auf die sich 
die Auskunft erstreckt 

2,50 € 12.22.01-04 Erteilung einer Auskunft über Eintragung 
im Melderegister je Fall  

20,00 € Neue Leistung 

12.22.01-05 Gruppenauskunft nach 12.22.01-04 
die mit Hilfe der automatischen 
Datenverarbeitung gegeben  
gegeben wird 

49,00 € / Std. 12.22.01-05 Gruppenauskunft (§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 
BMG), jeweils für jede Person, auf die sich 
die Auskunft erstreckt 

3,00 € Gebührenerhöhung 

12.22.01-06 Ausstellung von einer einfachen, erweiterten 
oder internationalen Meldebescheinigung 

7,50 € 12.22.01-06 Gruppenauskunft nach 12.22.01-05 die mit 
Hilfe der automatischen Datenverarbeitung 
gegeben wird 

57,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.22.01-07 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige 
sowie die Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 
BMG) 

 12.22.01-07 Ausstellung von einer einfachen 
Meldebescheinigung (§ 18 Abs. BMG) 

7,50 € Gebühr gleichbleibend 

12.22.01-08 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)  12.22.01-08 Ausstellung von einer erweiterten oder 
internationalen Meldebescheinigung 

15,00 € Neue Leistung 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

(§ 18 Abs. 2 BMG) 

12.22.01-09 die Berichtigung und Ergänzung des 
Melderegisters (§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 
BMG) 

 12.22.01-09 die Bearbeitung einer Meldung oder 
Anzeige sowie die Meldebestätigung (§ 24 
Abs. 2 BMG) 

  

12.22.01-10 die Löschung von Daten und Hinweisen (§§ 
14 und 15 BMG)  

 12.22.01-10 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 
BMG) 

  

12.22.01-11 die Unterrichtung des Betroffenen über die zu 
seiner Person erteilten erweiterten 
Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG) 

 12.22.01-01 die Berichtigung und Ergänzung des 
Melderegisters (§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 
BMG) 

  

12.22.01-12 die Einrichtung von Übermittlungssperren 
nach § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 Satz 2 und § 
50 Abs. 5 BMG) sowie von  
Auskunftssperren nach § 51 BMG und 
bedingten Sperrvermerken nach § 52 BMG 

 12.22.01-12 die Löschung von Daten und Hinweisen 
(§§ 14 und 15 BMG)  

  

12.22.01-13 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 
3 Satz 2 BMG 

 12.22.01-13 die Unterrichtung des Betroffenen über die 
zu seiner Person erteilten erweiterten 
Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG) 

  

12.22.01-14 Datenübermittlungen und Auskünfte 
zwischen den Meldebehörden nach § 33 
BMG 

 12.22.01-14 die Ausstellung einer elektronischen 
Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 3 BMG) 

 Neue Leistung 

12.22.01-15 Datenübermittlungen und Auskünfte an 
andere öffentliche Stellen im Inland nach § 
34 BMG 

 12.22.01-15 die Einrichtung von Übermittlungssperren 
nach § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 Satz 2 und § 
50 Abs. 5 BMG) sowie von  
Auskunftssperren nach § 51 BMG und 
bedingten Sperrvermerken nach § 52 
BMG 

  

12.22.01-16 Datenübermittlungen und Auskünfte an 
andere öffentliche Stellen im Inland nach § 
34 BMG 

 12.22.01-16 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 BMG 

  

   12.22.01-17 Datenübermittlungen und Auskünfte 
zwischen den Meldebehörden nach § 33 
BMG 

  

   12.20.01-18 Datenübermittlungen und Auskünfte an 
andere öffentliche Stellen im Inland nach § 
34 BMG 

  

   12.20.01-19 die Auskunft an den Wohnungsgeber nach 
§ 50 Abs. 4 BMG 

  

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher 
Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden 

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für 
andere Behörden 

12.22.04-01 Sonstige Bescheinigung der Meldebehörde je 
Bescheinigung (werden mehrere 
gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig 
beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für 
jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte): 

7,50 € 12.22.04-01 Sonstige Bescheinigung der 
Meldebehörde je Bescheinigung (werden 
mehrere gleichlautende Bescheinigungen 
gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die 
Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf 
die Hälfte): 

9,00 € Gebührenerhöhung 

12.22.04-02 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde 49,00 € / Std. 12.22.04-02 Sonstige Amtshandlungen der 
Meldebehörde 

57,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

12.23 Personenstandswesen 12.23 Personenstandswesen 

 12.23.02 
 

Eheanmeldung und Eheschließung 

 12.23.02-01 Trauung außerhalb der Diensträume -
Engelbergturm 

100,00 € Bisher nicht geregelt  
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

 12.23.02-02 Trauung außerhalb der Diensträume -
Stadtmuseum 

40,00 € Bisher nicht geregelt 

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen 

12.23.04-01 Bearbeitungsgebühr Rückstellung Sterbefälle 27,00 € Entfällt, Leistung landesrechtlich geregelt 

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern 
einschl. Testamentsverzeichnis 

 12.23.05 Fortführung von 
Personenstandsregistern einschl. 
Testamentsverzeichnis 

  

12.23.05-01 Kirchenaustritt 35,00 € 12.23.05-01 Kirchenaustritt 40,00 € Gebührenerhöhung 

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 

12.23.07-01 Mehrsprachige Übersetzungshilfe  12,00 € Entfällt, Leistung landesrechtlich geregelt 

12.23.07-02 Ausstellung eines Leichenpasses 
(§§ 44 und 25 Bestattungsgesetz) 

25,00 € 12.23.07-01 Ausstellung eines Leichenpasses 
(§§ 44 und 25 Bestattungsgesetz) 

30,00 € Gebührenerhöhung und 
neue Nummer 

12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 

12.23.08-01 Kostenerstattungsbescheid nach Anordnung 
der Bestattung durch die Ortspolizeibehörde 

77,00 € / Std. 12.23.08-01 Kostenerstattungsbescheid nach 
Anordnung der Bestattung durch die 
Ortspolizeibehörde 

88,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.23.08-02 Durchführung einer Nachlasssicherung 
durch die Ortspolizeibehörde 

77,00 € / Std. 12.23.08-02 Durchführung einer Nachlasssicherung 
durch die Ortspolizeibehörde 

79,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.23.08-03 Aufbewahrung von Gegenständen, 
Dokumenten etc. pro Fall und pro 
angefangener Monat durch die 
Ortspolizeibehörde 

77,00 € 12.23.08-03 Aufbewahrung von Gegenständen, 
Dokumenten etc. pro Fall und pro 
angefangener Monat durch die 
Ortspolizeibehörde 

79,00 € / Std. Gebührenerhöhung 

12.23.09 Behördliche Namensänderungen 12.23.09 Behördliche Namensänderungen 

12.23.09-01 Änderung oder Feststellung eines 
Familiennamens oder Vornamens 

120,00 – 1.000,00 € 12.23.09-01 Änderung oder Feststellung eines 
Familiennamens oder Vornamens 

120,00 – 1.000,00 € Keine Änderung 

 

 Gebührensatzung des Stadtarchivs Leonberg vom 
01.07.2003 

25.21  Archiv 

   25.21.02 Benutzerdienst   

1 Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu 
erforderlichen Ermittlungen für jede 
angefangene Viertelstunde 

8,00 € 
 

25.21.02-01 Schriftliche Auskünfte einschließlich der 
dazu erforderlichen Ermittlungen für jede 
angefangene Viertelstunde 

19,00 € Erhöhung Stundensatz 

2 Ermittlungen bestimmter Archivalien oder 
sonstiger Sammlungsgegenstände in den 
Archivbeständen für jede angefangene 
Viertelstunde 

8,00 € 
 

25.21.02-02 Ermittlungen bestimmter Archivalien oder 
sonstiger Sammlungsgegenstände in den 
Archivbeständen für jede angefangene 
Viertelstunde 

19,00 € Erhöhung Stundensatz 

3 
 

Abschrift von Archivalien für jede 
angefangene Viertelstunde 

8,00 € 
 

25.21.02-03 Abschrift von Archivalien für jede 
angefangene Viertelstunde 

19,00 € Erhöhung Stundensatz 

4.1 Anfertigung von Fotokopien  
DIN A4 
DIN A3 

 Unter 10.00.09-04 
-07 

4.2 Scannen von Archivalien, Bildern usw. bis 
DIN A4, pro Stück  

2,50 € 25.21.02-04 Reproduktion/Scannen von Archivalien, 
Bildern usw.  

Erste Ausfertigung 
5,00 €, jede weitere 
Ausfertigung 0,50 € 

Gebührenerhöhung 

4.3 Reproduktion mit der digitalen Kamera,  
pro Aufnahme  

2,50 € Leistung entfällt 

4.4. Bereitstellung digitalisierter Archivalien, Bilder 
usw.  

  

4.4.1 per E-Mail  2,50 € 25.21.02-05 Bereitstellung digitaler Archivalien per E-
Mail  

5,00 € Gebührenerhöhung 

4.4.2 auf Datenträger pro Medium  
zuzüglich Versandkosten 

5,00 € Leistung entfällt 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

4.5 Reproduktion auf Fotopapier, Diapositive 
usw., auch Abzüge bereits vorhandener 
Negative 
Bearbeitungsgebühr je Fotoauftrag  
zuzüglich die der Stadt vom Fotogeschäft in 
Rechnung gestellten Kosten 

5,00 € Grundgebühr 
zuzüglich 

Bearbeitungsgebühr 
0,50 € pro Abbildung 

 
 

Leistung entfällt 

5 Einmalige Nutzung einer Reproduktion von 
Archivalien, Bildern usw.  

  Einmalige Nutzung einer Reproduktion von 
Archivalien, Bildern usw.  

  

5.1 in Büchern, Broschüren, Zeitungen und 
Zeitschriften; Vervielfältigungen durch CD-
Rom, Videokassetten usw.  

30,00 € 25.21.02-06 in Büchern, Broschüren, Zeitungen und 
Zeitschriften; 

60,00 € Gebührenerhöhung 

5.2 Erhöhte Sätze   Erhöhte Sätze   

5.2.1 bei Abdruck der Reproduktion auf Titelseite 
Vorsatzblatt, Schutzumschlag 

das 1,5-fache der 
Gebühr nach 5.1 

25.21.02-07 bei Abdruck der Reproduktion auf 
Titelseite Vorsatzblatt, Schutzumschlag 

das 1,5-fache der 
Gebühr nach  
25.21.02-06 

Gebührenerhöhung 

5.2.2 in Kalendern, auf Plakaten, Ansichtskarten, 
Glückwunschkarten 

das 2-fache der Gebühr 
nach 5.1 

25.21.02-08 in Kalendern, auf Plakaten, Ansichtskarten das 2-fache der 
Gebühr nach  
25.21.02-06 

Gebührenerhöhung 

5.2.3 zu Werbezwecken das 3-fache der Gebühr 
nach 5.1 

25.21.02-09 zu Werbezwecken das 3-fache der 
Gebühr nach 
25.21.02-06 

Gebührenerhöhung 

6 Wiedergabe von Archivalien 
(auch Fotos, Bilder, Karten, Pläne, Filme, 
Tondokumente) in Filmen, Fernseh- und 
Tonaufzeichnungen, je angefangene 
Wiedergabeminute 

25,00 – 250,00 € 25.21.02-10 Wiedergabe von Archivalien 
(auch Fotos, Bilder, Karten, Pläne, Filme, 
Tondokumente) in Filmen, Fernseh-. und 
Tonaufzeichnungen, je angefangene 
Wiedergabeminute 

50,00 – 500,00 € Gebührenrahmen 
geändert 

7 Internetnutzung von Archivalien (auch Fotos, 
Bilder, Karten, Pläne, Filme, Tondokumente) 

  Internetnutzung von Archivalien (auch 
Fotos, Bilder, Karten, Pläne, Filme, 
Tondokumente) 

  

7.1 3 Monate 51,00 € 25.21.02-11 3 Monate 56,00 € Gebührenerhöhung 

7.2 6 Monate 77,00 € 25.21.02-12 6 Monate 84,00 € Gebührenerhöhung 

7.3 12 Monate 102,00 € 25.21.02-13 12 Monate 112,00 € Gebührenerhöhung 

7.4 Zuschlag für Homepage das 0,5-fache der 
Gebühr nach 7.1 bis 7.3 

25.21.02-14 Zuschlag für Homepage das 0,5-fache der 
Gebühr nach 25.21.02-

11 bis 25.21.02-14 

 

8 Vermittlung örtlicher Geschichte  Entfällt, Leistungen werden seit geraumer Zeit über das Referat für Wirtschaftsförderung und Citymanagement 
abgewickelt. Keine Regelung in Satzung nötig.  8.1 Teilnahme an Veranstaltungen wie z.B. in der 

Reihe „Kennen Sie Leonberg?“ pro Person 
4,00 – 6,00 € 

8.2 Vorträge durch Archivpersonal 75,00 – 150,00 € 

8.3 Stadtführungen durch Archivpersonal richtet sich nach den 
Honoraren des 

Stadtmarketings 

 

28.10 Sonstige Kulturpflege  28.10 Sonstige Kulturpflege  

28.10.02 Eigene Projekte (Pferdemarkt)  28.10.02 Eigene Projekte (Pferdemarkt)   

28.10.02-01 Festsetzung Jahrmarkt 57,00 € / Std. 28.10.02-01 Festsetzung Jahrmarkt 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

28.10.02-02 Festsetzung Volksfest 57,00 € / Std. 28.10.02-02 Festsetzung Volksfest 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 
Verkehrsplanung und Stadterneuerung 

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 
Stadterneuerung 

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote  51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote   

51.10.11-01 Vorkaufsrechte - Negativzeugnisse  
§ 28 Abs. 1 BauGB 

50,00 € 51.10.11-01 Vorkaufsrechte - Negativzeugnisse  
§ 28 Abs. 1 BauGB 

70,00 € Gebührenerhöhung, 
da mehrstufiger Prozess 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

51.10.11-02 Rechtsverfahren und Gebote nach BauGB 
(§§ 175-179 BauGB) 

60,00 € / Std. 51.10.11-02 Rechtsverfahren und Gebote nach BauGB 
(§§ 175-179 BauGB) 

84,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz- 
Zuständigkeit bei 
Planungsamt 

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und 
Grundlagen 

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  

 Abgabe unbeglaubigter analoger Pläne als 
PDF oder in gedruckter Form 
(Bebauungspläne Auszüge aus Gewerken 
des Geoinformationssystems u. ä.) Betrag je 
Ausfertigung: 

Leistungen und 
Gebührensätze 

lt. Handlungsempfehlung 
des Städtetags 

BW vom 13.12.2018 

 Abgabe unbeglaubigter analoger Pläne als 
PDF oder in gedruckter Form 
(Bebauungspläne Auszüge aus Gewerken 
des Geoinformationssystems u. ä.) Betrag 
je Ausfertigung: 

 Leistungen und 
Gebührensätze 
lt. Handlungsempfehlung 
des Städtetags 
BW vom 04.12.2022 

51.11.07-01 -Format DIN A 4 25,00 € 51.11.07-01 -Format DIN A 4 25,00 € 

51.11.07-02 -Format DIN A 3 30,00 € 51.11.07-02 -Format DIN A 3 30,00 € 

51.11.07-03 -Format DIN A 2 40,00 € 51.11.07-03 -Format DIN A 2 40,00 € 

51.11.07-04 -Format DIN A 1 50,00 € 51.11.07-04 -Format DIN A 1 50,00 € 

51.11.07.05 -Format DIN A 0 70,00 € 51.11.07.05 -Format DIN A 0 70,00 € 

51.11.07-06 Textteil des Bebauungsplanes als PDF oder 
in gedruckter Form (je Ausfertigung) 

10,00 € 51.11.07-06 Textteil des Bebauungsplanes als PDF 
oder in gedruckter Form (je Ausfertigung) 

10,00 € Leistung und 
Gebührensatz 
lt. Handlungsempfehlung 
des Städtetags BW vom 
04.12.2022 

51.11.07-07 Abgabe digitaler Daten aus dem 
Geoinformationssystem der Stadt Leonberg 
im Format DWG- bzw. DXF 

30,00 € 51.11.07-07 Abgabe digitaler Daten aus dem 
Geoinformationssystem der Stadt 
Leonberg im Format DWG- bzw. DXF 

30,00 € Leistung und 
Gebührensatz 
lt. Handlungsempfehlung 
des Städtetags BW vom 
04.12.2022 

51.11.07-08 bei genordetem rechteckigem Datenabruf pro 
angefangene 40.000 m² je Gewerk 
Die Mindestgebühr beträgt pro Auftrag: 

50,00 € 51.11.07-08 bei genordetem rechteckigem Datenabruf 
pro angefangene 40.000 m² je Gewerk 
Die Mindestgebühr beträgt pro Auftrag: 

50,00 € Leistung und 
Gebührensatz 
lt. Handlungsempfehlung 
des Städtetags BW vom 
13.12.2022 

51.11.07-09 bei Sonderwünschen (selektive Auswertung, 
Sonderkarten u. ä.) erhöht sich die 
Mindestgebühr um den erforderlichen 
Zeitaufwand. 

75,00 € / Std. 51.11.07-09 bei Sonderwünschen (selektive 
Auswertung, Sonderkarten u. ä.) erhöht 
sich die Mindestgebühr um den 
erforderlichen Zeitaufwand. 

87,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

 Gebühren- und auslagenfrei sind:    Gebühren- und auslagenfrei sind:  

51.11.07-10 - der Abruf von Daten, die über das 
Geoportal LeoMAPS bzw. den 
Planungsinformations-und -
beteiligungsserver Bauleitplanverfahren zu 
Verfügung gestellt werden. 

 51.11.07-10 - der Abruf von Daten, die über das 
Geoportal LeoMAPS bzw. den 
Planungsinformations-und -
beteiligungsserver Bauleitplanverfahren zu 
Verfügung gestellt werden. 

 Keine Änderungen 

51.10.07-11 - die Abgabe von Daten für städtische 
Auftragnehmer 

 51.10.07-11 - die Abgabe von Daten für städtische 
Auftragnehmer 

 Keine Änderungen 

51.10.07-12 - die Abgabe von Daten sofern ein 
städtisches Interesse an der Weitergabe 
besteht 

 51.10.07-12 - die Abgabe von Daten sofern ein 
städtisches Interesse an der Weitergabe 
besteht 

 Keine Änderungen 

51.11.10 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  51.11.10 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  

51.11.10-01 Auskunft aus der Kaufpreissammlung 72,00 € 51.11.10-01 Auskunft aus der Kaufpreissammlung 84,00 € Gebührenerhöhung 

51.11.10-02 Auskunft über Bodenrichtwerte 72,00 € 51.11.10-02 Auskunft über Bodenrichtwerte 84,00 € Gebührenerhöhung 

52.10 Bauordnung 52.10 Bauordnung 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

 Die Baukosten (Bauwert) sind zu ermitteln nach DIN 276 (Kostengruppen 
300 und 400) in der jeweils gültigen Fassung. Dabei sind die 
durchschnittlichen Kostenkennwerte (einschließlich Umsatzsteuer) nach 
Baukostenindex (BKI), veröffentlicht vom Baukosteninformationszentrum 
Deutscher Architekten. 

 Die Baukosten (Bauwert) sind zu ermitteln nach DIN 276 (Kostengruppen 300 und 400) in der 
jeweils gültigen Fassung. Dabei sind die durchschnittlichen Kostenkennwerte (einschließlich 
Umsatzsteuer) nach Baukostenindex (BKI), veröffentlicht vom Baukosteninformationszentrum 
Deutscher Architekten. 

52.10.01 Bauvoranfrage 52.10.01 Bauvoranfrage 

52.10.01-01 Bauvorbescheid inkl. Auskunft und 
Beratung (§ 57 LBO) 

0,3 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.01-01 Bauvorbescheid inkl. Auskunft und 
Beratung (§ 57 LBO) 

0,3 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.01-02 wenn der Gebührenberechnung die 
Baukosten nicht zugrunde gelegt werden 
können 

200,00 - 6.000,00 € 52.10.01-02 wenn der Gebührenberechnung die 
Baukosten nicht zugrunde gelegt werden 
können 

200,00 - 6.000,00 € Keine Änderungen 

52.10.02-03 Angrenzerermittlung im Bauvoranfrage -
verfahren je Antrag (§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. WEG-
Verwaltung 

52.10.02-03 Angrenzerermittlung im Bauvoranfrage -
verfahren je Antrag (§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. 
WEG-Verwaltung 

Keine Änderungen 

52.10.02-04 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.01 1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

52.10.02-04 Verlängerung von Bescheiden nach 
52.10.01 

1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

Keine Änderungen 

52.10.02-05 Zurückweisung, Rücknahme oder Ablehnung 
von Anträgen nach Ziffer 52.10.03 

150,00 - 10.000,00 € 52.10.02-05 Zurückweisung, Rücknahme oder 
Ablehnung 
von Anträgen nach Ziffer 52.10.03 

200,00 - 10.000,00 € Gebührenrahmen 
geändert 

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 

52.10.02-01 Genehmigung von Anlagen und 
Einrichtungen, Abbruchgenehmigungen 

0,6 % der Bau-/ 
Abbruchkosten,  
mind. 200,00 € 

52.10.02-01 Genehmigung von Anlagen und 
Einrichtungen, Abbruchgenehmigungen 

0,6 % der Bau-/ 
Abbruchkosten,  
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen  

52.10.02-02 wie 52.10.02-01, wenn der 
Gebührenberechnung die Bau- / 
Abbruchkosten nicht zugrunde gelegt werden 
können 

200,00 - 6.000,00 € 52.10.02-02 wie 52.10.02-01, wenn der 
Gebührenberechnung die Bau- / 
Abbruchkosten nicht zugrunde gelegt 
werden können 

200,00 - 6.000,00 € Keine Änderungen 

52.10.02-03 Genehmigung von Werbeanlagen 
pro Ansichtsfläche 

100,00 - 2.500,00 € 52.10.02-03 Genehmigung von Werbeanlagen 
pro Ansichtsfläche 

100,00 - 2.500,00 € Keine Änderungen 

52.10.02-04 Genehmigung von Anlagen und 
Einrichtungen 

0,5 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-04 Genehmigung von Anlagen und 
Einrichtungen 

0,5 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.02-05 wie 52.10.02-04, wenn der 
Gebührenberechnung die Bau-  
kosten nicht zugrunde gelegt werden können 

200,00 - 6.000,00 € 52.10.02-05 wie 52.10.02-04, wenn der 
Gebührenberechnung die Bau-  
kosten nicht zugrunde gelegt werden 
können 

200,00 - 6.000,00 € Keine Änderungen 

52.10.02-06 Teilbaugenehmigung 0,15 % der 
Teilbaukosten, mind. 

200,00 € 

52.10.02-06 Teilbaugenehmigung 0,15 % der 
Teilbaukosten, mind. 

200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.02-07 Erteilung der Zustimmung (§ 70 LBO) 0,6 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

52.10.02-07 Erteilung der Zustimmung (§ 70 LBO) 0,6 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.02-08 Teilbaufreigabe (halber Roter Punkt) 100,00 - 300,00 € 52.10.02-08 Teilbaufreigabe (halber Roter Punkt) 130,00 - 300,00 € Gebührenrahmen 
geändert 

52.10.02-09 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung 50,00 - 10.000,00 €  52.10.02-09 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung 70,00 - 10.000,00 €  Gebührenrahmen 
geändert 

52.10.02-10 Angrenzerermittlung im 
Baugenehmigungsverfahren je Antrag (§ 55 
LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. WEG-
Verwaltung 

52.10.02-10 Angrenzerermittlung im 
Baugenehmigungsverfahren je Antrag (§ 
55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. 
WEG-Verwaltung 

Keine Änderungen 

52.10.02-11 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.02 1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

52.10.02-11 Verlängerung von Bescheiden nach 
52.10.02 

1/3 der Gebühr des 
Ausgangs-bescheides 

Keine Änderungen 

52.10.02-12 Zurückweisung, Rücknahme oder  
Ablehnung von Anträgen nach 52.10.02 

150,00 - 10.000,00 € 52.10.02-12 Zurückweisung, Rücknahme oder  
Ablehnung von Anträgen nach 52.10.02 

150,00 - 10.000,00 € Keine Änderungen 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 

52.10.03-01 Mitteilung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO 0,2 % der Baukosten 
mind. 200,00 € 

52.10.03-01 Mitteilung nach § 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO 0,2 % der Baukosten 
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.03-02 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO 0,1 % der Baukosten 
mind. 200,00 € 

52.10.03-02 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO 0,1 % der Baukosten 
mind. 200,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.03-03 Angrenzerermittlung im 
Kenntnisgabeverfahren je Antrag (§ 55 LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. WEG-
Verwaltung 

52.10.03-03 Angrenzerermittlung im 
Kenntnisgabeverfahren je Antrag (§ 55 
LBO) 

Grundgebühr 20,00 € 
zzgl. 5,00 € je 

Eigentümer bzw. 
WEG-Verwaltung 

Keine Änderungen 

52.10.03-04 Verlängerung von Bescheiden nach 52.10.03 1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

52.10.03-04 Verlängerung von Bescheiden nach 
52.10.03 

1/3 der Gebühr des 
Ausgangsbescheides 

Keine Änderungen 

52.10.03-05 Zurückweisung, Rücknahme oder Ablehnung 
von Anträgen nach Ziffer 52.10.03 

150,00 - 10.000,00 € 52.10.03-05 Zurückweisung, Rücknahme oder 
Ablehnung 
von Anträgen nach Ziffer 52.10.03 

200,00 - 10.000,00 € Gebührenrahmen 
geändert 

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 

52.10.04-01 Abgeschlossenheitsbescheinigung (§ 7 IV Nr. 
2, § 32 II S.2 Nr. 2   
Wohnungseigentumsgesetz) 

57,00 € / Std., 
mindestens aber 

3 Std. Grundgebühr 
171,00 € 

52.10.04-01 Abgeschlossenheitsbescheinigung (§ 7 IV 
Nr. 2, § 32 II S.2 Nr. 2   
Wohnungseigentumsgesetz) 

71,00 € / Std., 
mindestens aber 

3 Std. Grundgebühr 
213,00 € 

Gebührenmodell auf 
Vorschlag des 
Bauverwaltungs- und 
Bauordnungsamtes  

 Die Gebühren für die Nrn. 1 - 7 gelten für  
die Ausfertigung von drei Planunterlagen 

 
 

 Die Gebühren für die Nrn. 1 - 7 gelten für  
die Ausfertigung von drei Planunterlagen 

 
 

 

  zuzügl. pro Einheit   zuzügl. pro Einheit Gebührenerhöhung 

52.10.04-01 bei 2 - 3 Einheiten 150,00 € 52.10.04-01 bei 2 - 3 Einheiten 180,00 € 

52.10.04-02 bei 4 - 8 Einheiten  130,00 € 52.10.04-02 bei 4 - 8 Einheiten  150,00 € 

52.10.04-03 bei 9 - 15 Einheiten 120,00 € 52.10.04-03 bei 9 - 15 Einheiten 140,00 € 

52.10.04-04 bei 16 - 25 Einheiten 105,00 € 52.10.04-04 bei 16 - 25 Einheiten 125,00 € 

52.10.04-05 bei 26 - 50 Einheiten 90,00 € 52.10.04-05 bei 26 - 50 Einheiten 105,00 € 

52.10.04-06 ab 51 Einheiten 70,00 € 52.10.04-06 ab 51 Einheiten 80,00 € 

52.10.04-07 Änderungsbescheinigungen   57,00 € / Std. 52.10.04-07 Änderungsbescheinigungen   71,00 € / Std. 

52.10.04-08 nachträgliche Mehrfertigungen je Planheft 
-für die 1. Planfertigung  
-für jede weitere Planfertigung wird eine 
zusätzliche Gebühr erhoben 

 
100,00 € 

 
50,00 € 

52.10.04-08 nachträgliche Mehrfertigungen je Planheft 
-für die 1. Planfertigung  
-für jede weitere Planfertigung wird eine 
zusätzliche Gebühr erhoben 

 
120,00 € 

 
60,00 € 

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 

52.10.07-01 Baukontrollen 63,00 €/Std. 52.10.07-01 Baukontrollen 78,00 €/Std. Erhöhung Stundensatz 

52.10.07-02 Bauabnahme und Erteilung von 
Abnahmebescheinigungen: für die 
Bauüberwachung (§ 66 LBO) und  
bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO) 

0,15 % der Baukosten, 
mind. 180,00 € 

52.10.07-02 Bauabnahme und Erteilung von 
Abnahmebescheinigungen: für die 
Bauüberwachung (§ 66 LBO) und  
bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO) 

0,15 % der Baukosten, 
mind. 200,00 € 

Gebührenerhöhung 

52.10.07-03 für jede weitere Bauabnahme / sonstige 
Bauüberwachung 

57,00 € / Std. 52.10.07-03 für jede weitere Bauabnahme / sonstige 
Bauüberwachung 

71,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

52.10.07-04 Abnahme fliegender Bauten 71,00 € / Std. 52.10.07-04 Abnahme fliegender Bauten 89,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 

52.10.08-01 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 63,00 € / Std. 
 

52.10.08-01 Wiederkehrende Prüfung von 
Sonderbauten 

80,00 € / Std. 
 

Erhöhung Stundensatz 

52.10.08-02 Brandverhütungsschau vor Ort einschließlich 
Vor- und Nachbereitung; sowie Nachschau 

54,00 € / Std. 52.10.08-02 Brandverhütungsschau vor Ort 
einschließlich Vor- und Nachbereitung; 
sowie Nachschau 

59,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

52.10.09 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen 52.10.09 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen 

52.10.09-01 Anordnungen und sonstige Entscheidungen, 
Leistungen (z.B. baurechtliche Zulassungen, 
Erstellung eines öffentlich-rechtlichen 

62,00 € / Std. 52.10.09-01 Anordnungen und sonstige 
Entscheidungen, Leistungen (z.B. 
baurechtliche Zulassungen, Erstellung 

78,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

Vertrages als Ersatz für eine 
bauordnungsrechtliche Verfügung) im 
Rahmen des 
Bauordnungsrechts (inkl. Maßnahmen 
des Kenntnisgabeverfahrens) 

eines öffentlich-rechtlichen Vertrages als 
Ersatz für eine bauordnungsrechtliche 
Verfügung) im Rahmen des 
Bauordnungsrechts (inkl. Maßnahmen 
des Kenntnisgabeverfahrens) 

52.10.09-02 Bearbeitung von Anträgen und Anfragen 58,00 € / Std. 52.10.09-02 Bearbeitung von Anträgen und Anfragen 74,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

52.10.10 Schornsteinfegerwesen 52.10.10 Schornsteinfegerwesen 

52.10.10-01 Aufgaben nach der 1. BImSchV (Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) 

63,00 € / Std. 
 

52.10.10-01 Aufgaben nach der 1. BImSchV 
(Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen) 

71,00 € / Std. 
 

Erhöhung Stundensatz 

52.10.11 Baulastenverzeichnis 52.10.11 Baulastenverzeichnis 

52.10.11-01 Bearbeitung der Baulasterklärung  
(§ 71 LBO) 

100,00 - 500,00 € 
je Baulast 

52.10.11-01 Bearbeitung der Baulasterklärung  
(§ 71 LBO) 

140,00 - 500,00 € 
je Baulast 

Gebührenerhöhung 

52.10.11-02 Auskunft aus dem Baulastenbuch  52.10.11-02 Auskunft aus dem Baulastenbuch   

 mündlich  entfällt  mündlich  entfällt Geringfügiger Aufwand, 
Kundenservice 

 schriftlich 
- Fehlanzeige 
 
- pro Baulast 

Grundgebühr 20,00 € 
- in der Grundgebühr  
  enthalten  
- zzgl. 5,00 € 

 schriftlich 
- Fehlanzeige 
 
- pro Baulast 

Grundgebühr 20,00 € 
- in der Grundgebühr  
  enthalten  
- zzgl. 5,00 € 

Keine Änderungen 

52.10.12 Allgemeine Bauberatung 52.10.12 Allgemeine Bauberatung 

52.10.12-01 Beratungen im Baurecht außerhalb 
von Genehmigungsverfahren 

63,00 € / Std. 
 

52.10.12-01 Beratungen im Baurecht außerhalb 
von Genehmigungsverfahren 

78,00 € / Std. 
 

Erhöhung Stundensatz 

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der 
Energiewende 

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende 

52.10.13-01 Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 
(EEWärmeG) 

58,00 € / Std. 52.10.13-01 Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2  
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 
(EEWärmeG) 

62,00 € / Std. Erhöhung  
Stundensatz 

52.10.13-02 Befreiung nach § 19 Abs. 2  
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) 

58,00 € / Std. 
 

52.10.13-02 Befreiung nach § 19 Abs. 2  
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) 

62,00 € / Std. 
 

Erhöhung Stundensatz 

 

52.30 Denkmalschutz 52.30 Denkmalschutz 

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. 
Denkmalförderung 

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung 

53.30.02-01 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 
10f, 10g, 11b Einkommensteuergesetz zur 
Inanspruchnahme einer Steuer-begünstigung 
zu Herstellungs- und Anschaffungskosten 
von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen 

60,00 € / Std. 53.30.02-01 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 
10f, 10g, 11b Einkommensteuergesetz zur 
Inanspruchnahme einer Steuer-
begünstigung zu Herstellungs- und 
Anschaffungskosten von 
Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen 

80,00 € / Std. Erhöhung 
Stundensatz/ 
Zuständigkeit innerhalb 
des Amtes geändert 

52.30.02-02 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung 
(§ 3 Abs. 3 DSchG) 

60,00 € / Std. 52.30.02-02 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung 
(§ 3 Abs. 3 DSchG) 

80,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz/ 
Zuständigkeit innerhalb 
des Amtes geändert 

52.30.02-03 Auskunft über die Denkmaleigenschaft 30,00 € 52.30.02-03 Auskunft über die Denkmaleigenschaft 60,00 € Aufwand bzw. Gebühr war 
bisher zu niedrig 
angesetzt.  

    

53.30 Wasserversorgung 53.30 Wasserversorgung 

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 

53.30.01-01 Wasseranschlussgenehmigung 67,00 € / Std. 53.30.01-01 Wasseranschlussgenehmigung 74,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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Aktuelle 
Produkt-/ 

Gebühren-Nr. 

Leistung aktuelle 
Gebühr 

 

Neue 
Produkt-

/Gebühren-Nr.  

Neue / geänderte  
Leistung 

Neue Gebühr Erläuterung  

53.80 Abwasserbeseitigung 53.80 Abwasserbeseitigung 

53.80.06 Fachtechnische Leistungen 53.80.06 Fachtechnische Leistungen 

53.80.06-01 Entwässerungsgenehmigung  
(§ 15 Abwassersatzung) 

71,00 € / Std. 53.80.06-01 Entwässerungsgenehmigung  
(§ 15 Abwassersatzung) 

73,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 
Anlagen 

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 

55.20.02-01 Entscheidungen nach § 28 Wassergesetz 
(Anlagen bezüglich oberirdischer Gewässer) 

77,00 € / Std. 
 
 

Entfällt, Zuständigkeit beim Landkreis Böblingen 

55.20.02-02 Wasserrechtliche Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Einleiten von Stoffen  
aus Haushalten, wenn die Menge 8 cbm je 
Tag nicht übersteigt (sog. Kleineinleitungen) 
(§§ 2, 3, 8 WHG, § 117 WG) 

77,00 € / Std. Entfällt, wird nicht benötigt 

55.20.02-03 Wasserrechtliche Genehmigung, 
Eignungsfeststellung oder Befreiung von den 
Vorschriften einer Verordnung nach §§ 95 
und 96 WG, wenn für das Vorhaben auch 
baurechtliche Entscheidungen der 
Baurechtsbehörde notwendig sind (§ 84 II 
WG) 

77,00 € / Std. 55.20.02-01 Wasserrechtliche Genehmigung, 
Eignungsfeststellung oder Befreiung von 
den Vorschriften einer Verordnung nach 
§§ 95 und 96 WG, wenn für das Vorhaben 
auch baurechtliche Entscheidungen der 
Baurechtsbehörde notwendig sind (§ 84 II 
WG) 

80,00 € / Std. Neue Nummer/ 
Erhöhung Stundensatz 

55.20.02-04 Sonstige Entscheidungen im Rahmen des 
Wasserrechts 

77,00 € / Std. 55.20.02-02 Sonstige Entscheidungen im Rahmen des 
Wasserrechts 

80,00 € / Std. Neue Nummer/ 
Erhöhung Stundensatz 

 

56.10 Umweltschutzmaßnahmen 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 

56.10.05-01 Erteilung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 2 
der 32. BlmSchV (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung) 

116,00 € Entfällt, Zuständigkeit beim Landkreis Böblingen 

 

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
57.30.06 Wochenmärkte 57.30.06 Wochenmärkte 

57.30.06-01 Festsetzung Wochenmarkt 57,00 € / Std. 57.30.06-01 Festsetzung Wochenmarkt 76,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

57.30.06-02 Befreiung von Bestimmungen des Gesetzes 
über Sonn- und Feiertage (§ 12 FTG) 

57,00 € / Std. 57.30.06-02 Befreiung von Bestimmungen des 
Gesetzes über Sonn- und Feiertage (§ 12 
FTG) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz  

57.30.06-03 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung einer 
Marktfestsetzung 

57,00 € / Std. 57.30.06-03 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung 
einer Marktfestsetzung 

69,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz  

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 

57.30.07-01 Festsetzung Spezialmarkt 57,00 € / Std. 57.30.07-01 Festsetzung Spezialmarkt 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

57.30.07-02 Festsetzung Ausstellung und Messe 57,00 € / Std. 57.30.07-02 Festsetzung Ausstellung und Messe 62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

57.30.07-03 Befreiung von Bestimmungen des Gesetzes 
über Sonn- und Feiertage (§ 12 FTG) 

57,00 € / Std. 57.30.07-03 Befreiung von Bestimmungen des 
Gesetzes über Sonn- und Feiertage (§ 12 
FTG) 

62,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 

57.30.07-04 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung einer 
Marktfestsetzung 

57,00 € / Std. 57.30.07-04 Änderung, Aufhebung oder Ablehnung 
einer Marktfestsetzung 

69,00 € / Std. Erhöhung Stundensatz 
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            Anlage 6 

 

Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
vom 21.11.2006 mit Änderung vom 27. Juli 2021 

 

§ 1 

Gebührenpflicht 
 

(1) Die Stadt Leonberg erhebt für öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner 
vornimmt, Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht oder Lan- 
desrecht etwas anderes bestimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in be- 
sonderen Gebührensatzungen der Stadt. 

 

(2) Die Stadt Leonberg kann Dritte beauftragen, die Gebühren nach dieser Satzung zu berechnen, Bescheide 
auszufertigen und zu versenden, die Gebühren entgegenzunehmen und abzuführen, Nachweise darüber 
für die Stadt Leonberg zu führen sowie die erforderlichen Daten zu verarbeiten und die verarbeiteten Da- 
ten der Stadt Leonberg mitzuteilen. 

§ 2 

Gebührenfreiheit 
 

(1) Für die sachliche Gebührenfreiheit gelten die Bestimmungen des § 9 Landesgebührengesetz entspre- 
chend. Für die persönliche Gebührenfreiheit gelten die Bestimmungen des § 10 Absatz,1 Sätze 1 und 2 
sowie Absatz 2, 5 und 6 des Landesgebührengesetzes entsprechend, soweit Gegenseitigkeit besteht 

 

(2) Soweit die Stadt Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde oder einer unteren Baurechtsbehörde 
wahrnimmt, gilt für die persönliche Gebührenfreiheit außerdem § 10 Absätze 3 bis 6 des 
Landesgebührengesetzes entsprechend. 

 

(3) Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für Verfahren, die von der Stadt ganz oder überwiegend nach 
den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der Entscheidung über 
Rechtsbehelfe. 

 

(4) Von der Erhebung einer Verwaltungsgebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn die 
Festsetzung der Gebühr nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. 

 

(5) Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände bleiben unberührt. 

 
 

§ 3 

Gebührenschuldnerin/Gebührenschuldner 
 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist diejenige/derjenige verpflichtet, 
 

a) der/dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist; 

b) die/der die Gebühren- und Auslagenschuld der Stadt gegenüber durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat; 

c) die/der für die Gebühren- und Auslagenschuld einer/eines anderen Kraft Gesetzes haftet. 
 

(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 

 
§ 4 

Gebührenhöhe 
 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefügten 
Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leistungen, 
für die im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, 
können Gebühren in Höhe von 59,00 EUR pro Stunde erhoben werden. 

 

(2) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe 
nach dem Verwaltungsaufwand, sowie nach der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung für den 
Gebührenschuldner. 

TOP 4 Ö



Seite 2 von 3  

 

(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur 
Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend. Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des 
Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des Nachweises hat die 
Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei 
Sachverständiger bedienen. 

 

(4) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr, mindestens jedoch 10,00 EUR, erhoben. 
Wird der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Eine 
Gebühr kann in den Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der öffentlichen 
Leistungen nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgt. 

 

(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen 
ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus 
sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel 
bis zum vollen Betrag der Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 10,00 EUR. Eine Gebühr kann in 
Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der öffentl ichen Leistungen nach dem 
Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgt. 

 
§ 5 

Entstehung der Gebühr 
 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öffentlichen Leistung. 
 

(2) Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Absatz 5 dieser Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der 
Zurücknahme, in den anderen Fällen des § 4 Absatz 4 Satz 1 dieser Satzung mit der Beendigung der öf- 
fentlichen Leistung. 

 
§ 6 

Fälligkeit, Zahlung 
 

(1) Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der Be- 
kanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig. 

 

(2) Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird, kann von der Zahlung eines Vor- 
schusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Gebühren 
und Auslagen abhängig gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des 
Vorschusses oder zur Leistung der Sicherheit zu setzen. Die Stadt kann den Antrag als zurückgenommen 
behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschus- 
ses oder der Sicherheitsleistung hierauf hingewiesen worden ist. 

 

(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung 
eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbe- 
halten werden. 

§ 7 

Auslagen 
 

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die der Stadt erwachsenen Auslagen inbegriffen. Übersteigen die Ausla- 
gen das übliche Maß erheblich, werden sie gesondert in der tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. 
Dies gilt auch dann, wenn für eine öffentliche Leistung keine Gebühr erhoben wird. 

 

(2) Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere 
 

a) Gebühren für Telekommunikation, 

b) Reisekosten, 

c) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 
d) Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der Beweiserhebung, 

e) Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen und Lieferungen, 
f ) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen, 
g) Gebühren für Übersetzungen. 
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(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 
Betrags. 

 
 

§ 8 

Schlussvorschriften 
 

(1) Diese Satzung tritt am 1. September 2021 in Kraft 
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2024/111 
öffentlich 

 
  

Dezernat II 
Amt für Jugend, Familie und Schule 
  
 

 
 
Bezugsvorlagen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) 15.05.2024 Ö 
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 05.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Entscheidung) 18.06.2024 Ö 

 
 
Betrieb der Mensa an der GS Höfingen 
 
Beschlussvorschlag 
 
Beschlussvorschlag 
  
Den Auftrag zur Erfüllung der Dienstleistung "Betrieb der Mensa an der Grundschule 
Höfingen" über den Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 erhält das 
Unternehmen "Sander Catering GmbH aus Wiebelsheim". 
 
Die zweimalige Option zur Verlängerung für je ein weiteres Jahr bis 01.09.2028 ist 
vorgesehen. 
 
Der Umfang der auszugebenden Mahlzeiten wird im Vertragszeitraum voraussichtlich bei 
etwa 25.000 Essensportionen liegen. Unter Einbeziehung der zweimaligen optionalen 
Verlängerung erhöht sich die Liefermenge auf etwa 50.000 Portionen. 
  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x   NEIN   
  
Kontierung Jahr verfügbares 

Budget 
Finanzbedarf Bemerkung 

                    
Sachkonto 42710000 –  
Besonderer Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand  
Kostenstelle 21100215 
GS Höfingen 
  

2024 40.000 9.100 Der Eigenanteil der 
Sorgeberechtigten in Höhe 
von 4,00 Euro wird direkt mit 
dem Cateringunternehmen 
verrechnet. Der Haushalt wird 
ausschließlich durch den 
Differenzbetrag von 2,23 
Euro belastet.  

Sachkonto 42710000 – 
Besonderer Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand  
Kostenstelle 21100215 
GS Höfingen 
  

 2025 –  
 2028 

40.000  27.500 
  

Der Eigenanteil der 
Sorgeberechtigten in Höhe 
von 4,00 Euro wird direkt mit 
dem Cateringunternehmen 
verrechnet. Der Haushalt wird 
ausschließlich durch den 
Differenzbetrag belastet.  
Die erforderlichen Mittel 
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werden in den Haushalts-
planentwürfen veranschlagt. 

  
 
Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 
  
Im Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 mit der Option zur Verlängerung für zwei 
weitere Jahre bis 01.09.2028 erhalten die Schulkinder der Grundschule Höfingen eine 
hochwertige und altersentsprechende Mittagsverpflegung. 
  
Die Mensa an der Grundschule Höfingen wurde mit einer voll ausgestatteten 
Regenerierküche für die Verpflegung der Schulkinder und Lehrkräfte in dem zeit- und 
temperaturentkoppelten Verfahren (Cook & Chill bzw. Kochen und Kühlen) eingerichtet. 
  
Der Betrieb der Mensa an der Grundschule Höfingen (Cook & Chill-Verfahren) ist bis 
06.09.2024 fremdvergeben. Die Dienstleistung wird erneut fremdvergeben. Die Vergabe 
wurde europaweit ausgeschrieben. 
  
Insgesamt 8 Bewerber bestellten die Vergabeunterlagen digital. Zum Eröffnungstermin am 
18.04.2024 um 11:00 Uhr lagen 2 Angebote vor. Durch die Zentrale Vergabestelle und das 
Amt für Jugend, Familie und Schule wurde daraufhin die Prüfung und Wertung der Angebote 
vorgenommen. 
  
Das Angebot entspricht den gestellten Anforderungen der Leistungsbeschreibung. Das 
wertbare Angebot liegt im marktüblichen Rahmen. Das Gebot ist wirtschaftlich. 
  
Die der Aufforderung zur Angebotsabgabe zugrundeliegende Leistungsbeschreibung 
orientiert sich an den Empfehlungen des "Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V., gefördert durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft. 
  
Der Auftraggeber entscheidet nach folgenden Kriterien über den Zuschlag: 

• Preis 50 % (50 Punkte) 
• Qualitätskonzept 50 %  

o davon Speisequalität 50 % (25 Punkte) 

o   und Qualitätsmanagementkonzept 50 % (25 Punkte) 

Um diese Angaben nach prüfbaren Kriterien auszuwerten, wurden Eignungs- und 
Zuschlagskriterien festgelegt. 

Der Essenspreis liegt bei 6,23 Euro brutto pro Portion für Grundschulkinder. 
  
Der Gesamtbruttoangebotspreis beträgt 154.343,57 Euro für den zweijährigen 
Vertragszeitraum.  
  
Die Abrechnung des Essenspreises mit den Sorgeberechtigten erfolgt durch den 
Auftragnehmer mittels eines bargeldlosen Buchungssystems. Dieser schließt mit den 
Sorgeberechtigten der Schulkinder einen Vertrag über die Abrechnung des Eigenanteils von 
derzeit 4,00 Euro pro Essensportion sowie über Bestellungen und Stornierungen von 
Mittagsmahlzeiten ab. Dieser Eigenanteil belastet den städtischen Haushalt nicht. Der 
Differenzbetrag in Höhe von 2,23 Euro pro Essensportion wird von der Stadt Leonberg 
getragen. 
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Weiteres Vorgehen 
Es wird vorgeschlagen, dem Angebot des Unternehmens Sander Catering GmbH aus 
Wiebelsheim, Industriepark 12, 56291 Wiebelsheim , den Zuschlag für die Dienstleistung 
"Betrieb der Mensa an der Grundschule Höfingen" zum Bruttoangebotspreis in Höhe 
von  154.343,57 über den Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 mit der Möglichkeit einer 
zweimaligen optionalen Verlängerung bis 01.09.2028 zu erteilen. 
  
Anlage/n 

-       vertrauliche Bieterrangfolge 

  

 
Anlage/n 
Keine 
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2024/112 
öffentlich 

 
  

Dezernat II 
Amt für Jugend, Familie und Schule 
  
 

 
 
Bezugsvorlagen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 05.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Entscheidung) 18.06.2024 Ö 

 
 
Betrieb der Mensa an der Mörikeschule 
 
Beschlussvorschlag 
 
Beschlussvorschlag 
 
Den Auftrag zur Erfüllung der Dienstleistung "Betrieb der Mensa an der Mörikeschule" über 
den Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 erhält das Unternehmen "Sander Catering 
GmbH". 

Die zweimalige Option zur Verlängerung für je ein weiteres Jahr bis 01.09.2028 ist 
vorgesehen. 

Der Umfang der auszugebenden Mahlzeiten wird im Vertragszeitraum voraussichtlich bei 
etwa 35.000 Essensportionen liegen. Unter Einbeziehung der zweimaligen optionalen 
Verlängerung erhöht sich die Liefermenge auf etwa 70.000 Portionen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x   NEIN   
  
Kontierung Jahr verfügbares 

Budget 
Finanzbedarf Bemerkung 

                    
Sachkonto 42710000 – 
Besonderer Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand  
Kostenstelle 21100011 
GS Mörikeschule 

 2024 30.000  8.000 Der Eigenanteil der 
Sorgeberechtigten in Höhe 
von 4,00 Euro wird direkt mit 
dem Cateringunternehmen 
verrechnet. Der Haushalt wird 
ausschließlich durch den Di-
fferenzetrag von 1,40 Euro 
belastet.  

Sachkonto 42710000 – 
Besonderer Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand  
Kostenstelle 21100011 
GS Mörikeschule 

2025 -
2028 

30.000               25.00
0 
  

Der Eigenanteil der Sorge- 
berechtigten in Höhe von 
4,00 Euro wird direkt mit dem 
Ca-teringunternehmen 
verrechnet. Der Haushalt wird 
ausschließ-lich durch den 
Differenzbetrag belastet. Die 
erforderlichen Mittel wird in 
den Haushalts-planentwurf 
veranschlagt. 
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Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 

Im Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 mit der Option zur Verlängerung für zwei 
weitere Jahre bis 01.09.2028 erhalten die Schulkinder und Lehrkräfte der Mörikeschule eine 
hochwertige und altersentsprechende Mittagsverpflegung. Die Mensa an der Mörikeschule 
wurde mit einer voll ausgestatteten Regenerierküche für die Verpflegung der Schulkinder 
und Lehrkräfte in dem zeit- und temperaturentkoppelten Verfahren (Cook & Chill bzw. 
Kochen und Kühlen) eingerichtet. 
  
Der Betrieb der Mensa an der Grundschule Mörikeschule (Cook & Chill-Verfahren) ist bis 
06.09.2024 fremdvergeben. Die Dienstleistung wird erneut fremdvergeben. Die Vergabe 
wurde europaweit ausgeschrieben. Insgesamt 6 Bewerber bestellten die Vergabeunterlagen 
digital. Zum Eröffnungstermin am 18.04.2024 um 10:00 Uhr lag 1 Angebot vor. Durch die 
Zentrale Vergabestelle und das Amt für Jugend, Familie und Schule wurde daraufhin die 
Prüfung und Wertung der Angebote vorgenommen. 
  
Das Angebot entspricht den gestellten Anforderungen der Leistungsbeschreibung. Das 
wertbare Angebot liegt im marktüblichen Rahmen. Das Gebot ist wirtschaftlich. Die der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe zugrundeliegende Leistungsbeschreibung orientiert sich 
an den Empfehlungen des "Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e. V., gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. 
  
Der Auftraggeber entscheidet nach folgenden Kriterien über den Zuschlag: 

•   Preis 50 % (50 Punkte)  
• Qualitätskonzept 50 %  

o   davon Speisequalität 50 % (25 Punkte)  

o   und Qualitätsmanagementkonzept 50 % (25 Punkte) 

Um diese Angaben nach prüfbaren Kriterien auszuwerten, wurden Eignungs- und 
Zuschlagskriterien festgelegt. 

Der Essenspreis liegt bei 4,54 Euro netto/5,40 Euro brutto pro Portion für Grundschu-
lkinder. Lehrkräfte bezahlen 5,52  Euro brutto pro Essensportion.  
  
Dieser Preis ist für die Auswertung des Angebots nicht relevant, da er nicht vom Träger 
subventioniert wird. Er dient lediglich der Information. Der Gesamtbruttoangebotspreis 
beträgt 188.512,56 Euro für den zweijährigen Vertragszeitraum. 
  
Die Abrechnung des Essenspreises mit den Sorgeberechtigten erfolgt durch den 
Auftragnehmer mittels eines bargeldlosen Buchungssystems. Dieser schließt mit den 
Sorgeberechtigten der Schulkinder einen Vertrag über die Abrechnung des Eigenanteils von 
derzeit 4,00 Euro pro Essensportion, sowie über Bestellungen und Stornierungen von 
Mittagsmahlzeiten ab.  
  
Dieser Eigenanteil belastet den städtischen Haushalt nicht. Der Differenzbetrag in Höhe von 
1,40 Euro (Grundschüler) pro Essensportion, wird von der Stadt Leonberg getragen. 
  
Weiteres Vorgehen 
Es wird vorgeschlagen, dem Angebot des Unternehmens Sander Catering GmbH aus 
Wiebelsheim, Industriepark 12, 56291 Wiebelsheim , den Zuschlag für die Dienstleistung 
"Betrieb der Mensa an der Grundschule Mörikeschule" zum Bruttoangebotspreis in Höhe 
von 188.512,56 Euro  über den Zeitraum vom 09.09.2024 bis 04.09.2026 mit der Möglichkeit 
einer zweimaligen optionalen Verlängerung bis 01.09.2028 zu erteilen. 
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Anlage/n 
Keine 
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2024/135 
öffentlich 

 
  

Dezernat III 
Gebäudemanagement 
  
 

Amt für Jugend, Familie und 
Schule 
 
Bezugsvorlagen: 
2022/353; 2023/036; 2024/059 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Kenntnisnahme) 05.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Kenntnisnahme) 18.06.2024 Ö 

 
 
Bildungscampus Ezach - Erläuterung Kostensteigerung 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Für den Neubau der 8-gruppigen Kindertageseinrichtung mit Küche und Mensa wurde mit 
der Sitzungsvorlage 2022/353 die Gesamtmaßnahme in Höhe von EUR 12.650.000,- 
€/brutto und mit der Sitzungsvorlage 2024/059 die Erhöhung auf 16.680.000,-€/brutto  
genehmigt.  
 
Zum Zeitpunkt der Sitzungsvorlage 2022/353 war der Neubau in kompletter Holzbauweise 
mit einer Teilunterkellerung der Mensa geplant. 
 
Auf Grundlage des Bodengutachtens ist im gesamten Baufenster mit nicht versickerungs-
fähigen bindigen Böden zu rechnen, welche zu Aufschwemmungen von unterkellerten 
Bauteilen führen kann. 
 
Diese Erkenntnis machte eine Umplanung der Tragstruktur der Mensa erforderlich und muss 
nun aus statischen Gründen in Stahlbauweise erfolgen. Die Unterkellerung musste auf die 
Gesamtfläche der Mensa erweitert werden, um einem Auftrieb des Gebäudes vollflächig 
entgegenwirken zu können. 
 
Auf die Unterkellerung der Mensa kann nicht verzichtet werden, da sie für die benötigte 
Haustechnik und Lagerfläche dringend erforderlich ist. 
 
Aufgrund der vorhandenen Bodensituation muss die Entwässerung des Neubaus über eine 
Zisterne geregelt werden, welche auch bautechnisch dem Auftrieb standhalten muss. 
 
Des Weiteren wurde mit fortschreitender Leistungsphase auch die Haustechnik (KG 400) 
des Neubaus an die Umplanungen in technischer Hinsicht angepasst.  
 
Auch die Auflagen der Baugenehmigung wurden in der Kostensituation bedacht. 
 
Um die Gegebenheiten und aufgeführten Änderungen im Projekt zu berücksichtigen wurde 
die Kostenberechnung zur Baumaßnahme mit fortschreitender Leistungsphase angepasst. 
 
Zudem wurde auch eine Baukostensteigerung für die nächsten 2 Jahre mit je 5% je Jahr 
gerechnet. 
 
Anlage/n 
Keine 
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2024/136 
öffentlich 

 
  

Dezernat III 
Gebäudemanagement 
  
 

 
 
Bezugsvorlagen: 
2019/164; 2020/178; 2023/002; 
2023/308; 2024/060 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) 05.06.2024 Ö 
Gemeinderat (Entscheidung) 18.06.2024 Ö 

 
 
Umbau Ökumenisches Gemeindezentrum zur 2-gruppigen Kita -  
Überplanmäßige Auszahlung 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Der überplanmäßigen Auszahlung in 2024 in Höhe von 393.468 €, die ausschließlich 
aus der Verschiebung des Projektablaufs resultieren, wird zugestimmt. 

2. Der Deckung über den Investitionsauftrag 7 2110 012 7003 „Sophie Scholl GS 
Mensa“ in Höhe von 393.468 € wird zugestimmt. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x  NEIN  

 
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung 
          
736501007004 ÖZE 
Sanierung/ Umbau 

2020 545.000 0  Der Finanzbedarf 
entspricht den 
Auszahlungen. Der 
geringere Finanzbedarf 
resultiert aus der 
Verschiebung des 
Bauablaufs. 

 2021 1.000.000 0 Der Finanzbedarf 
entspricht den 
Auszahlungen. Der 
geringere Finanzbedarf 
resultiert aus der 
Verschiebung des 
Bauablaufs. 

 2022 900.000 6.450 Der Finanzbedarf 
entspricht den 
Auszahlungen. Der 
geringere Finanzbedarf 
resultiert aus der 
Verschiebung des 
Bauablaufs. 

 2023 700.000 400.082 Der Finanzbedarf 
entspricht den 
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Auszahlungen. Der 
geringere Finanzbedarf 
resultiert aus der 
Verschiebung des 
Bauablaufs. 

 2024 200.000 593.468 Im HH-Plan 2024 ist 
ein Finanzbedarf in 
Höhe von 200.000 € 
veranschlagt. Der um 
393.468 € höhere 
Finanzbedarf resultiert 
ausschließlich aus der 
Verschiebung des 
Projektablaufs. Die 
Deckung erfolgt aus 
dem Investitionsauftrag 
721100127003 Sophie 
Scholl GS Mensa. 

721100127003 Sophie-Scholl 
GS Mensa 

2024 1.500.000 393.468 Deckungsvorschlag 

 
 
 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 

In Anbetracht des hohen und durch das Neubaugebiet Ezach III weiter ansteigenden Bedarfs 
an Kinderbetreuungsplätzen im Wohngebiet Ezach und im benachbarten Wohngebiet 
Eltingen, der aktuell durch den Interimskindergarten in der Hohheckstraße aufgefangen wird, 
sowie bedingt durch den baulichen Zustand von Ezach- und Schopflochkindergarten ist es 
notwendig, eine neue Kinderbetreuungseinrichtung zu bauen. Sowohl der Ezach- als auch 
der Schopflochkindergarten weisen bei künftig unzulänglichem Raumangebot erheblichen 
Sanierungsbedarf auf.  
 
Bei dem Umbau des Ökumenischen Zentrums zu einer 2-gruppigen Kita sind mittlerweile alle 
Ausbaugewerke vergeben und mehrere bereits schlußgerechnet.  
 
Die baurechtliche Abnahme ist erfolgt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung  
 
Im HH-Plan 2024 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Aufgrund von 
Verschiebungen im Projektablauf sind in 2023 nicht so viel Mittel abgeflossen wie in den 
Haushaltplänen eingestellt war. Die Überplanmäßige Auszahlung in 2024 in Höhe von 
393.468 € soll über den Investitionsauftrag 7 2110 012 7003 „Sophie Scholl GS Mensa“ in 
Höhe von 393.468 € gedeckt werden.  
 
 
Kostensituation  
 
Mit Vorlage 2019/164 wurde der Umbau des Ökumenischen Zentrums zu einer 
Kinderbetreuungseinrichtung mit 2 Gruppen beschlossen.  
Die Gesamtkosten in Höhe von 1.000.000 €, gemäß Kostenschätzung aus der 
Machbarkeitsstudie ARP, wurden im HHP 2020 (s. Seite 547) veranschlagt. 
 
Im HHP 2021 (s. Seite 552) waren die Gesamtkosten ebenfalls mit 1.000.000 € angegeben.  
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Im HHP 2022 (s. Seite 531) waren die Gesamtkosten ebenfalls mit 1.000.000 € angegeben. 
Für den HHP 2023 (s. Seite 557) hat sich leider ein Übertragungsfehler eingeschlichen. Hier 
wurden im Erläuterungstext fälschlicherweise die Neuveranschlagung als Gesamtkosten mit 
900.000 € angegeben.  
 
Dieser Übertragungsfehler aus dem HHP 2023 ist auch im HH 2024 (s. Seite 562) nicht 
korrigiert worden.  
 
Es ist festzuhalten, dass es sich für die Jahre 2023 und 2024 um einen Übertragungsfehler 
der Gesamtkosten im Haushaltsplan handelt und nicht um eine Erhöhung der Gesamtkosten. 
 
Aufgrund der Vertagung der Vorlage 2024/060 „Umbau Ökumenisches Gemeindezentrum 
zur 2-gruppigen Kita - Überplanmäßige Auszahlung“ ist die rechtzeige Fertigstellung des 
Projektes in Gefahr, da beauftragte Leistungen nicht beglichen werden können. 
 
Anlage/n 
Keine 
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2024/137 
öffentlich 

 
  

Dezernat III 
Gebäudemanagement 
  
 

Bauverwaltungs- und 
Bauordnungsamt 
 
Bezugsvorlagen: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Entscheidung) 05.06.2024 Ö 

 
 
Abbruch Ezach und Schopflochkindergarten - Vergabe vom 
Schadstoffrückbau und Abbruch beider Gebäude 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Vergabe vom Schadstoffrückbau und Abbruch vom Ezach und 
Schopflochkindergarten an die Fa. BERB GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 39, 72172 
Sulz am Neckar, auf der Grundlage ihres Angebots in Höhe von 102.896,55€ (inkl. 
MwSt. 19%) wird genehmigt. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x  NEIN  

 
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung 
          
Ezach Kindergarten     
11243151 2024 90.000 56.000 Im Haushaltsplan 2024 

berücksichtigt 
Schopfloch Kindergarten     
11243171 2024 63.000 46.896,55 Im Haushaltsplan 2024 

berücksichtigt 
 
 
 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 

In Anbetracht des hohen und durch das Neubaugebiet Ezach III weiter ansteigenden Bedarfs 
an Kinderbetreuungsplätzen im Wohngebiet Ezach und im benachbarten Wohngebiet 
Eltingen, der aktuell durch den Interimskindergarten in der Hohheckstraße aufgefangen wird, 
sowie bedingt durch den baulichen Zustand von Ezach- und Schopflochkindergarten ist es 
notwendig, eine neue Kinderbetreuungseinrichtung zu bauen. Sowohl der Ezach- als auch 
der Schopflochkindergarten weisen bei künftig unzulänglichem Raumangebot erheblichen 
Sanierungsbedarf auf.  
 
Mit Sitzungsvorlage 2022/353 wurde die Gesamtmaßnahme in Höhe von EUR 12.650.000,- 
€/brutto für den Neubau der 8-gruppigen Kindertageseinrichtung mit Küche und Mensa 
genehmigt. 
 
Als Vorbereitung für den Neubau der 8- gruppigen Kindertageseinrichtung mit Küche und 
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Mensa müssen die zwei sanierungsbedürftigen Kinderbetreuungseinrichtungen 
zurückgebaut werden. 
 
Es wurden seitens eines Abbruchplaners Schadstoffuntersuchungen durchgeführt und im 
Anschluss die Leistungen zum Schadstoffrückbau und Abbruch beider Gebäude 
ausgeschrieben. 
 
Vergabevorschlag 
 
Im Rahmen der durchgeführten Öffentlichen Ausschreibung „Schadstoffrückbau und 
Abbrucharbeiten“ haben 18 Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert.  
 
Bis zum Angebotseröffnungstermin am 08.05.2024 um 12:00 Uhr lagen 7 Angebote vor.  
 
Durch die z.e.t.-consult GmbH, das Gebäudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und 
Bauordnungsamt wurde daraufhin die Prüfung und Wertung nach §§ 16 ff. VOB/A 
vorgenommen. 
 
 Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar: 
 
 - Wertungsstufe I (Formale Prüfung - Ausschlüsse von der Wertung):  
Es musste kein Angebot nach § 16 VOB/A, nach den Bewerbungsbedingungen oder aus 
sonstigen Gründen von der Angebotswertung ausgeschlossen werden.  
 
- Wertungsstufe II (Eignung der Bieter):  
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprüfung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) von der weiteren Angebotswertung 
ausgeschlossen.  
 
- Wertungsstufe III (Prüfung der Angebotspreise und fachtechnische Prüfung):  
Nach § 16c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. 
wirtschaftlicher Prüfung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.  
 
- Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots): 
 In der engeren Wahl verbleiben somit 7 Angebote. Nach den Wertungsstufen I bis IV ergibt 
sich die im mündlichen Sachvortrag näher zu erläuternde Bieterrangfolge. Eventuelle 
Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, Nebenangebote und Nachlässe wurden hierbei 
im jeweiligen Angebotsendpreis berücksichtigt.  
 
Nach § 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A stellt das Angebot von der Fa. BERB GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 39, 72172 Sulz am Neckar, unter Berücksichtigung aller technischen, 
wirtschaftlichen und funktionsbedingten Gesichtspunkten das wirtschaftlichste und 
annehmbarste dar.  
 
Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl 
vorgeschlagen, den Auftrag an die Fa. BERB GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 39, 72172 
Sulz am Neckar, mit einer Angebotssumme i. H. v. 102.896,55 € (inkl. 19 % MwSt.) zu 
vergeben. 
 
Die Kosten für den Abbruch sind im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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2024/100 
öffentlich 

 
  

Dezernat III 
Planungsamt 
  
 

Tiefbauamt 
 
Bezugsvorlagen: 
2020/096 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Sozial- und Kultusausschuss (Entscheidung) 05.06.2024 Ö 

 
 
Neugestaltung Spielplatz Karlstraße 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Planung und die Kostenschätzung für die Umgestaltung des Spielplatzes in der 
Karlstraße wird als Grundlage für die weitere Ausführung beschlossen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme auszuschreiben und unter Einhaltung 
der Kostenschätzung entsprechend der Wertgrenzen zu vergeben und umzusetzen. 

  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x   NEIN   
  
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung 
          755100017012: Spielplatz  
Karlstraße 

2024 132.500 132.500 Die Mittel sind im  
Haushaltsplan 2024 
veranschlagt. 

 
 
  

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung 

Im Rahmen der mittelfristigen Konzeption zur Spielplatzerneuerung (SV 2020/096) wurde 
unter anderem beschlossen, dass der Spielplatz in der Karlstraße zu erneuern ist. Der 
Spielplatz weist in seinem jetzigen Zustand aufgrund der alten Spielgeräte einen sehr 
geringen Spielwert auf. 

Daher hat die Verwaltung ein mögliches Szenario für die Erneuerung des Spielplatzes 
erarbeitet. Die Grundlage für die Erneuerung ist eine Kinderbeteiligung im 
Fröbelkindergarten, die in der Planung berücksichtigt wurde. 

Die Beteiligung ergab das Thema Marienkäfer. Die Wünsche der Kinder umfassten u.a. eine 
Tunnelrutsche, eine Kletterlandschaft, Schaukeln und einen Sandkasten. Diese Wünsche 
wurden aufgegriffen in einem Kleinkindbereich im vorderen Teil und einem Bereich für 
größere Kinder im hinteren Teil des Spielplatzes. 

Im Kleinkindbereich entsteht eine Sandfläche mit Sandeltisch in Marienkäferform, 
Kleinkindrutsche, Plattformen und Gräsern zum Üben des Gleichgewichts. Hier entstehen 
auch Sitzgelegenheiten. 

Im hinteren Bereich schließt sich eine Schaukelanlage und ein Balancierpfad mit 
Spinnennetz, Hangelseilwald und zwei großen Klettertürmen an. Die Türme sind über 
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verschiedene Aufstiege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu erklettern und mit einer 
Tunnelrutsche ausgestattet. Eine Besonderheit stellt die Hängebahn dar, in der die Strecke 
zwischen den beiden Türmen in der Gondel per Kettenzug gemeistert werden kann. 

Verschiedene Altersgruppen und Schwierigkeitsstufen werden so auf dem gesamten 
Spielplatz berücksichtigt. Der geradlinige Spielplatz wird durch die organische und verspielte 
Formensprache deutlich aufgewertet. Das Thema Marienkäfer zieht sich durch Kletterstehlen 
in Grashalmoptik und Applikationen mit Marienkäfern und Blattläusen auf liebevolle Weise 
durch das ganze Areal. Im Eingangsbereich soll ein kleines Schild in den Spielplatz 
einführen und die Kinder zum Beispiel durch den Auftrag alle Marienkäfer zu finden zu einem 
entdeckerischen Spielen anregen. 

Baubeschreibung und Kosten: 

Marienkäfer-Sandspieltisch, Kleinkindrutsche, Balancier- und Kletterpfad, Schaukeln, Kletter-
und Hangelpfad mit Spinnennetz, Turmanlage mit verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten, 
Kettenhängebahn und Tunnelrutsche 

• Die Kosten inkl. Aufbau und Montage liegen bei ca. 92.500,- Euro. 

Landschaftsgärtnerische Arbeiten: 

Aushubarbeiten, Geländemodellierung, Aufbringen des Fallschutzes, Pflanzarbeiten, 
Wegearbeiten, Sitzbänke und Mülleimer 

• Die Kosten für landschaftsgärtnerische Arbeiten, Ausstattung und Wege liegen bei 
ca. 40.000,- Euro. 

Gesamtkosten für die Erneuerung des Spielplatzes: 132.500,- Euro 

 
Anlage/n 
 

 

1 Anlage 2024-100 - Lageplan und Impressionen_Karlstraße (öffentlich) 
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